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Bildhinweis:  

Die in diesem Verkaufsp rospekt  abgebildeten Photovoltaikanlage n sind ɀ soweit nicht ausdrücklich a n-

ders beschrieben ɀ andere Anlagentypen, als die von der Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -

Wilhermsdorf GmbH & Co. KG geplanten Photovoltaikanlage . Es handelt sich hierbei ɀ soweit nicht au s-

drücklich anders beschrieben ɀ nicht um die Anlageobjekte. Sie werden abgebildet, weil sie von der A n-

bieterin projektiert wurden oder von ihr kaufmännisch und/oder technisch geführt werden.  

Genderhinweis : 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet. En t-

sprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die ve r-

kürzte Sprachform beinhaltet keine Wert ung.  
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Projektbeteiligte

 
 
 

Emittentin   

Bürger sonnenenergie Unterulsenbach -Wilhermsdorf  GmbH & Co. KG  

mit Sitz in Wilhermsdorf   

 

Geschäftsanschrift:  

Unterulsenbach 1  

91452 Wilhermsdorf  

 

Postanschrift : 

Postfach 28   

91457 Markt Erlbach  

Tel.: 09106 /  92 404 - 0 

Fax: 09106 / 92 404 - 10 

 

 

Anbieterin  und Prospektverantwortliche  

Wust - Wind & Sonne GmbH & Co. KG  

Neue Straße 17 a  

91459 Markt Erlbach  

Tel.: 09106 / 92 404 - 0 

Fax: 09106 / 92 404 - 10 

www.wust -wind -sonne.de  

info@wust -wind -sonne.de  

 

 

Planung , Projektentwicklung  und Errichtung   

WWS Projektbau GmbH & Co. KG  

Neue Straße 17a  

91459 Markt Erlbach   

Tel.: 09106 / 92 404 - 0 

Fax: 09106 / 92 404 - 10 

www.wust -wind -sonne.de  

info@wust -wind -sonne.de  
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Vorwort  

Sonnenenergie ist zukunftsweisend  

Sehr geehrte Damen und Herren,   

Die Energiewende stellt eine der großen Herau s-

forderungen für unser Land in den nächsten Jah r-

zehnten dar. Sie ist notwendig, weil die konventi o-

nelle Energieerzeugung an ihre Grenzen stößt und 

mit erheblichen Nachteilen verbunden ist. Die e r-

forderlichen Ressourcen sind endlich. Schadsto f-

femissionen belasten unsere Umwelt und b e-

schleunigen den Klimawandel. Die Sicherheits - 

und Endlagerproblematik der Kernkraft ist ung e-

klärt.  

Die Bundesrepubl ik Deutschland hat daher  den 

Umstieg auf Erneuerbare Energien beschlossen . 

Bis zum Jahr 2025 sollen 40-45 % des Stromver-

brauchs durch Erneuerbare Energien erzeugt 

werden, bis zum Jahr 2035 55-60 % und bis zum 

Jahr 2050 sogar mindestens  80 %. Im Klim a-

schutzplan 2050 bestätigte die Bundesregierung, 

dass die Energieversorgung bis 2050 nahezu vol l-

ständig ohne kohlenstoffhaltige Energieträger er-

folgen muss. Dazu muss  der Anteil von Wind - und 

Sonnenstrom an der gesamten Strompro duktion 

signifikant steigen.  

Die Wind- und Sonnen energie werden  den ma ß-

geblichen Anteil an der künftigen Energieverso r-

gung haben . Die Energieträger ergänzen sich s o-

wohl im Tagesverlauf wie auch im Jahresverlauf 

gegenseitig. Strom aus Photovoltaik kann mittle r-

weile nahezu zu Marktpreisen p roduziert werden. 

Deshalb setzt gerade Bayern verstärkt auf Phot o-

voltaikanlagen. Eine Investition in eine Photovolt a-

ikanlage  ist somit  ein wesentlicher Beitrag zur 

Umsetzung der Energiewende und damit eine I n-

vestition in unsere  Zukunft!  

Als Anleger können  sie dazu beitragen  eine m o-

derne Freiflächen -Photovoltaikanlage  zu realisi e-

ren und damit einen Beitrag zur umweltfreundl i-

chen, nachhaltigen und klimaschonenden Ene r-

gieversorgung leisten. Die notwendige wirtschaf t-

liche Sicherheit für diese Investi tion ergibt sich aus 

dem  geltenden E rneuerbare -Energien-Gesetz (EEG 

2017). Auf dieser Grundlage wurde  das vorliege n-

de Beteiligungsangebot erstellt.   

Der Erfolg der Energiewende steht und fällt mit 

der Akzeptanz der Anlagen vor Ort . Wir sind der 

Überzeugung, dass Wind- und Sonnen projekte nur 

dann erfolgreich und  auch gesellschaftlich  nach-

haltig sind, wenn sie gemeinsam mit den Anwo h-

nern und Gemeinden vor Ort umgesetzt werden. 

Die Wertschöpfung, insbesondere die Erträge aus 

den Stromerlösen, müssen am Ort der Anlage n 

verbleiben.  

Deshalb  werden Bürgerinnen und Bürger der Ge-

meinde Markt  Wilhermsdorf  im Rahmen der Zute i-

lung der Beteiligungen an der neuen Photovolt a-

ikanlage  Unterulsenbach -Wilhermsdorf  bevorzugt 

berücksichtigt.  Hierzu haben wir  die Bürgerso n-

nenenergie  Unterulsenbach -Wilhermsdorf  GmbH 

& Co. KG mit Sitz in Wilhermsdorf  gegründet. Di e-

se erwirbt die Photovoltaikanlage  schlüsselfertig 

und wird die se selbständig betreiben.  

Für die professionelle  Umsetzung und den dauer-

haften Betrieb des Projektes  sorgen erfahrene 

Partner: D ie WWS Projektbau GmbH & Co. KG für 

den Bau und die Wust ɀ Wind & Sonne  GmbH & 

Co. KG für den Betrieb. Wust ɀ Wind & Sonne steht  

seit Jahren für Windkraftanlagen und Solarparks  

mit Bürgerbeteiligung , hat  eine Vielzahl von ech-

ten  Bürger projekten  erfolgreich umgesetzt und 

betreut diese fort laufend. Mit dieser  Erfahrung 

und Kompetenz  in der kaufmännischen und tec h-

nischen Betriebsführung  möchten wir sicherste l-

len, dass die Photovoltaikanlage  und die Betei-

ligten  immer gut betreut sind.   

 

 

 

 

Erich Wust, Geschäftsführer  

Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -

Wilhermsdorf  GmbH & Co. KG  
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Hinweis:   

Bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt können Haftungsansprüche nur dann bestehen, wenn die Verm ö-

gensanlage während der Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von zwei Jahren 

nach dem ersten öff entlichen Angebot der Vermögensanlage  im Inland  erworben wird.  

Erklärung zur Prospektverantwortlichkeit  

Die Verantwortung für den Prospektinhalt übernimmt als Anbieterin und Prospektverantwortliche der Ver-

mögensanlage die  

 

Wust ɀ Wind & Sonne GmbH & Co. KG  

mit Sitz in Markt Erlbach.  

 

 

Die Wust ɀ Wind & Sonne GmbH & Co. KG erklärt, dass ihres Wissens die Angaben in diesem Verkaufsp ros-

pekt richtig sind und keine wesentliche n Umstände ausgelassen sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markt Erlbach, den 12.10.2020 (Datum  der Prospektaufstellung)  

 

 

______________________________________________ 

Wust ɀ Wind & Sonne GmbH & Co. KG  

vertreten durch die  

Wust Windkraft Verwaltungs - und Beteiligungs - GmbH,  

gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer  Herrn Erich Wust  
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Das Beteiligungsangebot im Überblick  

Projektbeschreibung:  Unternehmerische Beteiligung an einem Solarpark  

Bezeichnung der Verm ö-

gensanlage: 

Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -Wilhermsdorf   

Art der Vermögensanlage:  Kommanditanteile  

(Die Kommanditanteile werden in diesem Verkaufsprospekt auch Gesel l-

schaftsanteile oder nur Anteile genannt).  

Emittentin   

(Betreibergesellschaft) : 

Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -Wilhermsdorf  GmbH & Co. KG mit 

Sitz in Wilhermsdorf  

Anbieterin  und Prospektve r-

antwortliche : 

Wust ɀ Wind & Sonne GmbH & Co. KG,  

Neue Straße 17a, 91459 Markt Erlbach  

Komplementärin  der Emi t-

tentin /Geschäftsführung:  

WWS Bürgerenergie  Verwaltungs -GmbH,  

Neue Straße 17a, 91459 Markt Erlbach  

Anlagestrategie : Errichtung und selbständige r Betrieb einer Photovoltaikanlage  auf dem G e-

biet der Gemeinde Markt  Wilhermsdorf , Landkreis  Fürth , Bayern. Durch die 

Nutzung regenerativer Energien soll zur Umweltentlas tung und zum Kli ma-

schutz beigetragen werden sowie ein Gewinn aus dem Verkauf von Strom  

erzielt werden.  

Kaufm./Techn. Betriebsfü h-

rung  und Wartung : 

Wust - Wind & Sonne GmbH & Co. KG,  

Neue Straße 17a, 91459 Markt Erlbach  

Planung , Projektentwicklung  

und Errichtung : 

WWS Projektbau GmbH & Co. KG,  

Neue Straße 17a, 91459 Markt Erlbach  

Gesamtbetrag der angeb o-

tenen Vermögensanlage : 

985.000 Euro 

Mindestbeteiligung:  5.000 Euro  

Höhere Beteiligungen in Schritten von 1.000  Euro 

Erwerbspreis : 

 

Der Erwerbspreis der Beteiligung entspricht der jeweiligen Zeichnung s-

summe des Anlegers und beträgt mindestens 5.000 Euro. Ein Agio wird nicht 

erhoben.  

Investitionsvolumen:  

 

6.570.000 Euro (Prognose)  

davon Eigenkapital : 990.000 Euro  

davon Fremdkapital : 5.580.000 Euro 

Anlageobjekte : Die Anlageobjekte der Vermögensanlage bestehen aus einer Freiflächen -

Photovoltaikanlage mit einer installierten Leistung von 10  MWp und den 

Einrichtungen für den Anschluss der Photovoltaikanlage an das öffentliche 

Stromnetz ; da die Nettoeinnahmen aus diesem Beteiligungsangebot auch 

für die Rückführung der von der Emittentin aufgenommenen Eigenkapital z-

wischenfinanzierung verwendet werden, stellt auch diese einen Teil der A n-

lageobjekte dar.   

Energieertragserwartung:  Jährlicher Parkertrag zwischen 10.900.000  kWh im Jahr 2021, der aufgrund 

einer angenommenen Degradation der Module absteigt auf 10.376.800 kWh 

im Jahr 2045 (Prognose). 
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Vermarktungse rlöse:  5,10 Cent je kWh als fester , durch einen  zugesicherten  Zuschlag in einer 

Ausschreibung der Bundesnetzagentur gesicherter Fördersatz für die ersten 

20 Betriebsjahre .  

Im Anschluss  5,10 Cent je kWh als angenommener Verkaufspreis für den e r-

zeugten Strom , der von der konkreten Marktentwicklung abhän gig ist (Prog-

nose). 

Gepl. Inbetriebnahme:  31.12.2020 (Prognose) 

Ausschüttungen : Die prognostizierten jährlichen Ausschüttungen betragen anfangs 4 % und 

steigen auf 33 % bezogen auf die Einlage (Prognose). Die Ausschüttungen 

werden in dem auf ein Betriebsjahr folgenden Jahr  für das jeweils vorang e-

gangene Betriebsjahr vorgenommen. In den Ausschüttungen ist die Rüc k-

führung der Einlage enthalten.  

Prognostizierte Gesamtau s-

schüttung:  

300 % bei kalkulierter Betriebsdauer von 2 5 Kalenderjahren  

Durchschn ittlicher Ausschü t-

tungsgewinn:  

8,0 % p.a. bei kalkulierter Betr iebsdauer von 2 5 Kalenderjahren  

Keine Garantieerklärungen 

und Rücknahmeverpflic h-

tungen:  

Für die Verzinsung oder Rückzahlung der angebotenen Vermögensanlage 

hat keine juristische Person oder Gesellschaft die Gewährleistung übe r-

nommen. Insbesondere besteht auch keine Garantiepflicht der Anbieterin 

oder der Emittentin, die Beteiligung zurückzunehmen.   

Angebotsraum : Das Angebot erfolgt ausschließlich in Deutschland.  
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Angaben  über die Vermögensanlage

Art, Anzahl und  Gesamtbetrag der Ve r-

mögensanlage  

Bei der Vermögensanlage handelt es sich um eine 

Beteiligung an der Kommanditgesellschaft  Bür-

gersonnenenergie Unterulsenbach -Wilhermsdorf   

GmbH & Co. KG (nachfolgend ɊEmittentin Ɉ oder 

ɊBetreibergesellschaft Ɉ genannt). Diese Vermö-

gensanlage wird zunächst den Bürgerinnen und 

Bürgern der Gemeinde Markt  Wilhermsdorf  an-

geboten. Anleger können  sich als Kommanditi s-

ten und somit als Mitunternehmer beteiligen .  

Angestrebt wird ein Kommanditkapital in Höhe 

des zur Finanzierung de r Photovoltaikanlage er-

forderlichen Eigenkapitals von voraussichtlich 

990.000 Euro. Hiervon ist bereits ein Anteil in H ö-

he von 5.000 Euro durch die  Gründungs gesell-

schafter  gezeichnet.  Der Gesamtbetrag der ang e-

botenen Vermögensanlage in Form von Ko m-

manditanteilen (Zeichnungsvolumen) beträgt 

somit 985.000 Euro.  

Einlagen sind in unterschiedlicher Höhe möglich. 

Die Mindestbeteiligungssumme beträgt 5.000 Eu-

ro . Höhere Einlagen sind in Schri tten von 1.000  

Euro möglich. Aufgrund der Mindestbeteiligung s-

summe ergibt sich eine maximale Anzahl von 197 

Anteilen.  

Einzelheiten zum Beitritt und zur Za h-

lung der Einlage 

Die Stelle, die bestimmungsgemäß Zahlungen an 

den Anleger ausführ t (Zahlstelle ), ist die  

Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -

Wilhermsdorf  GmbH & Co. KG 

Postanschrift: Postfach 28 , 91457 Markt Erlbach.   

Die Stelle, die Zeichnungen oder auf den Erwerb 

von Beteiligungen gerichtete Willenserklärungen  

des Publikums  (Beitrittserklärungen ) entgegen-

nimmt , ist die  

BürgerEnergie Anlagevermittlung GmbH & Co. KG  

Postanschrift: Neue Straße 17a, 91459 Markt E r-

lbach   

Die BürgerEnergie Anlagevermittlung GmbH & 

Co. KG (Zahlstelle) hält auch diesen Verkauf s-

prospekt  einschließlich etwaiger Nachträge , das 

Vermögensanlagen -Informationsblatt , den letzten 

veröffentlichten Jahresabschluss und den Lag e-

bericht zur kostenlosen Ausgabe bereit   

Anleger übersenden die ausgefüllten und unte r-

zeichneten Beitrittsunterlagen  an die Bürger-

Energie Anlagevermittlung  GmbH & Co. KG und 

wenden sich bei Rückfragen auch an diese .  

Nach Eingang der Beitrittserklärung entscheidet 

die Komplementärin (WWS Bürgerenergie Verwa l-

tungs -GmbH) über die Annahme des Beitritts. Im 

Rahmen der Zuteilung der Anteile, die im Erme s-

sen der Komplement ärin steht, werden die  Bür-

gerinnen und Bürger der Gemeinde Markt  Wil-

hermsdorf  bevorzugt berücksichtigt . Die Nich t-

annahme des Beitritts kann ohne Angaben von 

Gründen erfolgen .  

Wird der Beitritt angenommen, erhält der Anleger 

hierüber zu Informationszwecken eine Bestät i-

gung. 

Die Einlage ist nach gesonderter Aufforderung 

durch die Komplementärin innerhalb der in der 

Aufforderung genannten Frist  auf folgendes Kon-

to der Emittentin  einzuzahlen:  

Bank:  VR meine Bank eG 

IBAN:   DE 0976 0695 5900 0023 7493 

Verwendungszweck:  

Einzahlung Einlage Unterulsenbach -Wilhermsdorf   

Die Frist wird 10 Tage betragen.  Die Emittentin ist 

berechtigt, aber nicht verpflichtet, auf rückständ i-

ge Zahlungen Verzugszinsen i .H.v. 5 %-Punkten 

über dem von der Deutschen Bundesbank b e-

kannt gegebenen Basiszinssatz p.a. zu verlangen. 

Ferner sind die Rechte eines Gesellschafters nach 

dem Gesellschaftsvertrag  ausgesetzt, bis sämtl i-

che fälligen ausstehenden Zahlungen geleistet 

wurden . Die Geltendmachung eines weiteren  

Schadensersatzes bleibt der Emittentin unb e-

nommen.  

Zeichnungsf rist  

Das öffentliche Angebot beginnt einen Werktag 

nach der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts 

und endet mit Vollplatzierung, spätes tens am 
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30.12.2020. Die Komplementärin  ist ohne Angabe 

von Gründen berechtigt, die Zeichnungsfrist ei n-

malig oder mehrmalig  um einen Zeitraum von bis 

zu drei Monaten  zu verlängern , wobei der Ve r-

kaufsprospekt nach Billigung seitens der Bunde s-

anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zwölf 

Monate gültig ist.  

Möglic hkeit die Zeichnung vorzeitig zu 

schließen  

Die Komplementärin ist ohne Angaben von 

Gründen berechtigt, die Zeichnungsfrist  vorzeitig 

zu schließen, ohne dass es hierfür eines Gesel l-

schafterbeschlusses bedarf. Sonstige Möglichke i-

ten, die Zeichnung vorzeitig zu schließen, best e-

hen nicht.  

Möglichkeit Zeichnungen, Anteile oder 

Beteiligungen zu kürzen  

Sofern ein Kommanditist die übernommene Ein-

lage nicht  in voller Höhe  leistet oder seinen Mi t-

wirkungspflichten hinsichtlich seiner Eintragung 

in das Handelsregister  nicht nachkommt, kann 

die Komplementärin  im Namen der Emittentin 

nach schriftlicher Mahnung und Ausschlussa n-

drohung den Kommanditisten durch schriftliche 

Erklärung aus der Gesellschaft ausschließen 

und/oder die Pflichteinlage auf die bereits gelei s-

tete Einlage herabsetzen . Sonstige Möglichkeiten, 

Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen zu kü r-

zen, bestehen nicht.  

Laufzeit der Vermögensanlage, Künd i-

gungsfrist:  

Die Laufzeit der Vermögensanlage ist nicht befri s-

tet. Die Vermögensanlage läuft mindestens bis 

zum 31.12.2039. Die Laufzeit der Vermögensa n-

lage beträgt s omit mehr als 24 Monate gemäß 

§ 5a VermAnlG und beginnt mit Zeichnung durch 

den ersten Anleger.  

Die Beteiligung ist für den Anleger erstmals o r-

dentlich kündbar zum 31.12.203 9. Die Künd i-

gungsfrist beträg t 6 Monate. Die Kündigung hat 

per Einschreiben an die Komplementärin zu e r-

folgen. Die Emittentin hat kein ordentliches Kü n-

digungsrecht.  Das Recht zur Kündigung aus wic h-

tigem Grund , das beidseitig besteht,  bleibt unb e-

rührt . 

Anlegergruppe, auf die die Vermög ens-

anlage abzielt:  

Das Angebot richtet sich an Privatkunden  i.S.v. 

§ 67 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)  mit 

Erfahrungen und/oder Kenntnissen im Bereich 

von Vermögensanlage n, die in Deutschland u n-

beschränkt steuerpflichtig sind und die die Ve r-

mögensanlage im Privatvermögen halten. Das 

Angebot richtet sich an Anleger, die im Hinblick 

auf die unbefristete Laufzeit und die erstmalige 

Kündigungsmöglichkeit der Vermögensanlage 

zum 31.12.203 9 einen langfristigen Anlagehor i-

zont haben und nicht kurz - oder mittelfristig über 

das eingesetzte Kapital verfügen müssen.  Das 

Angebot richtet sich dabei an Anleger, die bereit 

sind, die mit der Beteiligung verbundenen Risiken 

zu tragen und die Fähigkeit haben, Verluste, die 

sich aus der Vermögensanlage ergeben kö nnen 

(bis zu einem Betrag von 100  % der Vermögen s-

anlage (Totalverlust) zuzüglich weiterer Zahlu n-

gen bis hin zur Privatinsolvenz) zu tragen. Auf die 

Angaben  zu den wesentlichen tatsächlichen und 

rechtlichen Risiken der Beteiligung auf S. 25-37 

und zum Maximalrisiko auf S. 26 wird verwiesen.  

Das Beteiligungsangebot eignet sich nicht für A n-

leger, die nach einer mündelsicheren oder fes t-

verzinslichen Kapitalanlage suchen und sicher 

prognostizierbare Rückflüsse aus der Beteiligung 

erwarten. Das Beteiligungsangebot eignet sich 

ferner nicht für Anleger, die die Rückzahlung des 

eingesetzten Kapitals am Ende der Laufzeit der 

Vermögensanlage in einer Summe erwarten, da 

Kapitalrückzahlungen bereits während der Lau f-

zeit der Vermögensanlage  erfolgen.  
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Weitere Kosten für den Anleger  

Dem Anleger entstehen folgende weitere Kosten, insbesondere solche Kosten, die mit dem Erwerb, der 

Verwaltung und der Veräußerung der Vermögensanlage verbunden sind:  

Bei Erwerb der Beteiligung können für den Anleger Kosten für den Geldverkehr (Überweisungsgebühren) 

anfallen. Darüber hinaus fallen Kosten an, wenn die Einlage verspätet einbezahlt wird. In diesem Fall kö n-

nen dem Anleger Verzugszinsen in Höhe von 5  %-Punkten über dem Bas iszinssatz berechnet werden. Die 

Geltendmachung weitergehender  Schadensersatzansprüche bleibt  der Emittentin unbenommen. Weitere 

Kosten sind mit dem Erwerb der Beteiligung nicht verbunden.  

Mit der Verwaltung der Vermögensanlage sind keine Kosten für den An leger verbunden.  

Bei Veräußerung  der Vermögensanlage ( Gesellschaftsanteil ) durch einen Anleger fallen für diesen Handel s-

registergebühren an, die sich nach der Höhe des jeweiligen Kommanditanteils richten. Ferner sind alle der 

Gesellschaft durch die Übertra gung entstehenden Steuern bzw. steuerlichen Nachteile, Kosten oder sonst i-

ge Nachteile vom übertragenden Anleger und dem Erwerber gesamtschuldnerisch zu tragen.  

Weitere Kosten, die im Zusammenhang mit der Vermögensanlage anfallen können, sind insbesondere 

Fahrt - und Verpflegungskosten zum Standort der Anlagen und zu Gesellschafterversammlungen, Porto -, Te-

lefon - und  Internetkosten, Überweisungs gebühren , Kosten im Falle einer weiteren Beglaubigung der Ha n-

delsregistervollmacht, Kosten einer individuellen Steuer- oder Rechtsberatung, Kosten im Falle von Recht s-

streitigkeiten, Kosten für den Fall des Ausschlusses aus der Gesellschaft oder der Herabsetzung der Pflich t-

einlage durch die Emittentin, Kosten für den Fall, dass ein Anleger die ihm zustehenden Inform ationsrechte 

durch einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten ausüben lässt oder Kosten  für die Ermittlung 

der Höhe der Abfindung beim Ausscheiden des Anlegers und Kosten für den Fall, dass ein Wirtschaftsprüfer  

auf Antrag des Anlegers den Abf indungswert überprüft und für beide Seiten bindend feststellt  (siehe § 21.3 

des Gesellschaftsvertrages).  Im Erbfall sind von den Erben die Kosten einer für erbschaftssteuerliche Zwecke 

erforderlichen Bewertung des Gesell schaftsanteils  zu tragen.   

Falls der Anleger die Vermögensanlage fremdfinanziert, trägt er anfallende Zinsen, Gebühren, etwaige Vo r-

fälligkeitsentschädigungen und andere vergleichbare Vergütungen.  

Die genaue Höhe der vorstehenden  Kosten kann nicht genannt werden, da sie im Einzelfall variieren.  

Darüber hinaus entstehen dem Anleger keine weiteren Kosten, insbesondere keine solchen Kosten, die mit 

dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräu ßerung der Vermögensanlage verbunden sind.  

Weitere Leistungen des Erwerbers   

Die in das Handelsregister einzutragende Haftsumme entspricht der vom jeweiligen Kommanditisten übe r-

nommenen Pflichteinlage . Neben der Pflichteinlage sind keine weiteren Einlagen zu erbringen. Es gibt  keine 

Nachschusspflicht für die Kommanditisten.  

Die Kommanditisten haften gegenüber Gläubigern der Gesellschaft bis zur Höhe ihrer in das Handelsregi s-

ter eingetragenen Haftsumme unmittelbar. Die unmittelbare Haftung gegenüber Gläubigern der Gesel l-

schaft ist ausgeschlossen, soweit die Einlag e geleistet worden ist . Allerdings lebt die Haftung bis zur Höhe 

der Haftsumme wieder auf, wenn die Einlage zurückgewährt wird. Dies ist vorliegend planmäßig der Fall, da 

die Rückzahlung des Haftkapitals über die jährlichen Ausschüttungen erfolgt. Das gleiche gilt , wenn Ge-

winnanteile an den Anleger ausgezahlt werden, während sein Kapitalanteil zum Zeitpunkt der Auszahlung 

durch Verluste unter den Betrag der geleisteten Einlage in Höhe der Haft summe gemindert ist oder soweit 

durch Auszahlungen der Kapitalanteil unter diesen Betrag herabgemindert wird  (§ 172 Abs. 4 HGB). Eine 

noch weiter gehende Haftung in entsprechender Anwendung der §§ 30 ff. GmbHG bis zur Höhe der insg e-

samt empfangenen Auszahl ungen kommt in Betracht, wenn Auszahlungen erfolgen, obwohl die Verm ö-
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gens- und Finanzlage der Emittentin dies nicht zulässt und die Auszahlungen nicht durch einen vollwertigen 

Gegenleistungs - oder Rückgewähranspruch gegen den Gesellschafter gedeckt sind.  

Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so haftet er bis zur Höhe seiner ursprünglich im Ha n-

delsregister eingetragenen Hafteinlage für die bis zu seinem Ausscheiden begründeten Verbind lichkeiten 

der Emittenti n, die bis zum Ablauf von 5 Jahren nach Eintragung seines Ausscheidens im Handelsregister 

fällig  sind  und Ansprüche daraus festgestellt oder in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise geltend g e-

macht wurden. Eine entsprechende Nachhaftung besteht im Fall der Auflösung der Emittentin, wobei di e 

fünfjährige Nachhaftung grundsätzlich mit Handelsregistereintragung der Auflösung der Emittentin beginnt. 

Je nach Anspruch kann die Verjährungsfrist kürzer sein. Die Verjährung beginnt mit Fälligkeit des Anspruchs, 

wenn dieser nach Handelsregistereintrag ung der Auflösung fällig wird, andernfalls mit Eintragung der Aufl ö-

sung. 

Weitere Umstände, unter denen der Erwerber der Vermögensanlage verpflichtet ist, weitere Leistungen zu 

erbringen, insbesondere weitere Umstände, unter welchen er haftet, existieren ni cht.  Es besteht keine 

Nachschusspflicht.  

Provisionen  

Die Gesamthöhe der Provisionen, insbesondere Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare Vergü tungen, 

betragen planmäßig 10.000 Euro. Dies entspricht etwa 1,0 2 % des Gesamtbetrages der angebotenen Ve r-

mögensanlage. Der Betrag fällt an für den erlaubnispflichtigen Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage 

durch die hierfür zugelassene BürgerEnergie Anlagevermittlung GmbH & Co. KG. Darüber hinaus werden 

keine Provisionen, Vermittlungsprovisionen oder vergleic hbare Vergütungen geleistet.  

Wesentliche Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und Rückzahlung  

Bei der vorliegenden Vermögensanlage handelt es sich um eine Unternehmensbeteiligung in Form einer 

Kommanditbeteiligung. Diese gewährt eine Beteiligung am Ergebnis (Gewinn und Verlust) der Emittentin, 

Ansprüche auf Ausschüttungen  (Liquiditäts auszahlung  oder Entnahmen genannt ), eine Abfindung im Falle 

des Ausscheidens aus der Emittentin sowie einen Anteil am verbleibenden Liquidationsübers chuss im Fall 

der Liquidation der Emittentin . In den Ausschüttungen  ist die Rückführung der Einlage enthalten . In diesem 

Verkaufsprospekt werden für die vorgenannten  Ansprüche die  Begriffe ɊVerzinsung und RückzahlungɈ i.S.d. 

Vermögensanlagengesetzes (VermA nlG) sowie der Vermögensanlagen -Verkaufsprospekt verordnung (Ver m-

VerkProspV) verwendet . 

Die wesentlichen Grundlagen und Bedingung en der Verzinsung und Rückzahlung sind:  

a) der vorhabenbezogene Bebauungsplan der Gemeinde Markt  Wilhermsdorf , (noch nicht öffentlich b e-

kannt gemacht ), und der im  Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan ab geschlos-

sene städtebauliche Vertrag zwischen der Gemeinde Markt  Wilhermsdorf  und der Emittentin vom 

11.12.2019. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan und der städte bauliche Vertrag sind Grundlage d a-

für, dass  die Emittentin den Betrieb der Photovoltaikanlage  aufnehmen kann. Dies ist Bedingung dafür, 

dass der geplante Überschuss der Emittentin erwirtschaftet werden kann, um die  Verzinsung und Rüc k-

zahlung der Vermögensa nlage zu ermöglichen.  

b) die termin - und vertragsgerechte Erfüllung der Verträge für die Errichtungsphase ( Generalunterne h-

mervertrag  mit der  WWS Projektbau  GmbH & Co. KG vom 08.06.2020 und  Konzeptentwicklungs vertrag 

mit der Wust ɀ Wind & Sonne GmbH & Co. KG  vom 08.06.2020) sowie  die Inbetriebnahme der Photovo l-

taikanlage  bis zum 31.12.2020, damit  die Emittentin den Betrieb der Photovoltaikanlage planmäßig au f-

nehmen kann. Dies ist Bedingung dafür, dass der geplante Überschuss der Emittentin erwirtschaftet 

werd en kann, um die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage zu ermöglichen . 

c) die vertragsgerechte Erfüllung der abgeschlossenen Verträge ( insbesondere Gestattungsverträge mit 

verschiedenen Grundstückseigentümern  und  Service-, Wartungs - und Betriebsführungsvertrag mit der  
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Fa. Wust ɀ Wind & Sonne GmbH & Co. KG  vom 08.06.2020) und  die Leistungsfähigkeit der Vertrag s-

partner . Dies ist Bedingung dafür,  dass der geplante Überschuss der Emittentin erwirtschaftet werden  

kann , um die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage zu ermöglichen.  

d) die Einhaltung der angesetzten Investitionskosten von 6.570.000 Euro, der kalkulierten Betriebskosten 

und der angenommenen Rückbaukosten von 100.000 Euro nach  Betriebsbeendigung  und die Abd e-

ckung von Schäden an der  Photovoltaikanlage durch Versicherungen, Garantien und Gewährleistungen . 

Dies ist Bedingung dafür, dass der geplante Überschuss der Emittentin erwirtschaftet werden kann, um 

die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögens anlage zu ermöglichen .  

e) die rechtzeitige Auszahlung der vorgesehenen Eigenkapitalzwischenfinanzierung und rechtzeitige Rüc k-

führung der Eigenkapitalzwischenfinanzierung bis zum 30.12.2020 sowie die rechtzeitige Auszahlung 

der vorgesehenen Zwischenfinanzierung der Umsatzsteuer und rechtzeitige Rückführung der Zwische n-

finanzierung der Umsatzsteuer bis zum 31.03.2021 . Dies ist Bedingung dafür, dass der geplante Übe r-

schuss der Emittentin erwir tschaftet werden kann, um die Verzinsung und Rückzahlung der Verm ö-

gensanlage zu ermöglichen . 

f) die rechtzeitige Auszahlung des Fremdkapitals und Einhaltung der kalkulierten Zinsen für die Laufzeit 

der Fremd finan zierung  (zu den geplanten Konditionen d er Fremd finanzierung siehe  S. 68). Dies ist Be-

dingung dafür, dass der geplante Überschuss der Emittentin erwirtschaftet werden kann, um die Ve r-

zinsung und Rückzahlung der  Vermögensanlage zu ermöglichen . 

g) der störungsfreie  Betrieb der Photovolataikanlage  und die störungsfreie Einspeisung des erzeugten 

Stroms in das Stromnetz über die prognostizierte Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage von 25 Jahren 

sowie  das Erreichen des auf Grundlage der  Ertragsabschätzung  der MaxSolar GmbH  prognostizierten  

jährlichen  Stromertr ags zwischen 10.900.000 kWh im Jahr 2021, der aufgrund einer angenommenen  

Degradation der Module prognosegemäß absteigt auf 10.376.800 kWh im Jahr 2045. Dies ist Grundlage 

und Bedingung dafür, dass der geplante Überschuss der Emittentin erwirtschaftet werden kann, um die 

Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage zu ermöglichen .  

h) die Vergütung des eingespeisten Stroms auf Basis des zugesicherten Zuschlags vom 20.04.2020 mit e i-

nem Wert in Höhe von 5,10 ct/kWh  für die ersten 20 Betriebsjahre , ein Verkaufspreis  für den erzeugten 

Strom , der von der Marktentwicklung abhängig ist,  in Höhe  von 5,10 ct/kWh für die folgenden Betrieb s-

jahre  (Prognose) und das Ausbleiben ne gativer Börsenstrompreise über den kalkulatorisch berücksic h-

tigten Betrag hinaus. Dies ist Bedingung dafür, dass mit der Stromeinspeisung der geplante Überschuss 

der Emittentin erwirtschaftet werden kann, um die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanla ge 

zu ermöglichen .  

i) die vollständige Platzierung der angebotenen Vermögen sanlage bis 30.12.2020, die fristgerechte und 

vollständige Einzahlung der Einlagen und der Verbleib aller  Anleger in der Gesellschaft bis zum Ablauf 

des Prognosezeitraums ( 31.12.2045). Dies ist Voraussetzung für die prognostizierte Rentabilitätsen t-

wicklung der Emittentin, um die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage zu ermöglichen . 

Dies ist Bedingung dafür, dass der geplante Überschuss der Emittentin erwirtschaftet werden kan n, um 

die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage zu ermöglichen . 

j) der Fortbestand der gegenwärtigen Rechtslage und der steuerrechtlichen Rahmenbedingungen . Dies ist 

Bedingung dafür, dass der geplante Überschuss der Emittentin erwirtschaftet werden k ann, um die Ve r-

zinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage zu ermöglichen . 

Die vorstehenden Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage 

sind wesentlich, damit die Emittentin den Betrieb der Photovoltaikanlage aufnehmen kann, den für die E r-

richtung , den Betrieb  und den Rückbau  der Photovoltaikanlage kalkulierten  Kostenrahmen einhält  und die 

kalkulierten Einnahmen erzielt. Wenn die vorstehenden wesentlichen Grundlagen  und Bedingungen eing e-

halten werden, ist die Emittentin voraussichtlich in der Lage, die prognostizierte Verzinsung und Rückza h-

lung zu leisten. Werden die vorstehenden wesentlichen Grundlagen und Bedingungen nicht eingehalten, 

kann es zu Terminverzögerungen bei der Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage , Kostenüberschreitungen, 

geringeren Umsatzerlösen und erhöhte m Liquiditätsbedarf der Emittentin kommen.  Dies würde dazu fü h-
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ren, dass sich die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage geringer darstellt als prognostiziert. 

Geplante Ausschüttungen an die Anleg er könnten teilweise oder insgesamt ausfallen und die Fähigkeit der 

Emittentin, die Rückzahlung der Vermögensanlage vorzunehmen, könnte ganz oder teilweise beeinträchtigt 

werden. Die entsprechenden Risiken sind detailliert im Abschnitt Wesentliche tatsächl iche und rechtliche 

Risiken der Beteiligung auf den Seiten 25 - 37 beschrieben.  

Auswirkungen der Vermögens -, Finanz- und Ertragslage sowie der Geschäftsaussichten 

auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung 

der Vermögensanlage nachzukommen  

Vorbemerkung  

Die vorliegende Vermögensanlage gewährt eine Beteiligung am Ergebnis (Gewinn und Verlust) der Emitte n-

tin, Ansprüche auf Ausschüttungen (Liquiditätsauszahlung  oder  Entnahme genannt), eine Abfindung im Fa l-

le des Ausscheidens aus der Emittentin sowie einen Anteil am verbleib enden Liquidationsüberschuss im Fall 

der Liquidation der Emittentin. In den Ausschüttungen ist die Rückführung der Einlage enthalten. Nachst e-

hend werden für die vorgenannten Ansprüche die Begriffe ɊVerzinsung und RückzahlungɈ verwendet. Die 

geplante Nutzun gsdauer der Photovoltaikanlage beträgt 25 Jahre. Aufgrund der angenommenen Inbetrie b-

nahme zum 31.12.2020 wird in den nachfolgenden Prognoserechnungen deswegen der Zeitraum bis zum 

31.12.2045 dargestellt. Die Mindestlaufzeit der Vermögensanlage endet gleich wohl zum 31.12. 2039 d.h., 

dass ein Anleger die Vermögensanlage bereits zu diesem Zeitpunkt ordentlich kündigen kann.   

Die voraussichtliche Vermögenslage  der Emittentin (Prognose)  

Die nachfolgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Vermögenslage, d.h. die  Planbilanzen der Emittentin 

jeweils zum Jahresende über die Jahre 20 20 bis 2045. 

  

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Akt iva

A. Anlagevermögen

Sachanlagen 6.540.000 6.213.000 5.886.000 5.559.000 5.232.000 4.905.000 4.578.000 4.251.000 3.924.000 3.597.000 3.270.000 2.943.000 2.616.000

B. Umlaufvermögen

Forderungen u. sonst. 

Vermögensgegenstände 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bankguthaben 0 326.547 404.908 402.116 399.853 398.093 396.807 395.967 395.543 395.505 385.922 373.074 360.523

Summe Akt iva 6.540.000 6.539.547 6.290.908 5.961.116 5.631.853 5.303.093 4.974.807 4.646.967 4.319.543 3.992.505 3.655.922 3.316.074 2.976.523

Passiva

A. Eigenkapi tal

Gezeichnetes 

Kommanditkapital
990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000

variables Kapital -30.000 -30.453 -34.494 -38.156 -41.287 -43.917 -46.071 -47.781 -49.074 -49.982 -60.434 -74.150 -87.571

B. Verb ind l ichkei ten

Gegenüber Kreditinstituten 5.580.000 5.580.000 5.335.402 5.009.271 4.683.140 4.357.010 4.030.879 3.704.748 3.378.617 3.052.486 2.726.356 2.400.225 2.074.094

Summe Passiva 6.540.000 6.539.547 6.290.908 5.961.116 5.631.853 5.303.093 4.974.807 4.646.967 4.319.543 3.992.505 3.655.922 3.316.074 2.976.523

Alle Beträge in Euro

Geschäf tsjahr

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

Akt iva

A. Anlagevermögen

Sachanlagen 2.289.000 1.962.000 1.635.000 1.308.000 981.000 654.000 327.000 0 0 0 0 0 0

B. Umlaufvermögen

Forderungen u. sonst. 

Vermögensgegenstände 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bankguthaben 348.235 336.179 331.773 324.669 317.140 299.249 251.161 308.471 296.087 270.219 220.913 167.917 111.174

Summe Akt iva 2.637.235 2.298.179 1.966.773 1.632.669 1.298.140 953.249 578.161 308.471 296.087 270.219 220.913 167.917 111.174

Passiva

A. Eigenkapi tal

Gezeichnetes 

Kommanditkapital
990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000

variables Kapital -100.728 -113.654 -156.118 -238.468 -321.244 -414.380 -537.715 -681.529 -693.913 -719.781 -769.086 -822.083 -878.826

B. Verb ind l ichkei ten

Gegenüber Kreditinstituten 1.747.963 1.421.832 1.132.890 881.137 629.383 377.630 125.876 0 0 0 0 0 0

Summe Passiva 2.637.235 2.298.179 1.966.773 1.632.669 1.298.140 953.249 578.161 308.471 296.087 270.219 220.913 167.917 111.174

Geschäf tsjahr
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Die Auswirkungen der Vermögenslage  auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszah-

lung und Rückzahlung der  Vermögensanlage nachzukommen:  

Die Planbilanzen zeigen die Vermögenswerte der Emittentin (Aktiva) sowie die prognostizierte Entwicklung 

des Eigen- und Fremdkapitals (Passiva).   

Aktiva: Das Anlagevermögen umfasst die Photovoltaikanlage mit den technischen Nebeneinrichtungen. Der 

bilanzierte Wert des Anlagevermögens reduziert sich mit den Abschreibungen. Die Photovoltaikanlage und 

die Nebeneinrichtungen  werden  planmäßig  über 20 Jahre linear abgeschrieben . Zum 31.12.2040 wird  die 

Photovoltaikanlage mit null Euro bilanziert sein.  Ein höheres Anlagevermögen würde einen erhöhten 

Fremd - und Eigenkapitaleinsatz erfordern und zu Mehrkosten der Emittentin führen. Dies könnte die Fähi g-

keit der Emittentin zur prognostizierten Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage beeinträchtigen.  

Das Umlaufve rmögen besteh t aus den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und dem Bestand an 

liquiden Mitteln (Bankguthaben). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus dem 

Verkauf des erzeugten elektrischen Stroms sowie den Zahlungen des Dire ktvermarkters. Die Bankguthaben 

bestehen aus dem Bestand liquider Mittel auf Bankkonten  einschließlich der Rücklagen für den Rückbau. 

Ein geringeres Umlaufvermögen würde die Liquiditätslage der Emittentin verschlechtern. Dies könnte dazu 

führen, dass die v orhandene Liquidität für die prognostizierte Verzinsung und Rückzahlung der Vermögen s-

anlage nicht ausreicht.  

Passiva: Beim Eigenkapital werden das gezeichnete Kommanditkapital (gleichzeitig die Hafteinlage) und das 

variable Kapital (Summe der aufgelaufenen  Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  sowie der g e-

leisteten Ausschüttungen an die Anl eger) dargestellt . Das gezeichnete Kommanditkapital ist dabei unverä n-

derlich dargestellt, etwaige Rückzahlungen auf die Einlage fließen in die Berechnung des var iablen Kapitals 

ein. Eine Abweichung des gezeichneten Kommanditkapitals würde eine von der Planung abweichende E i-

genkapitaleinwerbung ausdrücken. Es wird davon ausgegangen, dass das Kommanditkapital vollständig  im 

Laufe des Jahres 2020 eingezahlt sein wird . Wird das prognostizierte Kommanditkapital nicht in der vollen 

Höhe oder später als angenommen einbezahlt, kann dies einen zusätzlichen Fremdkapitalbedarf auslösen. 

Dies könnte die Fähigkeit der Emittentin zur prognostizierten Verzinsung und Rückzahlung d er Vermögen s-

anlage beeinträchtigen.  

Die Verbindlichkeiten bestehen aus den Darlehen zur Finanzierung der Photovoltaikanlage . Höhere Verbin d-

lichkeiten gegenüber Kreditinstituten aufgrund eines geringeren Einsatzes von Eigenkapital oder aufgrund 

erhöhter Zin sen würde n zu einem erhöhten Schuldenstand  und damit in der Folge höheren Zinsen der 

Emittentin führen. Dies könnte die Fähigkeit der Emittentin zur prognostizierten Verzinsung und Rückza h-

lung der Vermögensanlage beeinträchtigen.  

Durch die vorgenannten  Abweichungen könnte n sich die Vermögenslage der Emittentin und deren Fähi g-

keit, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen, ve r-

schlechtern.  

Hinweis:  Die obige Darstellung enthält lediglich die wichtigsten Positi onen der Planbilanzen. Im Einzelnen 

wird auf die ausführliche Darstellung der  voraussichtlichen  Vermögenslage  der Emittentin mit wesentlichen 

Erläuterungen auf die S. 72 - 74 verwiesen.   



Verkaufsprospekt    Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -Wilhermsdorf GmbH & Co. KG ƅ 16 

Die voraussichtliche Finanzlage der Emittentin (Prognose)  

Die nachfolgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Finanzlage, d.h. die Plan -Liquiditätsentwicklung und 

Plan-Ausschüttung der Emittentin für den Zeitraum 01.01. 2020 bis 31.12.2045. 

 

 

  

(Alle Beträge in Euro)

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Liquidität  zum 

Jahreanfang
0 0 321.547 394.908 387.116 379.853 373.093 366.807 360.967 355.543 350.505 335.922 318.074 300.523

Abruf von Darlehen 5.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Einzahlung 

Gesellschaftereinlagen 
990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Einzahlung 

Eigen- u. Fremdkapital
6.570.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Einnahmen aus Stromverkauf 0 555.900 554.788 553.676 552.565 551.453 550.341 549.229 548.117 547.006 545.894 544.782 543.670 542.558

Zinserträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Einnahmen 0 555.900 554.788 553.676 552.565 551.453 550.341 549.229 548.117 547.006 545.894 544.782 543.670 542.558

Wartungsvertrag / Techn. 

Betriebsführung / Pflege
0 30.600 31.212 31.836 32.473 33.122 33.785 34.461 35.150 35.853 36.570 37.301 38.047 38.808

Haftpflicht- / 

Allgefahrenversicherung
0 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936

Telefon 0 1.224 1.248 1.273 1.299 1.325 1.351 1.378 1.406 1.434 1.463 1.492 1.522 1.552

Vergütung persönlich 

haftender Gesellschafter
0 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

Kaufmännische 

Betriebsführung
0 12.240 12.485 12.734 12.989 13.249 13.514 13.784 14.060 14.341 14.628 14.920 15.219 15.523

Steuerberatung / 

Buchführung / 

Wirtschaftsprüfung

0 7.650 7.803 7.959 8.118 8.281 8.446 8.615 8.787 8.963 9.142 9.325 9.512 9.702

Stromkosten 0 7.650 7.803 7.959 8.118 8.281 8.446 8.615 8.787 8.963 9.142 9.325 9.512 9.702

Direktvermarktung 0 14.170 14.142 14.113 14.085 14.057 14.028 14.000 13.972 13.943 13.915 16.023 15.990 15.958

Pacht 0 41.020 41.020 41.020 41.020 41.020 41.020 41.020 41.020 41.020 41.020 42.990 42.990 42.990

Unvorhergesehenes / 

Sonstiges
0 6.630 6.763 6.898 7.036 7.177 7.320 7.466 7.616 7.768 7.923 8.082 8.244 8.408

Investition in Anlagevermögen 

/ Nebenkosten 
6.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zinsaufwendungen  und 

Bürgschaftskosten
30.000 57.119 56.505 53.434 50.158 46.883 43.607 40.331 37.056 33.780 30.505 27.229 23.953 20.678

Rückführung von Darlehen 0 0 244.598 326.131 326.131 326.131 326.131 326.131 326.131 326.131 326.131 326.131 326.131 326.131

Gewerbesteuer 0 0 1.594 1.649 1.725 1.798 1.866 1.930 1.990 2.046 2.097 1.627 1.669 1.707

Zu-/Abführung Rücklage 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Summe Ausgaben 6.570.000 194.753 441.827 521.869 520.227 518.613 517.027 515.469 513.942 512.444 510.977 513.129 511.721 510.346

geplante Ausschüttung 0 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 49.500 49.500 49.500 49.500

geplante Ausschüttungen in % 

der Einlage
0,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Liquidität  zum Jahresende 

(nach Ausschüt tung)
0 321.547 394.908 387.116 379.853 373.093 366.807 360.967 355.543 350.505 335.922 318.074 300.523 283.235

Kalender-/  Geschäftsjahr
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Die voraussichtliche Finanzlage der Emittentin (Prognose) nachfolgende Übersicht zeigt die v o-

raussic 

inh. die  Plan-Liquiditätsentwicklung  Plan-Ausschüttung der Emittentin über die J 2                                          01 

3 

  

  

(Alle Beträge in Euro)

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. kumuliert

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2020-2045

Liquidität  zum 

Jahreanfang
283.235 266.179 256.773 244.669 232.140 209.249 156.161 208.471 196.087 170.219 120.913 67.917 0

Abruf von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.580.000

Einzahlung 

Gesellschaftereinlagen 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990.000

Summe Einzahlung 

Eigen- u. Fremdkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.570.000

Einnahmen aus Stromverkauf 541.447 540.335 539.223 538.111 536.999 535.888 534.776 533.664 532.552 531.440 530.329 529.217 13.563.960

Zinserträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Einnahmen 541.447 540.335 539.223 538.111 536.999 535.888 534.776 533.664 532.552 531.440 530.329 529.217 13.563.960

Wartungsvertrag / Techn. 

Betriebsführung / Pflege
39.584 40.376 41.184 42.007 42.847 43.704 44.578 83.362 85.029 86.729 88.464 90.233 1.177.317

Haftpflicht- / 

Allgefahrenversicherung
13.195 13.459 13.728 14.002 14.282 14.568 14.859 15.157 15.460 15.769 16.084 16.406 326.709

Telefon 1.583 1.615 1.647 1.680 1.714 1.748 1.783 1.819 1.855 1.892 1.930 1.969 39.205

Vergütung persönlich 

haftender Gesellschafter
1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 31.250

Kaufmännische 

Betriebsführung
15.834 16.150 16.473 16.803 17.139 17.482 17.831 18.188 18.552 18.923 19.301 19.687 392.051

Steuerberatung / 

Buchführung / 

Wirtschaftsprüfung

9.896 10.094 10.296 10.502 10.712 10.926 11.145 11.367 11.595 11.827 12.063 12.305 245.032

Stromkosten 9.896 10.094 10.296 10.502 10.712 10.926 11.145 11.367 11.595 11.827 12.063 12.305 245.032

Direktvermarktung 15.925 15.892 15.860 15.827 15.794 15.761 15.729 15.696 15.663 15.631 15.598 15.565 377.336

Pacht 42.990 42.990 42.990 42.990 42.990 42.990 42.990 42.990 42.990 42.990 42.990 42.990 1.055.050

Unvorhergesehenes / 

Sonstiges
8.577 8.748 8.923 9.102 9.284 9.469 9.659 9.852 10.049 10.250 10.455 10.664 212.361

Investition in Anlagevermögen 

/ Nebenkosten 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.540.000

Zinsaufwendungen  und 

Bürgschaftskosten
17.402 14.166 11.404 8.761 6.117 3.474 996 500 500 500 500 500 616.058

Rückführung von Darlehen 326.131 288.942 251.753 251.753 251.753 251.753 125.877 0 0 0 0 0 5.580.000

Gewerbesteuer 1.741 1.764 1.723 1.661 1.595 1.523 1.425 37.500 36.983 36.458 35.926 35.386 215.386

Zu-/Abführung Rücklage 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 100.000

Summe Ausgaben 509.004 470.541 432.527 431.840 431.190 430.576 304.267 249.048 251.520 254.046 256.625 259.260 17.152.786

geplante Ausschüttung 49.500 79.200 118.800 118.800 128.700 158.400 178.200 297.000 306.900 326.700 326.700 326.700 2.970.000

geplante Ausschüttungen in % 

der Einlage
5,00% 8,00% 12,00% 12,00% 13,00% 16,00% 18,00% 30,00% 31,00% 33,00% 33,00% 33,00% 300,00%

Liquidität  zum Jahresende 

(nach Ausschüt tung)
266.179 256.773 244.669 232.140 209.249 156.161 208.471 196.087 170.219 120.913 67.917 11.174

Kalender-/  Geschäftsjahr
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Die Auswirkungen der Finanzlage auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflic htungen zur Zinszahlung 

und Rückzahlung der  Vermögensanlage nachzukommen:  

Die Emittentin erfüllt ihre Verpflichtungen zur Zins - und Rückzahlung der Vermögensanlage aus den vo r-

handenen liquiden Mitteln . Voraussetzung dafür ist, dass die Emittentin aus dem Betrieb der  Photovoltai k-

anlage entsprechende Liquiditätsüberschüsse erwirtschaftet, damit Ausschüttungen an die Anleger erfolgen 

können. Die Finanzlage gibt Auskunft über die Herkunft und die Verwendung der eingesetzten Mittel ei n-

schließlich der Fristigkeiten der von der Emittentin eingesetzten Finanzierungsmittel.  

Die Investition in die langfristig nutzbare Photovoltaikanlage wird im Rahmen einer Projektfinanzierung mit 

langfristig gebundenem Eigen - und  Fremdkapital finanziert. In der Bauphase ergeben sich d ie Zahlungsmi t-

tel der Emittentin aus den  Einzahlungen auf das Eigen - und Fremdkapital. In der Betriebsphase erwirtscha f-

tet die Emittentin Einnahmen  aus Stromeinspeisung . Zinserträge werden nicht angen ommen. Sollten sich 

die prognostizierten Einzahlungen und Einnahmen verringern, z.B. weil Darlehen nicht fristgerecht abger u-

fen werden können, Einzahlungen auf die Gesellschaftereinlagen verspätet erfolgen oder ausbleiben oder 

Erlöse aus dem Stromverkauf n icht in dem geplanten Umfang erzielt werden können, kann dies die Finan z-

lage der Emittentin verschlechtern und ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtungen zur Zins - und Rückzahlung 

nachzukommen, negativ beeinflussen.  

Aus den Einzahlungen und  Einnahmen hat die Em ittentin Zahlungen zu leisten. Darunter fallen zum einen 

laufende Betriebskosten . Diese setzen sich zusammen aus Kosten für Wartung , technische Betriebsführung 

und Pflege der Grundstücke , Versicherungen, Telefon, Vergütung für die persönlich haftende Gesel lschaft e-

rin , Kosten für die kaufmännische Betriebsführung, Kosten für Steuerberatung , Buchführung und Wir t-

schaftsprüfung,  Stromkosten,  Kosten der Direktvermarktung, Kosten für Pachte n und sonstigen Kosten . 

Zum anderen hat die Emittentin sonstigen betrieblichen Aufwand zu leisten, nämlich  die Investitionskosten 

in das Anlagevermögen, Zinsaufwendungen und Tilgung, Gewerbesteuer und Zuführungen in die Rücklage  

für den Rückbau. Sollten sich die Zahlungen aufgrund von gestiegenen Betriebskosten, höheren  Investit i-

onskosten oder höheren Zinsaufwendungen erhöhen, würde das die Finanzlage der Emittentin verschlec h-

tern und ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung nachzukommen, negativ 

beeinflussen.  

Aus der verbleibenden  Liquidität  werden Ausschüttungen  an die Kommanditisten im Verhältnis ihrer festen 

Kapitalkonten  geleistet. Dabei handelt es sich auch teilweise um die Rückzahlung der Vermögensanlage. Es 

erfolgt keine endfällige Rückzahlung der Vermögensanlage. W enn die prognostizie rte Liquidität zu den ge-

planten Ausschüttungszeitpunkten nicht vorhanden ist, kann dies die Fähigkeit  der Emittentin , ihren Ver-

pflichtungen zur Zins - und Rückzahlung nachzukommen, negativ beeinflussen. .  

Hinweis zu geplanten Ausschüttungen: Die erste Ausschüttung für das Jahr 2021 ist in 2022 vorgesehen. Die 

Ausschüttungen sind jeweils in dem Jahr als Abflüsse vermerkt für das sie anfallen. Tatsächlich werden die 

Ausschüttungen, abweichend von der Darstellung der Finanzlage der Emittentin, je weils im Folgejahr nach 

einem entsprechenden Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Anleger ausgezahlt.  

Hinweis:  Die obige Darstellung enthält lediglich die wichtigsten Positionen der voraussichtlichen Finanzlage 

der Emittentin. Im Einzelnen wird a uf die ausführliche Darstellung der  voraussichtlichen  Finanzlage der 

Emittentin mit wesentlichen Erläuterungen auf die S. 76 - 78 verwiesen .  
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Die voraussichtliche Ertragslage der Emittentin (Prognose)  

Die nachfolgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Ertragslage, d.h. die Plan -Gewinn - und Verlustrec h-

nung der Emittentin über die Jahre 2020 bis 2045. 

 

 

 

 

  

(Alle Beträge in Euro)

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

(+) Erlöse aus 

Stromeinspeisung
0 555.900 554.788 553.676 552.565 551.453 550.341 549.229 548.117 547.006 545.894 544.782 543.670 542.558

(-) Sonstige betriebliche 

Aufwendungen
0 132.634 135.724 137.305 138.938 140.599 142.289 144.007 145.755 147.533 149.341 154.770 156.637 158.537

(-) Abschreibungen auf 

Sachanlagen
0 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000

Betriebsergebnis 0 96.266 92.064 89.372 86.627 83.853 81.052 78.222 75.362 72.473 69.553 63.012 60.033 57.021

(+) Zinserträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Zinsaufwendungen 30.000 57.119 56.505 53.434 50.158 46.883 43.607 40.331 37.056 33.780 30.505 27.229 23.953 20.678

Finanzergebnis -30.000 -57.119 -56.505 -53.434 -50.158 -46.883 -43.607 -40.331 -37.056 -33.780 -30.505 -27.229 -23.953 -20.678

Ergebnis gewöhnl iche 

Geschäf tstät igkei t
-30.000 39.147 35.559 35.938 36.468 36.971 37.445 37.891 38.307 38.693 39.048 35.783 36.080 36.343

(+) Gewerbesteuer 0 0 1.594 1.649 1.725 1.798 1.866 1.930 1.990 2.046 2.097 1.627 1.669 1.707

Steuerl iches 

Jahresergebnis
-30.000 39.147 37.154 37.587 38.194 38.769 39.311 39.821 40.297 40.739 41.145 37.410 37.749 38.051

Einkünfte aus Gewerbebe-

trieb bei einer Beteiligung 

von ɚ 10.000,- (entspricht 

einem Anteil von 1,04% an 

der Gesellschaft) 

-303 395 375 380 386 392 397 402 407 412 416 378 381 384

Kalender- / 

Geschäf tsjahr

(Alle Beträge in Euro)

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. kumul iert

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2020-2045

(+) Erlöse aus 

Stromeinspeisung
541.447 540.335 539.223 538.111 536.999 535.888 534.776 533.664 532.552 531.440 530.329 529.217 13.563.960

(-) Sonstige betriebliche 

Aufwendungen
160.471 162.433 164.369 166.326 168.319 170.348 172.394 248.548 251.020 253.546 256.125 258.760 4.316.729

(-) Abschreibungen auf 

Sachanlagen
327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 0 0 0 0 0 6.540.000

Betriebsergebnis 53.976 50.902 47.854 44.785 41.680 38.539 35.382 285.116 281.532 277.894 274.203 270.457 2.707.231

(+) Zinserträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Zinsaufwendungen 17.402 14.166 11.404 8.761 6.117 3.474 996 500 500 500 500 500 616.058

Finanzergebnis -17.402 -14.166 -11.404 -8.761 -6.117 -3.474 -996 -500 -500 -500 -500 -500 -616.058

Ergebnis gewöhnl iche 

Geschäf tstät igkei t
36.574 36.736 36.450 36.024 35.563 35.065 34.386 284.616 281.032 277.394 273.703 269.957 2.091.174

(+) Gewerbesteuer 1.741 1.764 1.723 1.661 1.595 1.523 1.425 37.500 36.983 36.458 35.926 35.386 215.386

Steuerl iches 

Jahresergebnis
38.315 38.500 38.172 37.686 37.158 36.589 35.811 322.116 318.015 313.853 309.630 305.343 2.306.560

Einkünfte aus Gewerbebe-

trieb bei einer Beteiligung 

von ɚ 10.000,- (entspricht 

einem Anteil von 1,04% an 

der Gesellschaft) 

387 389 386 381 375 370 362 3.254 3.212 3.170 3.128 3.084 23.299

Kalender- / 

Geschäf tsjahr
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Die Auswirkungen der Ertragslage auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung 

und Rückzahlung der  Vermögensanlage nachzukommen  

Die voraussichtliche Ertragslage ergibt sich aus den Einnahmen und Aufwendungen der Emittentin. Haup t-

einnahmequelle der Emittentin sind  Erlöse aus dem Verkauf der erzeugten elektrischen Energie  einschlie ß-

lich der in den  ersten 20 Betriebsjahren  nach dem EEG 2017 vom Netzbetreiber gezahlte n Marktprämie.  Die 

Emittentin kalkuliert dabei mit einer Vergütung des eingespeisten Stroms auf Basis des zugesicherten Zu-

schlagswerts vom 20.04.2020 in Höhe von 5,10 ct/kWh  für die ersten 20 Betriebsjahre und e in Verkaufspreis 

für den erzeugten Strom, der von der Marktentwicklung abhängig ist, in Höhe von dann ebenfalls 5,10 

ct/kWh für die folgenden Betriebsjahre.  Die Summe der Einnahmen der Emittentin hängt von den jährlichen 

Stromerträgen  ab. Zinserträge werde n nicht angenommen . Sollten die prognostizierten Erlöse aus der 

Stromeinspeisung z.B. aufgrund  eines geringeren Sonnenangebots niedriger ausfallen, würde dies zu geri n-

geren Umsatzerlösen führen und damit die Ertragslage der Emittentin negativ beeinflussen.  Die Fähigkeit 

der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzuko m-

men, würde sich verschlechtern.  

Die betrieblichen Aufwendungen  setzen sich zusammen aus Kosten für Wartung, technische Betriebsfü h-

rung und Pfl ege der Grundstücke, Versicherungen, Telefon, Kosten für die kaufmännische Betriebsführung, 

Vergütung für die persönlich haftende Gesellschafterin, Kosten für Steuerberatung, Buchführung und Wir t-

schaftsprüfung, Kosten der Direktvermarktung, Kosten für Pach ten und sonstigen Kosten.  Höhere als die 

geplanten Kosten würden sich negativ auf die Ertragslage der Emittentin auswirken und dazu führen, dass 

die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und zur Rückzahlung der Vermögensa n-

lage nachzukommen, verringert wird.  

Die Zinsaufwendungen ergeben sich aus der Inanspruchnahme des Fremdkapitals zur Finanzierung der I n-

vestitionen der Emittentin. Höhere als die geplanten Zinsaufwendungen würden sich negativ auf die Ertrag s-

lage der Emittentin ausw irken. Die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und 

Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen, würde sich verschlechtern.  

Für die Ertragslage sind darüber hinaus Abschreibungen auf die Sachanlagen sowie die Gewerbesteuer zu 

berücksichtigen. Sollten sich die steuerlichen Bedingungen im Planungszeitraum verändern, kann dies neg a-

tive Folgen für die Ertragslage der Emittentin haben und dazu führen, dass die Fähigkeit der Emittentin, i h-

ren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzah lung der Vermögensanlage nachzukommen, verringert 

wird.  

Der Saldo aus den betrieblichen Erträgen und Aufwendungen sowie der Gewerbesteuer ergibt das ausge-

wiesene steuerliche Jahresergebnis  der Emittentin. Die Emittentin geht davon aus, dass sie bei Eintritt der 

prognostizierten Entwicklung der Ertragslage in der Lage ist, ihren Verpflichtungen zur Zins - und Rückzah-

lung der Vermögensanlage nachzukommen.  

Hinweis:  Die obige Darstellung enthält  lediglich die wichtigsten Positionen der voraussichtlichen Ertragslage 

der Emittentin . Im Einzelnen wird auf die ausführliche Darstellung der voraussichtlichen Ertragslage  der 

Emittentin mit wesentlichen Erläuterungen auf die S. 80 - 82 verwiesen.   
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Die Geschäftsaussichten  der Emittentin  

Die Geschäftsaussichten der Emittentin stellen sich wie folgt dar:  

Die Photovoltaikanlage der Emittentin soll  bis zum 31.12.2020 fertiggestellt werden. Ab der Inbetriebnahme 

der Photovoltaikanlage wird mit der Stromproduktion und Vermarktung des erzeugten St roms gemäß den 

Bedingungen  des Erneuerbare -Energien-Gesetzes begonnen. Es wird eine Nutzungsdauer der Photovoltai k-

anlage bis zum 31.12.2045 angenommen. Nach Ende der Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage wird  die 

Photovoltaikanlage zurückgebaut. Die Einwerbung des Eigenkapitals soll  bis zum 30.12.2020 abgeschlossen 

sein.  

Die Auswirkungen der Geschäftsaussichten auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zins-

zahlung und Rückzahlung der  Vermögensanlage nachzukommen  

Die Geschäftsaussichten der Emittentin werden insbeso ndere durch das Marktumfeld, den gewählten 

Standort und die dortigen Sonnenverhältnisse, die Investitions -, Betriebs - und Rückbaukosten für die Pho-

tovoltaikanlage , die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen sowie den prognostizierten Verlauf 

der Kapitaleinwerbung und der Investitionen beeinflusst.   

Marktumfeld : Der Markt für die Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie  wird maßgeblich  durch 

die von der Bundesregierung beschlossene Energiewende bestimmt . Diese sieht  einen Ausstieg aus der 

Atomenergie  und mittelfristig auch aus der Kohleverstromung  und einen beschleunigten Ausbau der e r-

neuerbaren Energien vor. Grundlage für den Ausbau der erneuerbaren Energien ist  das Erneuerbare -

Energien Gesetz (EEG 2017). Das EEG regelt unter anderem den r echtlichen Rahmen zur Abgabe von reg e-

nerativ erzeugtem Strom an den Netzbetreiber sowie die Vergütung der abgegebenen Strommenge. Der 

Markt für erneuerbare Energien ist durch das EEG 2017 ein rechtlich stark  regulierter Markt, in dem die 

Marktteilnehmer (i nsbesondere Erzeuger, Netzbetreiber, Direktvermarkter) umfangreiche Regulierungs -, 

Registrierungs - und Zulassungserfordernisse über die gesamte Wertschöpfungskette regenerativ erzeugten 

Stroms (Erzeugung, Transport, Verteilung, Handel) zu beachten haben. M aßgeblich für die Geschäftsaussic h-

ten der Emittentin sind dabei insbesondere die gesetzlichen Regelungen zur Pflicht des Netzbetreibers zum 

Anschluss der Photovoltaikanlage an das Stromnetz und zur Abnahme des erzeugten Stroms. Zum anderen 

hängen die Gesch äftsaussichten der Emittentin von der Vergütung des erzeugten Stroms ab. Änderungen 

dieser Marktbedingungen, insbesondere durch Änderungen des EEG, können sich negativ auf die G e-

schäftsaussichten der Emittentin und ihre Fähigkeit zur Zinszahlung und Rückza hlung der Vermögensanlage 

auswirken.  

Standort und Sonnen verhältnisse : Zur Beschreibung des Standortes der geplanten Anlageobjekte wird auf 

die Ausführungen auf S. 53 verwiesen. Die Sonneneinstrahlungs verhältnisse am Standort der geplanten 

Photovoltaikanlage beeinflussen die Erträge und damit das Ergebnis der Emittentin maßgeblich. Der Jahre s-

energieertrag f ür die Photovoltaikanlage  wird mit  10.900 kWh im Jahr 2021 angenommen , der aufgrund e i-

ner angenommenen Degradation der Module prognosegemäß absteigt auf 10.376.800 kWh im Jahr 2045 

(siehe dazu im Einzelnen S. 52 f.). Schlechtere  Sonneneinstrahlungsverhältnisse  am Standort können negat i-

ve Auswirkungen auf die Geschäftsaussichten der Emittentin und ihre Fähigkeit zur Zinszahlung und Rüc k-

zahlung der Vermögensanlage haben.   

Branche : Die Emittentin ist in der Branche der Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen  tätig. Die Branche 

ist maßgeblich geprägt durch einen Wettbewerb um Flächen, auf denen Photovoltaikanlagen genehmigt, 

errichtet und wirtschaftlich betrieben werde n können. Die Generalunternehmerin WWS Projektbau GmbH & 

Co. KG hat diese Flächen gesichert und wird die entsprechenden Nutzungsverträge auf die Emittentin über -

tragen. Die Branche ist ferner geprägt durch einen Wettbewerb um Zuschläge zur Förderung des er zeugten 

Stroms, die von der Bundenetzagentur im Wege einer Ausschreibung vergeben werden. Die Emittentin hat  

eine Zusicherung für  einen solchen Zuschlag erhalten (siehe dazu die Ausführungen auf S. 54). Stehen die 

erforderlichen Flächen nicht zur Verfügung oder wird der Zuschlag durch die Bundesnetzagentur entzogen, 

kann dies negative Auswirkungen auf die Geschäftsaussichten der Emittentin und ihre Fähigkeit zur Zi nszah-

lung und Rück -zahlung der Vermögensanlage haben.  
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Investitions -, Betriebs - und Rückbaukosten : Die in Planungsrechnung kalkulierten Aufwendungen für die I n-

vestition und den laufenden Betrieb der Photovoltaikanlage wurden anhand vorliegender vertragliche r Ver-

einbarungen, Angebote n und Erfahrungswerten der Anbieterin und Prospektverantwortlichen aus anderen 

Photovoltaikprojekten  kalkuliert. Die Einhaltung der prognostizierten Kosten wird durch die Leistungen der 

Generalunternehmer in, die Durchsetzbarkeit von möglichen Ansprüchen aus Garantie - und Gewährlei s-

tungsfällen und durch Versicherungsleistungen im Schadensfall maßgeblich bestimmt. Abweichungen der 

Investitionskosten oder Betriebskosten von der Prognose, z.B. durch höhere Baukosten oder Mehrkosten 

im  Betrieb können die Geschäftsaussichten der Emittentin und ihre Fähigkeit zur Zinszahlung und Rückza h-

lung der Vermögensanlage negativ beeinflussen.  Für den Rückbau der Photovoltaikanlage wird eine en t-

sprechende Rücklage gebildet. Sollte diese nicht ausreic hend sein, würden sich die Mehrkosten negativ auf 

die Fähigkeit der Emittentin, ihrer Verpflichtung zur Zinszahlung und Rückzahlung nachzukommen, auswi r-

ken. 

Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen : Der Betrieb der von der Emittentin geplanten Photovol ta-

ikanlage wird in rechtlicher Hinsicht durch den vorhabenbezogene  Bebauungsplan der Gemeinde Markt  

Wilhermsdorf  (noch nicht  öffentlich bekannt gemacht ), und de n im Zusammenhang mit dem vorhabenb e-

zogenen Bebauungsplan abgeschlossene städtebauliche Vertrag zwischen der Gemeinde Markt  Wilherm s-

dorf  und der Emittentin vom 11.12.2019 ermöglicht . Sollte der vorhabenbezogene Bebauungsplan  aufgeh o-

ben werden oder sollten durch die Bauaufsichtsbehörde  Auflagen zum Betrieb der Photovoltaikanlage  an-

geordnet werden, die zu Betriebseinschränkungen oder höheren Betriebskosten führen, könnte sich dies 

auf die Geschäftsaussichten der Emittentin und ihre Fähigkeiten zur Zinszahlung und Rückzahlung der Ve r-

mögensanlage negativ auswirken. Zu den rechtlichen R ahmenbedingungen zur Vergütung wird auf die Be-

schreibung des Marktumfelds  in diesem  Abschnitt  verwiesen. Für die steuerliche Konzeption der Verm ö-

gensanlage wurde die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltende Steuergesetzgebung zugrunde g e-

legt. Die Emi ttentin gilt als gewerblich tätige Personengesellschaft und ist damit gewerbesteuerpflichtig. Z u-

künftige Änderungen des Gewerbesteuergesetzes oder ein veränderter Gewerbesteuerhebesatz können 

sich auf die Geschäftsaussichten der Emittentin und ihre Fähigke it zur Zinszahlung und Rückzahlung negativ 

auswirken.  

Verlauf der Kapitaleinwerbung  und Investitionen : Die Errichtung der Photovoltaikanlage ist bis zum 

31.12.2020 vorgesehen. Dies ist insbesondere davon abhängig, dass das Eigenkapital bis zum 30.12.2020 

vollständig eingeworben  ist. Verzögerungen bei der Kapitaleinwerbung oder ein geringeres Eigenkapital 

würden eine weitere Darlehensaufnahme und damit weitere Kosten nach sich ziehen. Dies könnte sich auf 

die Geschäftsaussichten der Emittentin und ihre Fähi gkeit zur Zinszahlung und Rückzahlung negativ auswi r-

ken. Der Investitionsverlauf erfolgt entsprechend den vom Baufortschritt abhängigen Zahlungsverpflichtu n-

gen aus dem Generalunternehmervertrag . Die Investitionen sollen bis zum 31.12.2020 abgeschlossen sei n. 

Spätere Investitionen würden einen Rückschluss auf einen langsameren  Baufortschritt bedeuten. Dies 

könnte sich auf die Geschäftsaussichten der Emittentin und ihre Fähigkeit zur Zinszahlung und Rückzahlung 

negativ auswirken.  

Darstellung der Exit -Szenarien: Der Planungszeitraum der Emittentin geht bis zum 31.12.2045. Es besteht 

jedoch die Möglichkeit der ordentlichen Kündigung durch die Anleger  bereits zum 31.12.203 9. Die Emitte n-

tin geht prognosegemäß nicht davon aus, dass Anleger ihre Beteiligung zum 31.12.2039 kündigen.  Sollten 

Anleger ihre Kündigungsmöglichkeit zu diesem Zeitpunkt  jedoch  wahrnehmen, hätten sie Anspruch auf eine 

Abfindung. Da die Mittel, die für Abfindungen gezahlt werden, nicht für Ausschüttungen an die übrigen A n-

leger zur Verfügung stehen, können sich ordentliche Kündigungen der Anleger zum 31.12.203 9 auf die Ge-

schäftsaussichten der Emittentin und ihre Fähigkeit zur Zinszahlung und Rückzahlung negativ auswirken.  

Nach Ende des Prognosezeitraums am 31.12.2045 wird die Emittentin ihren  Geschäftsbetrieb fortsetzen, 

soweit die Kommanditisten keinen abweichenden Beschluss herbeiführen. Zu einer automatischen Liquid a-

tion der Emittentin kommt es damit nicht. Da die Förderung des von der Emittentin erzeugten Stroms zu 

diesem Zeitpunkt prognos egemäß ausgelaufen sein wird, das dann bestehende Strompreisniveau zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung unbekannt ist und der technische Zustand der Photovoltaikanlage nicht 
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vorhergesagt werden kann, können Aussagen über die Geschäftsaussichten der Emitte ntin nach Ende des 

Prognosezeitraums nicht getroffen werden. Dementsprechend kann auch nicht vorhergesagt werden, ob 

die Kommanditisten nach Ende des Prognosezeitraums eine Beendigung der Emittentin und ihre Liquidat i-

on beschließen oder nicht.  

Sensitivitätsanalyse ( Abweichende  Prognosen)  

Das wirtschaftliche Erg ebnis einer Beteiligung an einer  Photovoltaikanlage ist von zahlreichen Faktoren a b-

hängig. Prognosen können daher lediglich ein Indikator für die Wertentwicklung sein. Ein Abweichen der 

tatsächlichen Erfolgsgrößen von den in diesem Beteiligungsangebotes kalkulierten Planzahlen kann sich n e-

gativ oder auch positiv auf die Rentabilität der Beteiligung an der Emittentin sowie auf die Fähigkeit der 

Emittentin, ihrer Verpflichtung zur Zinszahlu ng und zur Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen, 

auswirken.  

Prognosegemäß wird von Ausschüttungen an die Anleger in Höhe von insgesamt 300  % ihrer Einlage über 

den gesamten Planungszeitraum (bis zum 31.12.2045) ausgegangen. Nachfolgend wird untersu cht, wie sich 

eine Änderung der prognostizierten Stromproduktion oder eine Änderung der Betriebskosten auf die pro g-

nostizierte  Höhe der Ausschüttungen der Emittentin auswirkt  (Abweichende Prognose).  

Stromproduktion:  Die voraussichtliche Stromproduktion wur de von der Fa. MaxSolar GmbH abgeschätzt  (zu 

den Einzelheiten siehe S. 52 f.). Negative Abweichungen der Jahresproduktion von den Prognosen hätten 

negative  Auswirkungen auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rüc k-

zahlung der Vermögensanlage nachzukommen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Einflussfa k-

toren  über die gewählte Bandbreite hinaus  verändern und somit zu schlechteren oder besseren Ergebni s-

sen führen. Bei der Änderung mehrerer Einflussfaktoren können sich diese im Ergebnis gegenseitig ausgle i-

chen, aber auch kumulativ verstärken. In der nachfolgenden Übersicht sind die Auswirkungen einer Abwe i-

chung der St romproduktion von der Prognose in 5  % Schritten dargestellt. Die Änderung der Stromprodu k-

tion führt zur Veränderung bei den Einnahmen durch Stromvermarktung und hat damit signifikante Auswi r-

kungen auf die Ertragslage.  
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Betriebskosten:  Die Prognoserechnun gen unterstellen bestimmte Betriebskosten. Negative Abweichungen 

bei diesen Annahmen hätten  negative  Auswirkungen auf die Finanzlage und die Fähigkeit der Emittentin, 

ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen. E s kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass sich etwaige Betriebskosten verändern und somit diese tatsächlich h ö-

her oder niedriger ausfallen. Sollten sich mehrere Kostenfaktoren im Bereich der Betriebskosten ändern, 

können sich diese im Ergebnis gegenseitig a usgleichen, aber auch kumulativ verstärken. In der nachfolge n-

den Übersicht sind die Auswirkungen einer Abweichung der Betriebskosten auf die Gesamtausschüttung 

von der Prognose in 5  % Schritten dargestellt. Die Änderung der Betriebskosten führt zur Verände rung der 

Summe bei den Ausgaben und hat damit signifikante Auswirkungen auf die Finanzlage.  
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Wesentliche tatsächliche und rechtliche Risiken der Beteiligung  

Allgemeine Hinweise

Bei dem vorliegenden Beteiligungsangebot an 

der Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -

Wilhermsdorf  GmbH & Co. KG handelt es sich um 

eine unternehmerische Beteiligung und langfri s-

tige Kapitalanlage, die mit verschiedenen Risiken 

verbunden ist. Das wirtschaftliche Ergebnis hängt 

von einer Vielzahl technischer, rechtlicher, steue r-

licher und anderer Bedingungen s owie von U m-

welteinflüssen ab. Diese sind nicht oder nur b e-

schränkt vorhersehbar. Eine Abweichung von den 

zugrunde gelegten Annahmen und  Prognosen  ist 

möglich. Dies kann die Wirtschaftlichkeit des Pr o-

jekts negativ beeinflussen. Es werden deswegen 

seitens de r Anbieterin und der Emittentin keine 

festen Erträge versprochen. Garantien hinsich t-

lich einer angemessenen Verzinsung des eing e-

setzten Kapitals bzw. für dessen Rückzahlung s o-

wie für das Eintreten prognostizierter Ergebnisse 

existieren nicht.  

Das Beteiligungsangebot richtet sich demen t-

sprechend nur an solche Personen, die unte r-

nehmerische Risiken eingehen wollen, ohne d a-

bei kurz - oder mittelfristig über das eingesetzte 

Kapital verfügen zu müssen. Die Beteiligung ei g-

net sich nicht für Anleger, die nach eine r münde l-

sicheren oder festverzinslichen Kapitalanlage s u-

chen. Die Beteiligung des Anlegers sollte seinen 

wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechen . Die 

Einlage sollte  keinen wesentlichen Teil seines 

Vermögens ausma chen. 

Im Folgenden werden die wesentliche n tatsächl i-

chen und rechtlichen Risiken im Zusammenhang 

mit der angebotenen Vermögensanlage darg e-

stellt, die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung  

bekannt sind. Der Anleger sollte die se vor dem 

Hintergrund der übrigen Angaben in diesem Ve r-

kaufsprospekt aufmerksam lesen und bei seiner 

Entscheidung berücksichtigen . Die Reihenfolge 

der aufgeführten Risiken lässt keinen Rückschluss 

auf mögliche Eintrittswahrscheinlichkeiten oder 

das Ausmaß einer potentiellen Beeinträchtigung 

zu.  

Der Eintritt einzelner oder das  kumulative Z u-

sammenwirken verschiedener Risiken k önnen  die 

geplanten Betriebsergebnisse der Emittentin n e-

gativ beeinflussen. Dadurch können sich pro g-

nostizierte Ausschüttungen an die Anleger red u-

zieren oder ausfallen und für den Anleger bis hin 

zu einem Teil- oder Totalverlust der Einlage fü h-

ren.  

Zusätzliche Risiken können sich aus der individ u-

ellen Situation des Anlegers ergeben. Der Anleger 

sollte alle Risiken unter Berücksichtigung seiner 

persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse und 

seiner Einkommens - und Vermögenssituation 

eingehend  prüfen und gegebenenfalls individue l-

len fachlichen Rat einholen.  
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Maximalrisiko  

Das Maximalrisiko des Anlegers besteht über den 

Totalverlust der Vermögensanlage hinaus in der 

Gefährdung des sonstigen Vermögens des Anl e-

gers bis hin zu dessen Privatinsolvenz .  

Das Maximalrisiko  kann sich im Falle einer Frem d-

finanzierung durch den Anleger ergeben, wenn 

der Anleger nicht in der Lage ist, die sich aus der 

Fremdfinanzierung ergebenden Verbindlichkeiten 

(Verzinsung und Tilgung ) unabhängig von der 

Entwicklung der Vermögensanlage zu bedienen .  

Das Maximalrisiko kann ferner  eintreten, wenn es 

zu einem Wiederaufleben der Haftung kommt, 

soweit durch Ausschüttungen das Kapital des A n-

legers unter den Betrag der geleisteten Einlage 

herabge mindert wird oder Auszahlungen erfol g-

ten, obwohl die Vermögens - und Finanzlage der 

Emittentin die s nicht zulässt und die Auszahlu n-

gen nicht durch einen vollwertigen Gegenlei s-

tungs - oder Rückgewähranspruch gegen den G e-

sellschafter gedeckt sind und diese aus  seinem 

sonstigen Vermögen zurückgezahlt werden mü s-

sen.  

Das Maximalrisiko  kann ferner im Falle der Nac h-

haftung eintreten, wenn  der Anleger aus der Emi t-

tentin ausscheidet oder  die Emittentin aufgelöst 

wird.   

Das Maximalrisiko kann ferner eintreten, wenn 

die Emittentin als Investmentvermögen im Sinne 

des Kapitalanlagegesetzbuches qualifiziert wird 

und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistung s-

aufsicht die Rückabwicklung der Geschäfte der 

Emittentin anordne t.  

Das Maximalrisiko kann ferner eintreten, wenn 

der Anleger zur Zahlung von Steuern und Zinsen 

auf Steuern verpflichtet ist, aber keine entspr e-

chenden Ausschüttungen oder Steuererstattu n-

gen von der Gesellschaft erhalten hat.   

Prognose - und anlagegefährdende  

Risiken 

Definition  

Prognosegefährdende Risiken sind solche Risi-

ken, die zu niedrigeren Betriebse rgebnissen der 

Emittentin und einer Reduzierung der Ausschü t-

tungen an die Anleger führen können. Anlageg e-

fährdende Risiken sind solche, die für den Anl e-

ger zu einem Teil- oder Totalverlust der Einlage 

führen  können .  

Errichtungsrisiko  

Grundlage für die Realisierung der Photovoltai k-

anlage ist der vorhabenbezogene Bebauungsplan 

der Gemeinde Markt  Wilhermsdorf  (noch nicht  

öffentlich bekannt gemacht ), und der im Zusa m-

menhang mit dem vorhabenbezogenen Beba u-

ungsplan abgeschlossene städtebauliche Vertrag 

zwischen der Gemeinde Markt  Wilhermsdorf  und 

der Emittentin vom 11.12.2019. Wird der vorha-

benbezogene Bebauungsplan aufgehoben , kann 

die geplante Photovoltaikanlage nicht errichtet 

werden. In diesem Fall  sowie  auch aus weiteren, 

derzeit noch nicht vorhersehbaren Gründen, 

können  die Realisierung und/oder der Betrieb 

des Projektes ganz oder teilweise unmöglich 

werden. In diesem Fall besteht das Risiko, dass 

bereits an Vertragspartner geleistete Zahlungen 

nicht oder nicht mehr vollständig zurückgefordert 

werden können.  

Die Photovoltaikanlage wird im sog. Genehm i-

gungsfreistellungsverfahren errichtet. Eine Ba u-

genehmigung wird demnach nicht eingeholt. Die 

Emittentin ist deswegen dafür verantwortlich, 

dass die Photovo ltaikanlage den baurechtlichen 

Vorschriften entspricht. Bei Verstößen gegen 

baurechtliche Vorschriften besteht das Risiko, 

dass die Photovoltaikanlage zurückgebaut we r-

den muss.  

Der Eintritt eines oder mehrerer der aufgezählten 

Risiken kann die geplanten B etriebsergebnisse 

der Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch 

können sich prognostizierte Ausschüttungen an 

die Anleger reduzieren oder ausfallen und es 

kann für den Anleger ein Teil - oder Totalverlust 

der Einlage eintreten  

Inbetriebnahmezeitpunkt  

Der Fertigstellungs - bzw. Inbetriebnahmezeit -

punkt des Solarparks  (also der Photovoltaikanl a-

ge und de r Einrichtungen für den Anschluss der 

Photovoltaikanlage  an das öffentliche Stromnetz ) 

sowie der Zeitpunkt der Abnahme, der den Pro g-

noserechnungen zugrunde liegt,  beruht auf dem 

gegenwärtigen Planungsstand und dem zwischen 

Generalunternehmer in (WWS Projektbau GmbH 

& Co. KG) und Emittentin anvisierten Liefertermin 

für die Anlagen. Es besteht das Risiko, dass die 
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Photovoltaikanlage später als geplant in Betrieb 

genom men werden können, beispielsweise au f-

grund von schlechten Witterungsverhältnissen 

während der Bauphase, verspäteter Lieferungen 

der Anlagen oder Komponenten, Bauleitungs - 

oder Planungsfehlern , behördlicher oder gerich t-

licher Entscheidungen   oder höhe rer Gewalt . Ver-

spätungen können auch  dadurch  verursacht 

werden , dass die Emittentin Zahlungen oder 

Bürgschaften verspätet leistet und sich die vo n 

der  Generalunternehmer in zugesicherten Term i-

ne dadurch verschieben.  Eine verspätete Inb e-

triebnahme führt zu spätere n Umsätzen  bei der 

Emittentin .  

Ferner kann erst mit Inbetriebnahme der Phot o-

voltaikanlage eine Zahlungsberechtigung für die 

Förderung des eingespeisten Stroms bei der 

Bundesnetzagentur beantragt werden. Wir d die 

Zahlungsberechtigung  später als  24 Monate n ach 

der öffentlichen Bekanntgabe des Zuschlags der 

Emittentin  für die Förderung  des erzeugten 

Stroms, den die Emittentin durch Teilnahme an 

einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur mit 

Schreiben  vom 20.04.2020 zugesichert beko m-

men  hat) beantragt,  erlischt der Zuschlag. In die-

sem Fall würde die Emittentin keine Förderung 

für den eingespeisten Strom nach dem Erneue r-

bare -Energien-Gesetz erhalten. Zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung ist die öffentliche B e-

kanntgabe des Zuschlags noch nicht erfolgt.  

Der Eintritt eines oder mehrerer der aufgezählten 

Risiken kann  die Betriebsergebnisse der Emitte n-

tin negativ beeinflussen. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die An leger 

reduzieren und  es kann für den  Anleger  ein Teil-

verlust  der Einlage eintreten . 

Investitionskosten  

Es besteht das Risiko, dass die in den Kalkulati o-

nen enthaltenen Ansätze für die Investitionsko s-

ten überschritten werden, beispielsweise au f-

grund falscher Kostenannahmen oder aufgrund 

nicht berücksichtigtem Zusatzbedarf oder unvor-

hergesehenen  Ereignissen. In diesem Fall kann  

sich die Wirtschaftlichkeit des Betriebs der Pho-

tovoltaikanlage verschlechtern. Dadurch können 

sich prognostizierte Ausschüttungen an die Anl e-

ger reduzieren und es kann für den Anleger ein 

Teilverlust der E inlage eintreten.  

Betriebskosten  

Die in den Prognoserechnungen angesetzten B e-

triebskosten sind nicht für die gesamte Laufzeit 

und teilweise überhaupt noch nicht vertraglich 

fixiert. Es besteht das Risiko, dass diese Koste n-

ansätze überschritten werden, beis pielsweise 

aufgrund falscher Kostenannahmen, nicht b e-

rücksichtigtem Zusa tzbedarf, unvorhergesehener  

Ereignisse, Inflation oder sonstigen Kostensteig e-

run gen. Das kann  die Betriebsergebnisse der 

Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch können 

sich prognostiz ierte Ausschüttungen an die Anl e-

ger reduzieren und es kann für den Anleger ein 

Teilverlust der Einlage eintreten.  

Reparatur, Wartung und Instandhaltung  

Es besteht das Risiko, dass Reparatur - und I n-

standhaltungsmaßnahmen , die beauftragt we r-

den müssen , die angenommenen Kostenansätze 

überschreiten .  

Wenn die Photovoltaikanlage aufgrund eines D e-

fekts ausfällt , kann  sie keinen Strom produzieren . 

Dies führt bei der Emittentin zu Umsatzausfällen .  

Der Eintritt dieses Risikos kann die geplanten B e-

triebsergebnisse der Emittentin negativ beei n-

flussen. Dadurch könn en sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren oder 

ausfallen und es kann für den Anleger  ein Teil- 

oder Totalverlu st der Einlage eintreten . 

Gewährleistung   

Es besteht das Risiko, dass Mäng el an der Photo-

voltaikanlage und den Einrichtungen für den A n-

schluss der Photovoltaikanlage an das öffentliche 

Stromnetz nicht oder erst nach der Abnahme o-

der nach Ablauf der jeweiligen Gewährleistung s-

frist erkannt werden. Gewährleistungsansprü che 

der Emit tentin könn en deswegen nicht oder nicht 

rechtzeitig geltend gemacht werden. Möglich ist 

auch, dass Gewährleistungsansprüche gerichtlich 

eingefordert werden müssen oder nicht oder nur 

verspätet durchsetz bar sind. Dies kann  zu höh e-

ren Kosten und verminderten  Einnahmen der 

Emittentin führen, wodurch das Betriebse rgebnis 

der Emittentin negativ beeinflusst wür de. 

Dadurch könn en sich prognostizierte Ausschü t-

tungen an die Anleger reduzieren  oder ausfallen  

und es kann für den Anleger  ein Teil- oder Total-

verlust der  Einlage eintreten . 



Verkaufsprospekt    Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -Wilhermsdorf GmbH & Co. KG ƅ 28 

Auflagen und Betriebsbeschränkungen  

Es ist nicht auszuschließen, dass Behörden ɀ auch 

auf Einwendungen Dritter hin ɀ nachträglich Au f-

lagen, Anordnungen oder Beschränkungen in B e-

zug auf den Betrieb der Photovoltaikanlage  erlas-

sen. Auflagen können insbesondere zu vorübe r-

gehenden oder dauerhaften Betriebseinschrä n-

kungen oder Abschaltungen und zu nicht kalk u-

lierten Aufwendungen führen .  

Der Verstoß gegen die vorgenannte Auflage  oder 

nachträgliche Auflagen, Anordnungen oder B e-

schränkung en seitens der Behörden können  die 

Betriebsergebnisse der Emittentin negativ beei n-

flussen. Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren  oder 

ausfallen  und es kann für den Anleger  ein Teil- 

oder Total verlust der Einlage eintr eten . 

Technische Risiken 

Bei der  Photovoltaikanlage und  ihren Kompone n-

ten sowie  und den Einrichtungen für den A n-

schluss der Photovoltaikanlage an das öffentliche 

Stromnetz können technischer Verschleiß, Mat e-

rialermüdung, technisch bedingte Minderleistu n-

gen oder andere technische Probleme nicht au s-

geschlossen werden. Insbesondere ist es möglich, 

dass die angegebene n Leistungsda ten  der ve r-

bauten Module  nicht erreicht werden  oder sich 

über die Betriebsdauer verschlechtern (Degrad a-

tion) . Zwar hat der Modulherst eller auf die Mod u-

le eine beschränkte  10-jährige Verarbeitungsg a-

rantie und eine beschränkte 25-jährige Lei s-

tungsgarantie abgegeben. Die  beschränkte  Leis-

tungsgarantie lässt aber eine höhere Degradation 

der Module zu, als die Emittentin in ihrer Kalkul a-

tion als prognostizierte Moduldegradation ang e-

nommen hat. Es besteht damit das Risiko, dass 

eine Degradation von Modulleistungen , die über 

die in der Kalkulation angenommene Degradat i-

on hinausgeh t, vom Modulhersteller nicht ausg e-

glichen wird.  

Wenn Ertragsausfä lle und Kosten in diesen  Fällen 

nicht durch Gewährleistungsansprüche, einen 

Wartungsvertrag, Versicherungen oder Garantien 

ausgeglichen werden,  könn en die geplanten B e-

triebsergebnisse der Emittentin negativ be ein-

flusst werden. Dadurch könn en sich prognost i-

zierte Ausschüttungen an die Anleger redu zieren 

oder ausfallen und es kann für den Anleger  ein 

Teil- oder Totalverlust der Einlage eintreten . 

Lebensdauer der Photovoltaikanlage  

Die Emittentin geht von einer Nutzungsdauer der 

Photovoltaikanlage von mindeste ns 25 Jahren 

aus. Sollten die Photovoltaikanlage oder wichtige 

Einzelkomponenten die angestrebte Lebensdauer 

nicht erreichen  und nicht ausgetauscht werden, 

können prognostizierte Umsätze nicht erzielt 

wer den. Das kann  die Betriebsergebnisse der 

Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch können 

sich prognostizierte Ausschüttungen an die Anl e-

ger reduzie ren und es kann für den Anleger  ein 

Teilverlust  der Einlage eintreten . 

Rückbaukosten  

Die Kosten für die Demontage und Entsorgung 

der Photovoltaikanlage können den kalkulierten 

und in die Rückbaurücklage eingestellten Betrag 

übersteigen, beispielsweise wenn sich der Rüc k-

bau als technisch komplizierter erweist oder die 

Entsorgung nur zu höheren Kosten möglich ist.  

Das kann die Betriebsergebnisse der Emittentin 

negativ beeinflussen. Dadurch können sich pro g-

nostizierte Ausschüttungen an die Anleger red u-

zieren und es kann für den Anleger ein Teilverlust 

der Einlage eintreten.  

Angaben Dritter  

Die in diesem Verkaufsprospekt getätigten Ang a-

ben und Prognosen beruhen teilw eise auf Anga-

ben Dritter (z.B.  Gutachter, technische Berater, 

Rechtsberater oder Steuerberater). Es besteht 

das Risiko, dass diese Angaben unrichtig, unvol l-

ständig oder irreführend sind. Bei diesen Ang a-

ben handelt es sich ferner z.T. um subjektive Ei n-

schätzungen der jeweiligen Personen. Die zukün f-

tige Entwicklung kann deshalb von diesen Ang a-

ben abweichen. Das kann die Betriebsergebnisse 

der Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch 

können sich prognostizierte Ausschüttungen an 

die Anleger reduzieren oder  ausfallen und es 

kann für den Anleger  ein Teil- oder Totalverlust  

der Einlage eintreten . 

Diversifikationsrisiko  

Die Emittentin investiert ausschließlich in  eine 

Photovoltaikanlage  sowie die Einrichtungen für 

den Anschluss der Photovoltaikanlage  an das öf-

fentl iche Stromnetz und damit nur in eine Anl a-

geklasse an einem Standort. Eine Diversifizierung 

der damit verbundenen standort - und anlageb e-

dingten Risiken der Vermögensanlage findet nicht 

statt. Durch diese Konzentration in eine bestim m-
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te Anlageklasse und eine n bestimmten Markt b e-

steht das Risiko, dass die wirtschaftliche Entwic k-

lung der Emittentin von der Entwicklung des 

Vermögensgegenstandes dieser Anlageklasse 

bzw. dieses bestimmten Marktes besonders stark 

abhängig ist.  

Dies bedeutet, dass bei der Verwirkli chung spez i-

fischer Risiken in Bezug auf die Photovoltaikanl a-

ge diese nicht durch Investitionen auf einem a n-

deren Markt oder in einer anderen Anlageklasse 

ausgeglichen werden können.  Das kann die B e-

triebsergebnisse der Emittentin negativ beei n-

flussen.  Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren oder 

ausfallen und es kann für den Anleger ein Teil - 

oder Totalverlust der Einla ge eintreten . 

Höhe der Einspeiseförderung  

Die kalkulierten Erlöse aus dem Verkauf von 

elekt rischer  Energie basieren auf dem Zahlung s-

anspruch auf Förderung nach dem Erneuerbare -

Energien-Gesetz (EEG 2017).  

Zur Reduzierung oder dem vollständigen entfa l-

len der Förderung  nach dem EEG kann es kom-

men, wenn die Emittentin gegenwärtige oder 

künftige technische  oder betriebliche Vorgaben 

des EEG nicht fristgerecht erfüllt.   

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 

Gesetzgeber das EEG ɀ auch mit Wirkung für b e-

reits genehmigte und/oder in Betrieb befindliche 

Photovoltaikanlagen  ɀ nachträg lich ändert und 

insbesondere die  Förderung absenkt oder a b-

schafft oder dem Betreiber von Photovoltaikanl a-

gen zusätzliche Pflichten auferlegt. Dies kann zu 

geringeren Einspeiseerlösen oder höheren Ko s-

ten führen.  

Der Eintritt dieses Risikos kann  die Ertragslage 

der Emittentin ne gativ beeinflussen. Dadurch 

könn en sich prognostizierte Ausschüttungen an 

die Anleger reduzieren  oder ausfallen  und es 

kann für den Anleger  ein Teil- oder  Totalverlust 

der Einlage eintreten . 

Risiken der Direktvermarktung  

Die Emittentin hat die Kosten der Direktvermar k-

tung des erzeugten Stroms zu tragen. Es besteht 

das Risiko, dass die hierfür anfallenden Kosten  

höher ausfallen als kalkuliert  oder niedrigere 

Vermarktungserlöse erzielt werden, als ang e-

nommen . Das kann die Betriebsergebnisse der 

Emittentin ne gativ beeinflussen.  Dadurch können 

sich prognostizierte Ausschüttungen an die Anl e-

ger reduzieren und es kann für den Anleger  ein 

Teilverlust der Einlage eintreten . 

Absenkung des Zahlungsanspruchs bei negati ven 

Preisen  

Nach § 51 Abs. 1 EEG 2017 entfällt der  Zahlung s-

anspruch  für den Zeitraum, in dem der Börsen s-

trompreis für Stundenkontrakte in der vortägigen 

Auktion an mindestens sechs aufeinanderfolge n-

den Stunden negativ ist, vollständig. Es besteht 

das Risiko, dass negative Strompreise auftre ten 

und der  Zahlungsanspruch nach dem EEG des-

wegen über das kalkulierte Maß hinaus  entfällt. 

Das kann die Betriebsergebnisse der Emittentin 

negativ beeinflussen.  Dadurch können sich pro g-

nostizierte Ausschüttungen an die Anleger red u-

zieren und es kann für den Anleger ein Teilverlust 

der Einlage eintreten . 

Stromeinspeisung  

Es ist nicht auszuschließen, dass nicht der gesa m-

te von der  Photovoltaikanlage erzeugbare Strom 

tatsächlich in das Stromnetz des Netzbetreibers 

eingespeist werden kann und vergütet wird. Bei-

spielsweise bei Netzengpäs sen kann der Netzb e-

treiber die Photovoltaikanlage regulieren und die 

Stromerzeugung reduzieren. Der Anlagenbetre i-

ber erhält hierfür abhängig vom Grund der Reg u-

lierung keine  oder keine  vollständige Entschäd i-

gung.  

Weitere Risiken im Hinblick auf  die Stromeinspe i-

sung sind Störungen, Reparaturen oder Um - bzw. 

Ausbaumaßnahmen am Stromnetz. Da die Net z-

anschlussbedingungen der Netzbetreiber weitre i-

chende Haftungsbeschränkungen enthalten, b e-

steht das Risiko, dass dadurch hervorgerufene 

Einspeiseausfäll e nicht ersetzt werden.  

Auch können Störungen im Umspannwerk auftr e-

ten und eine Einspeisung des Stroms unmöglich 

machen.  

Es besteht ferner das Risiko, dass technisch b e-

dingte Leitungsverluste aus der Durchleitung der 

erzeugten elektrischen Energie bis zum  Einspei-

sepunkt höher ausfallen als kalkuliert.  

Der Eintritt eines oder mehrerer der aufgezähl ten 

Risiken kann  die Ertragslage der Emittentin neg a-

tiv beeinflussen. Dadurch könn en sich prognost i-

zierte Ausschüttungen an die Anle ger reduzieren 
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und es kann fü r den Anleger ein Teilverlust der 

Einlage eintreten . 

Eigenversorgung mit gefördertem Strom  

Die Emittentin darf über den gesamten Zeitraum , 

in dem  der Zahlungsanspruch nach dem EEG b e-

steht, den in der Anlage erzeugten Strom nicht 

zur Eigenversorgung nutzen (§ 27a EEG 2017). 

Davon ausgenommen bleibt der Strom zum B e-

trieb der Photovoltaikanlage und der damit ve r-

bundenen Einrichtungen sowie Strom für etwaige 

Netzverluste (§  27a Nr. 1-3 EEG 2017). Kommt es 

zu einem Verstoß gegen das Eigenverbrauch s-

verbot , sinkt der anzulegende We rt  für das g e-

samte Kalenderjahr des Verstoßes  auf null. Das 

kann die Betriebsergebnisse der Emittentin neg a-

tiv beeinflussen. Dadurch können sich prognost i-

zierte Ausschüttungen an die Anleger reduzieren 

oder ausfallen und es kann für den A nleger ein 

Teil- oder Totalverlust der Einlage eintreten . 

Abrechnung der eingespeisten Energie  

Es besteht das Risiko, dass es bei der Abrechnung 

und Auszahlung der Einspeiseerlöse durch den 

Netzbetreiber , Direktvermarkter  oder einen a n-

deren Stromabnehmer zu Verzögerungen 

kommt. Dies würde die Liquiditätslage der Emi t-

tentin beeinträchtigen. Auch die Insolvenz eines 

Netzbetreibers oder anderen Stromabnehmers 

kann nicht ausgeschlossen werden. Das k ann die 

Betriebsergebnisse der Emittentin negativ beei n-

flussen . Dadur ch könn en sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren oder 

ausfallen und es kann für den Anleger  ein Teil- 

oder Totalverlust der Ein lage eintreten . 

Energieertrag  

Es besteht das Risiko, dass mit dem Betrieb der 

Photovoltaikanlage weniger Strom  erzeugt wird, 

als für die Kalkulation angenommen. Der kalk u-

lierte Energieertrag beruht auf einer Ertragsa b-

schätzung der MaxSolar GmbH.  Der Ertrag kann 

tatsächlich niedriger sein. Die Ertragsabschätzung 

kann  aufgrund falscher Annahmen oder falsc her 

Berechnungen auch unrichtig sein.  

Die Ertragsabschätzung gibt  langfristige Durc h-

schnittserträge an. Tatsächlich schwankt das 

Sonnenaufkommen von Jahr zu Jahr . Jahre mit 

einem im langfristigen Mittel deutlich unte r-

durchschnittlichem Ertrag ɀ auch mehrm als 

nacheinander ɀ sind nicht auszuschließen. Me h-

rere Jahre mit unterdurchschnittlicher Sonnen-

einstrahlung nacheinander können die Liquidität 

der Emittentin nachteilig beeinflussen.   

Ferner kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

sich Umweltbedingungen am S tandort der Pho-

tovoltaikanlage nachträglich verschlechtern, etwa 

durch langfristige klimatische Veränderungen o-

der durch Verschattung.  

Der Eintritt eines oder mehrerer der vorgenan n-

ten Risiken  kann  die Betriebsergebnisse der Emi t-

tentin neg ativ beeinflusse n. Dadurch könn en sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren oder ausfallen und es kann für die A n-

leger ein Teil- oder Totalverlust der Einlage eintr e-

ten . 

Klimatische Risiken  

Ungünstige Witterungsbedingungen und klimat i-

sche Einflüsse können die Errichtung oder den 

Betrieb der Photovoltaikanlage in vielfältiger We i-

se beeinträchtigen. So können ungünstige Witt e-

rungsbedingungen in der Errichtungsphase zu 

einer verzögerten Inbetriebnahme führen. Wä h-

rend des Betriebs können w itterungsbedingte 

Einflüsse zu unvorhergesehenen Schäden an den 

der Photovoltaikanlage und Stillstandzeiten fü h-

ren. Das kann  die Betriebsergebnisse der Emi t-

tentin negativ beeinflussen. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduz ieren  oder ausfallen  und es kann für den 

Anleger ein Teil- oder Totalver lust der Einlage ein-

treten . 

Vertragsrisiken  

Die Emittentin schließt zur Errichtung und zum 

Betrieb de r Photovoltaikanlage eine Vielzahl von 

Verträgen ab und geht damit Vertragsrisiken ein. 

Insbesondere besteht das Risiko, dass ein Ve r-

tragspartner während der Vertragslaufzeit in I n-

solvenz fällt oder seine Leistungen aus anderen 

Gründen nicht oder nicht v ollständig erbringt. 

Dies kann  zu Mehrkosten führen, etwa weil die 

Emittentin Ersatzv erträge zu schlechteren Kond i-

tionen abschließen muss oder bereits an den Ve r-

tragspartner geleistete Zahlungen nicht mehr z u-

rückgezahlt werden. Auch besteht das Risiko, 

dass in der Insolvenz eines Vertragspartners no t-

wendige Ersatzteile nicht mehr beschafft  werden 

können oder Garantie - oder Schadensersatzve r-

sprechen nicht erfüllt werden.  In der Insolvenz 
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eines von der Emittentin beauftragten Direktve r-

markters besteht das Risiko, dass Vergütungsa n-

sprüche der Emittentin nicht erfüllt werden kö n-

nen.  

Ferner bes teht das Risiko, dass Vertragspartner 

Leistungen nicht rechtzeitig oder mangelhaft e r-

bringen. Dies kann zu Zeitverlusten und zusätzl i-

chen Kosten für die Emittentin führen.  

Es ist ferner möglich, dass die von der Emittentin 

abgeschlossenen Verträge Haftung sbeschrän-

kungen und Verjährungsverkürzungen des jewe i-

ligen Vertragspartners enthalten. Diese können 

dazu führen, dass die jeweiligen Vertragspartner 

für mangelhafte Leistungen oder Schäden nicht 

einstehen müssen. Dies kann für die Emittentin 

nicht vorherge sehene Mehrkosten verursachen.  

Daneben können Verträge fehlerhaft sein oder 

Lücken enthalten. Es ist auch nicht auszuschli e-

ßen, dass sie vom Vertragspartner widerrufen, 

angefochten, ordentlich oder außerordentlich g e-

kündigt oder in sonstiger Weise beendet  werden 

und rückabgewickelt werden müssen. Auch dies 

kann zu Mehrkosten für die Emittentin führen.  

Der Fall der vorzeitigen Beendigung der Nu t-

zungsverträge für die Standorte würde zum frü h-

zeitigen Rückbau der Photovoltaikanlage führen, 

wodurch dies e nicht  mehr betrieben werden 

können. 

Der Eintritt eines ode r mehrerer dieser Risiken 

kann  die Ertragslage der Emittentin negativ b e-

einflussen. Dadurch könn en sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren oder 

ausfallen und es kann für den An leger  ein Teil- 

oder Totalverlust der Einla ge eintreten . 

Rechtsstreitigkeiten  

Bei Streitigkeiten der Emittentin mit Vertrag s-

partnern oder Gesellschaftern über die Ausl e-

gung bestehender oder zukünftig noch abz u-

schließender Vereinbarungen oder bei anderen 

Rechtsfragen kann eine gerichtliche Klärung e r-

forderlich werden. Dies kann zu Zeitverlusten und 

unvorhergesehenen Kosten führen und beinha l-

tet das Risiko des Unterliegens. Selbst im Falle 

des Obsiegens in einem Rechtsstreit könnte der 

in Anspruch genommene Vertra gspartner über 

die Zeit zahlungsunfähig geworden sein, so das 

gerichtlich festgestellte Ansprüche nicht durchg e-

setzt werden können. Das könnte die Betriebse r-

gebnisse der Emittentin neg ativ beeinflussen. 

Dadurch könn en sich prognostizierte Ausschü t-

tungen an  die Anleger reduzieren und es kann f ür 

den Anleger ein Teilverlust der Einlage eintreten . 

Versicherungsrisiken  

Es werden verschiedene Versicherungen hinsich t-

lich der Photovoltaikanlage und der Einrichtu n-

gen für den Anschluss der Photovoltaikanlage an 

das öffentliche Stromnetz abgeschlossen. Einzel-

ne Risiken sind jedoch nicht versicherbar und 

werden deswegen nicht von Versicherungen a b-

gedeckt. Es kann ferner nicht ausgeschlossen 

werden, dass der Versicherungsschutz nicht au s-

reichend ist oder versagt wird oder die Versich e-

rungsdeckung einer Selbstbeteiligung durch die 

Emittentin unterliegt.  

Im Falle eines nicht durch eine Versiche rung a b-

gedeckten Schadens kann  das Betriebse rgebnis 

der Emittentin negativ b eeinflusst werden. 

Dadurch könn en sich prognosti zierte Ausschü t-

tungen an die Anleger reduzieren oder  ausfallen 

und es kann für den Anleger ein Teil - oder Tota l-

verlust der Einlage eintreten.  

Die meisten Versicherungen wurden noch nicht 

abgeschlossen. Es besteht deswegen das Risiko, 

dass Kosten und Prämie n für Versicherungen 

über die prognostizierten Beträge hinausgehen. 

Ferner können Versicherungsprämien während 

der Laufzeit der Vermögensanlage über das ka l-

kulierte Maß hinaus steigen, beispielsweise au f-

grund mehrfach aufgetretener Versicherungsfä l-

le. Auch können Anschlussverträge nach Ausla u-

fen einer Versicherung teurer sein als kalkuliert. 

Das kann das Betriebse rgebnis der Emittentin 

negativ beeinflussen. Dadurch könn en sich pro g-

nostizierte Ausschüttungen an die An leger red u-

zieren und es kann für den Anle ger ein Teilverlust 

der Einlage eintreten . 

Höhere  Gewalt  

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass a u-

ßergewöhnliche Ereignisse wie Erdbeben 

Kriegsereignisse, Terrorismus, Flugzeugabstürze, 

Umweltkatastrophen oder sonstige Ereignisse 

höherer Gewalt auftreten und die Photovoltai k-

anlage und die Einrichtungen für den Anschluss 

der Photovoltaikanlage an das öf fentliche Stro m-

netz betreffen. Auch menschliche Eingriffe wie 

Vandalismus oder Diebstahl können nicht ausg e-
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schlossen werden. Jedes dieser Ereignisse kann 

zu Kosten und Einnahmeausfällen führen und 

dadurch das Betriebse rgebnis der Emittentin n e-

gativ beeinfl ussen. Dadurch könn en sich pro g-

nostizierte Ausschüttungen an die Anleger red u-

zieren oder ausfallen und es kann für den Anl e-

ger ein Teil- oder Totalverlust der Einla ge eintr e-

ten . 

Verkehrssicherungspflichten  

Als Betreiberin de r Photovoltaikanlage unterliegt 

die Emittentin allgemeinen gesetzlichen Ve r-

kehrssicherungspflichten. Etwaige daraus resu l-

tierende Schadensersatzverpflichtungen, die 

nicht von Versicherungen ausgeglichen werden, 

sind von der Emittentin zu tragen. Das kann  das 

Betriebse rgebnis der Emittent in negativ beei n-

flussen. Dadurch könn en sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren oder 

ausfallen und es kann für den Anleger ein Teil- 

oder Totalverlust der Einla ge eintreten . 

Einsatz von  Fremdkapital  

Die Investitio nen der Emittentin we rden zu ei nem 

großen Teil mit Fremdmitteln finanziert. Die Aus-

zahlung der Fremdmittel hängt  von zahlreichen 

Voraussetzungen ab, die die Emittentin vor der 

Auszahlung erfüllen muss. Beispielsweise ist die 

Auszahlung der Fremdmittel von der vollständ i-

gen Einwerbung der mit der vorliegenden Ve r-

mögensanlage angebotenen Kommanditbeteil i-

gungen abhängig. Es besteht das Risiko, dass die 

Auszahlungsvoraussetzungen nicht oder nicht 

rechtzeitig erfüllt werden können, so dass die f i-

nanzierende Bank die Auszahlung der F remdmi t-

tel verweigert . Dies kann zu einer Verzögerung 

des Projektfortschrittes führen . Mit einer solchen 

Verweigerung besteht  das Risiko, dass die no t-

wendigen Investitionsausgaben durch einen Zw i-

schenfinanzierungskredit zu höheren Zinsen zu 

finanzieren wären und die langfristigen Endfina n-

zierungsdarlehen zu einem späteren Zeitpunkt  

und möglicherweise  zu schlechteren Konditionen 

abgeschlossen werden müssten . Wird die Au s-

zahlung endgültig verweigert, kann das Projekt 

nicht umgesetzt werden.  

Die Photovolta ikanlage wurde  an die Darlehen s-

geber zur Sicherheit übereignet. Es besteht das 

Risiko, dass Darlehen aufgrund verringerter oder 

ausbleibender Erträge der Photovoltaikanlage 

nicht vollständig bedient werden können und die 

Bank diese Sicherheit verwerten wil l. Dies hätte 

zur Folge, dass die Gesellschaft keine weiteren 

Erträge mehr erwirt schaften kann .  

Jedes dieser Ereignisse kann allein oder zusa m-

men mit anderen das Betriebse rgebnis der Emi t-

tentin neg ativ beeinflussen. Dadurch könn en sich 

prognostizierte Aus schüttungen an die Anleger 

reduzieren  oder ausfallen  und es kann für den 

Anleger ein Teil- oder Totalverlust der Ein lage ein-

treten . 

Eigenkapitalrisiko  

Es besteht das Risiko, dass es der Emittentin nicht 

oder nicht in der vorgesehenen Zeit gelingt, das 

vorgesehene Kommanditkapital einzuwerben. 

Ferner ist nicht auszuschließen, dass einzelne 

Kommanditisten ihre Einlage nicht oder nicht 

fristgerecht erbringen. Der Emittentin stünden 

dann geringere Mittel als vorgesehen zur Fina n-

zierung der  Photovoltaikanlage zur Verfügung. 

Wird das vorgesehene Kommanditkapital versp ä-

tet eingeworben oder einge zahlt, kann  es zu ei-

ner Verzögerung des Projektes kommen oder e i-

ne längere  Eigenkapital zwischenfinanzierung e r-

forderlich  werden. Dies kann  sich negativ auf die 

Liquiditäts - und Ertragslage der Emittentin au s-

wirken. Jedes dieser Ereignisse kann dazu führen, 

dass sich prognostizierte Ausschüttungen an die 

Anleger reduzieren oder ausfallen . Dies kann für 

den Anleger bis hin zu einem Teil- oder Totalve r-

lust der Einlage führen . 

Wird das angestrebte Kommanditkapital daue r-

haft nicht eingeworben, haben die Gesellschafter 

über den Fortgang der Gesellschaft zu entsche i-

den. Wird die Gesellschaft aufgelöst, besteht das 

Risiko, dass die Anleger ihre  Einlage aufgrund a n-

gefallener Kosten ni cht oder nicht vollständig z u-

rückerhalten. Dadurch können sich prognostizie r-

te Ausschüttungen an die Anleger reduzieren o-

der ausfallen und es kann für d en Anleger ein 

Teil- oder Totalverlust der Ein lage eintreten .  

Es besteht ferner das Risiko, dass es zu  einer  un-

planmäßig hohen  Anzahl von  Kündigungen ei n-

zelner Anleger  kommt. Das Risiko besteht insb e-

sondere zum 31.12.20 39, da zu diesem Zeitpunkt 

erstmals ein ordentliches Kündigungsrecht der 

Anleger besteht. Kommt es zu einer unplanmäßig 

hohen  Anzahl von  Kündigungen, besteht die 

Pflicht , dass die Emittentin den kündigenden A n-

legern eine Abfindung nach § 21 des Gesell-
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schaftsvertrags  zahlen muss. Diese Mittel würden 

den übrigen Anlegern nicht mehr für Entnahmen 

zur Verfügung stehen. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anlege r 

reduzieren und es kann für den Anleger ein Tei l-

verlust der Einlage eintreten.  

Liquiditätsrisiko  

Es besteht das Risiko, dass die Zahlungsmittel der 

Emittentin zur Begleichung fälliger Forderungen 

und Leistungen der Ausschüttungen nicht gen ü-

gen und sie ih re Zahlungsverpflichtungen nicht 

oder nicht zeitgerecht erfüllen kann (Liquiditätsr i-

siko). Die Emittentin unterliegt im Zuge ihrer G e-

schäftstätigkeit laufenden Zahlungspflichten, be i-

spielsweise für die War tung der Photovoltaika n-

lage oder für Zins - und Tilg ungszahlungen an die 

finanzierende Bank. Darüber hinaus sollen Au s-

schüttungen an die Anleger geleistet werden. Die 

Zahlungsmittel zur Erfüllung dieser Zahlung s-

pflichten und die Leistung der Ausschüttungen 

erwirbt die Emittentin aus den Einnahmen aus 

dem Stromverkauf. Eine Reduzierung der Za h-

lungsmittel zur Erfüllung dieser Zahlungsve r-

pflichtungen können  beispielsweise bei längeren 

Einnahmeausfällen oder Mindereinnahmen (z. B. 

in Jahren mit unterdurchschnittlicher Sonnenei n-

strahlung ) oder beim Anfall unvorhe rgesehener 

Ausgaben eintreten.  Auch besteht das Risiko, 

dass durch Zahlungsausfälle Dritter , insbesond e-

re des Netzbetreibers,  die Emittentin ihren Ve r-

pflichtungen zur Begleichung fälliger Forderu n-

gen und Leistungen der Ausschüttungen nicht 

zeitgerecht nach kommen kann.  In diesen Fällen 

besteht das Risiko, dass fehlende Zahlungsmittel 

durch die Aufnahme von zusätzlichem Fremdk a-

pital ausgeglichen werden müssen. Dies würde zu 

höheren Kosten führen und kann die Betriebse r-

gebnisse der Emittentin negativ b eeinflus sen. 

Dadurch könn en sich prognostizierte Ausschü t-

tungen an die Anleger reduzieren  und es kann für 

den Anleger ein Teil - oder Totalverlust der Einlage 

eintreten.  

Ferner besteht in diesem Fall das Risiko, dass die 

Emittentin fehlende Zahlungsmittel nicht bes chaf-

fen kann und zahlungsunfähig wird. Dies kann 

die Insolvenz der Emittentin hervor rufen. 

Dadurch könn en sich prognostizierte Ausschü t-

tungen an die Anleger reduzieren  oder ausfallen  

und es kann für den Anleger ein Teil- oder Total-

verlust der Einlage eintreten . 

Insolvenzrisiko  

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin in f i-

nanzielle Schwierigkeiten gerät und weder auf 

Liquiditätsreserven zurückgreifen noch Fremd -

mittel aufnehmen kann. Dies kann zur Insolvenz 

der Emittentin führen. In diesem Fall beste ht das 

Risiko, dass die Anleger keine weiteren Zahlungen 

erhalten . Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren oder 

ausfallen und es kann für den Anleger ein Teil - 

oder  Totalverlust der Einlage eintreten . 

Zinsrisiko  

Aufgrun d der unbekannten künftigen Geld - und 

Kapitalmarktentwicklung können sich Zinserträge 

für den Liquiditätsbestand und die Rückbaubür g-

schaft schlechter darstellen, als in den Prognosen 

angenommen  oder es können nicht angeno m-

mene Belastungen durch Negativzins en entst e-

hen. Das könnte das Betriebse rgebnis der Emi t-

tentin neg ativ beeinflussen. Dadurch könn en sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren und es kann für den Anleger  ein Teil-

verlust der Einlage eintreten.  

Geldentwertung  

Es besteht das  Risiko, dass die Inflation in den B e-

triebsjahren der Photovoltaikanlage über den in 

den Prognosen der Betriebskosten berücksichti g-

ten Umfang hinausgeht. Dies würde die Betrieb s-

kosten der Photovoltaikanlage erhöhen.  Das 

kann  das Betriebse rgebnis der Emitte ntin negativ 

beeinflussen. Dadurch können sich prognostizie r-

te Ausschüttungen an die An leger reduzieren und 

es kann für den Anleger  ein Teilverlust der Einl a-

ge eintreten . 

Änderungen der Rechtslage  

Die Gesetzgebung und die Rechtsprechung unte r-

liegen einem k ontinuierlichen Wandel. Es ist nicht 

auszuschließen, dass sich Gesetze oder Veror d-

nungen auf  EU,- Bundes -, Landes oder Komm u-

nalebene ändern oder künftig anders ausgelegt 

werden. Dies kann sich nachteilig auf das G e-

schäft der Emittentin auswirken. Dies gilt  insbe-

sondere in Bezug auf Anforderungen an die Au s-

gestaltung und Verwal tung der Anteile an der 

Emittentin als Vermögensanlage im Sinne des 

Vermögensanlagengesetzes durch nationale 



Verkaufsprospekt    Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -Wilhermsdorf GmbH & Co. KG ƅ 34 

und/oder internationale Regulierung. Die Emi t-

tentin kann dadurch zur Änderung einzelner g e-

schäftlicher Aktivitäten oder zu zusätzlichen a d-

ministrativen Aufwendungen gezwungen sein. 

Dies kann das Betriebse rgebnis der Emittentin 

negativ beeinflussen. Dadurch können sich pro g-

nostizierte Ausschüttungen an die Anleger red u-

zieren  und es kann für den Anleger  ein Teilverlust 

der Einlage eintreten . 

Mitsprache - und Mitwirkungsrechte  

Den Anlegern stehen nur eingeschränkte Mi t-

sprache - und Mitwirkungsrechte zu. Ein We i-

sungsrecht hinsichtlich der laufenden Geschäft s-

führung besteht nicht. Es kann deswegen dazu 

kommen, dass Entscheidungen der Geschäftsfü h-

rung gegen den Willen des Anlegers getroffen 

oder nicht  getroffen werden.  Das kann die B e-

triebsergebnisse der Emittentin negativ beei n-

flussen.  Dadurch könn en sich prognostizierte 

Ausschüttun gen an die Anleger reduzieren  oder 

ausfallen  und es kann für den Anleger ein Teil- 

oder Totalverlust der Einlage eintreten . 

Die im Rahmen von Gesellschafterbeschlüssen 

wirksam gefassten Entscheidungen sind für alle 

Anleger bindend. Damit hat der unterlegen e An-

leger rechtmäßig gefasste Beschlüsse hinzune h-

men, auch wenn sie seinen Interessen und Anl a-

gezielen widersprechen und für die Emittentin 

nachteilig sind.  

Zu beachten ist ferner, dass, obgleich sich v o-

raussichtlich eine Vielzahl von Anlegern an der 

Emittentin beteiligen werden, nicht auszuschli e-

ßen ist, dass in der Gesellschafterversammlung 

einzelne Personen oder eine kleine Gruppe von 

Personen einen beherrschenden Einfluss gewi n-

nen. Dies kann eintreten etwa durch Übernahme 

anderer Anteile, Beauftrag ung desselben Bevol l-

mächtigten oder durch die Nichtteilnahme vieler 

Anleger an der Gesellschafterversammlung. Auf 

der anderen Seite besteht die Gefahr, dass B e-

schlüsse, die einer qualifizierten Mehrheit bedü r-

fen, nicht ge troffen werden. Ferner besteht das 

Risiko, dass auch rechtswidrig gefasste Beschlü s-

se bindend sind, wenn der Anleger Anfechtung s-

fristen versäumt.  

In den vorstehenden Fällen kann es deswegen 

dazu kommen, dass Entscheidungen gegen den 

Willen des Anlegers getroffen oder nicht getro f-

fen werd en. Das kann die Betriebsergebnisse der 

Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch könn en 

sich prognostizierte Ausschüttungen an die Anl e-

ger reduzieren oder ausfallen und es kann für 

den Anleger  ein Teil- oder  Totalverlust der Einla ge 

eintreten . 

Schlüsselperso nen und Managementrisiko  

Es besteht das Risiko, dass durch das Aussche i-

den von Kompetenzträgern aus der Geschäft s-

führung der Emittentin und/oder dem Verlust 

wesentlicher Vertragspartner der Emittentin 

Fachwissen nicht mehr zur Verfügung steht und 

eine qual ifizierte Geschäftsführung und Verwa l-

tung nicht mehr uneingeschränkt gewährleistet 

ist.  

Darüber hinaus besteht das Risiko, dass die G e-

schäftsführung Fehlentscheidungen trifft , die für 

die Emittentin zu wirtschaftlichen Nachteilen fü h-

ren . 

Der Eintritt eine s der vorstehenden Risiken kann  

das Betriebse rgebnis der Emittentin negativ b e-

einflus sen. Dadurch könn en sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren oder 

ausfallen und es kann für den Anleger ein Teil- 

oder Totalverlust der Einla ge eintreten . 

Interessenkonflikte  

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emitten tin 

Herr Erich Wust , der gleichzeitig Gründungsg e-

sellschafter der Emittentin und Gesellschafter der 

Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufste l-

lung ist, ist an der Anbieterin und Prospektve r-

antwortlichen (Wust ɀ Wind & Sonne GmbH & Co. 

KG) mit einer Einlage von 1.000 Euro unmittelbar 

als alleiniger Kommanditist sowie mittelbar mit 

einer Beteiligung von 60 % an der Stammeinlage 

von deren Komplementärin  (Wust Windkraft 

Verwaltungs - und Beteiligungs - GmbH) beteiligt.  

Herr Erich Wust  ist für diese Gesellschaften auch 

als Geschäftsführer tätigt.  Herr Wust ist zudem  

an der  von der Emittentin für die Errichtung der 

Anlageobjekte beauftragen Generalunternehm e-

rin  (WWS Projektbau GmbH & Co. K G) mit einer 

Einlage von 500 Euro unmittelbar als Kommand i-

tist sowie mittelbar mit einer Beteili gung von 

55 % an der Stammeinlage von deren Kompl e-

mentärin  (WP Projekt Verwaltungs - und Beteil i-

gungs- GmbH) beteiligt.  Er ist für diese Gesel l-

schaften auch als Geschäftsführer tätig.  
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Das Mitglieder der Geschäftsführung der Emi t-

tentin Herr Stefan Paulus  ist ebenfalls  an der  von 

der Emittentin für die Errichtung der Anlageo b-

jekte beauftragen Generalunternehmerin  (WWS 

Projektbau GmbH & Co. KG ) mit einer Einlage von 

500 Euro unmittelbar als Kommanditisten sowie 

mittelbar mit einer Beteili gung von 45  % an der 

Stammeinlage von deren Komplementärin ( WP 

Projekt Verwaltungs - und Beteiligungs - GmbH) 

beteiligt.  Er ist für diese Gesellschaften ebenfalls 

als Geschäftsführer tä tig.  

Wegen der Personenidentität des Herrn Erich 

Wust und des Herrn Stefan Paulus  als Funktion s-

trä ger bestehen im Hinblick auf die Emittentin 

Verflechtungstatbestände in rechtlicher, wir t-

schaftlicher und personeller Art .  Es ist daher 

nicht auszuschließen,  dass Herr Wust  und Herr 

Paulus bei der Abwägung der unterschiedlichen 

und ggf. gegenläufigen Interessen nicht zu den 

Entscheidungen gelang en, die sie treffen würde n, 

wenn ein Verflechtungstatbestand nicht be stün-

de. Dies kann das Betriebse rgebnis der Emitte n-

tin negativ be einflussen. Dadurch könn en sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren oder  ausfallen und es kann für den 

Anleger ein Teil- oder Totalverlust der Einla ge ein-

treten . 

Insolvenz der Komplementärin  

Persönlich haftende Ges ellschafterin der Emit ten-

tin ist die WWS Bürgerenergie Verwaltungs -

GmbH. Es besteht das Risiko, dass die persönlich 

haftende Gesellschafterin in Insolvenz fällt und 

ihrer Verpflichtung zur Geschäftsführung und 

Haftungsübernahme nicht mehr nach kommen 

kann . In diesem Fall müsste die Emittentin eine 

neue Komplementärin einsetzen und zur G e-

schäftsführung bestellen. Dies kann zu Mehrko s-

ten führen, insbesondere wenn die Aufwendu n-

gen hierfür höher liegen als die Vergütung, die 

die derzeitige Komplementärin nach de m Gesell-

schaftsvertrag erhält. Dies kann das Betriebse r-

gebnis der Emittentin neg ativ beeinflussen. 

Dadurch könn en sich prognostizierte Ausschü t-

tungen an die Anleger reduzieren und es kann für 

den Anleger ein Teilver lust der Einlage eintreten . 

Wird im Insol venzfall der Komplementärin keine 

neue Komplementärin aufgenommen, führt dies 

zur Auflösu ng der Emittentin. Dadurch könn en 

sich prognostizierte Ausschüttungen an die Anle-

ger reduzieren  oder ausfallen  und es kann für 

den Anleger  ein Teil- oder Totalver lust der Einlage 

eintreten . 

Handelbarkeit des Kommanditanteils  

Die angebotene Vermögensanlage stellt eine 

langfristig angelegte Investition dar. Die ordentl i-

che Kündigung ist bis zum 31.12.203 9 nicht mö g-

lich. Eine ordentliche Kündigung an die Emittentin 

existiert vor diesem Termin nicht. Der Anleger 

sollte sich deshalb darauf einstellen, seine Anteile 

jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt halten zu mü s-

sen. Vor einer Beteiligungsentscheidung sollte 

der Anleger daher prüfen, ob eine langfristige 

Kapitalanlage di eser Art seinen Anlagestrategien 

entspricht.  

Vor einem Verkauf eines Gesellschaftsanteils an 

einen Erwerber, der nicht Gesellschafter oder A n-

gehöriger des verkaufswilligen Gesellschafters im 

Sinne von § 15 der Abgabenordnung ist, hat der 

Anleger die Pflic ht, seinen Anteil den übrigen A n-

legern zum Kauf anzudienen. Dazu hat er seine 

Verkaufsabsicht der Komplementärin mitzuteilen. 

Die Komplementärin ist verpflichtet, alle übrigen 

Anleger mit der Einladung zur nächsten ordentl i-

chen Gesellschafterversammlung, s oweit diese 

im laufenden Kalenderjahr noch stattfindet, im 

Übrigen innerhalb von vier Wochen nach der Mi t-

teilung von der Verkaufsabsicht zu informieren. 

Die übrigen Gesellschafter haben sodann die 

Möglichkeit, dem verkaufswilligen Gesellschafter 

ein Kaufan gebot zu unterbreiten. Kommt eine E i-

nigung über den Kauf des Anteils innerhalb eines 

Monats ab der Information der übrigen Anleger 

nicht zustande, kann der verkaufswillige Anleger 

seinen Anteil verkaufen.  

Für die angebotene Beteiligung existiert keine ö f-

fentliche Handelsplattform. Die angebotene B e-

teiligung ist wirtschaftlich deshalb nur als eing e-

schränkt veräußerbar anzusehen, d.h. für einen 

Anleger, der seinen Anteil auf dem Zweitmarkt 

verkaufen möchte, besteht das Risiko, dass er 

keinen Käufer dafür find et bzw. nicht den vol l-

ständigen Verkaufspreis da für er zielen kann. 

Dadurch  kann für den Anleger ein Teilverlust  sei-

ner Einlage eintreten .  
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Anlegergefährdende Risiken  

Definition  

Anlegergefährdende  Risiken sind Risiken, die das 

sonstige Vermögen des Anlegers  über den Verlust 

der Einlage hinaus gefährden können, bis hin zu 

seiner Privatinsolvenz.  

Risiken einer Fremdfinanzierung des Anteils 

durch den Anleger  

Soweit ein Kommanditist seine Einlage ganz oder 

teilweise über Darlehen fremdfinanziert, besteht 

das ind ividuelle Risiko, dass beim Ausbleiben 

prognostizierter Ausschüttungen bzw. im Fall der 

Zahlungsunfähigkeit der Emittentin die Verzi n-

sung und Tilgung des aufgenommenen Darl e-

hens aus dem sonstigen Vermögen des Ko m-

manditisten zu erfolgen hat. Dies kann zu ei nem 

Verlust des sonstigen Vermögens des Anlegers 

bis hin zur Privatinsolvenz führen.  

Haftung der Anleger (Kommanditisten)  

Anleger haften Gläubigern der Emittentin gege n-

über in Höhe der von ihnen übernommenen und 

im Handelsregister eingetragenen Haftsumme . 

Dies entspricht der übernommenen Einlage.  

Es besteht das Risiko, dass die Haftung eines A n-

legers nach vollständiger Einzahlung der Einlage 

zur Höhe der Einlage wieder auflebt, wenn der 

Anleger Ausschüttungen erhält und sein Kapita l-

konto dadurch unter de n Wert der im Handelsr e-

gister eingetragenen Hafteinlage sinkt (§  172 Abs. 

4 HGB). In diesem Fall muss der Anleger damit 

rechnen, von Gläubigern in Höhe der erhaltenen 

Ausschüttungen bis zur Höhe seiner Haftsumme 

mit  seinem sonstigen Vermögen in Anspruch g e-

nommen zu werden, insbesondere, wenn die 

Emittentin in die  Insolvenz fällt . Dies kann  das 

sonstige Vermögen des Anlegers über den Verlust 

der Einlage hinaus gefährden bis hin zur Privati n-

solvenz des Anlegers führen.   

Die Kommanditisten sind aufgrund der §§  30, 31 

GmbHG zur Rückzahlung der erhaltenen Au s-

schüttung verpflichtet, wenn Auszahlungen erfo l-

gen, obwohl die Vermögens - und Finanzlage der 

Emittentin dies nicht zulässt und die Auszahlu n-

gen nicht durch einen vollwertigen Gegenlei s-

tungs - oder Rückgewähran spruch gegen den G e-

sellschafter gedeckt sind. Dies kann zu einem Ve r-

lust des sonstigen Vermögens des Anlegers bis 

hin zur Privatinsolvenz des Anlegers führen.  

Scheidet ein Anleger aus der Emittentin aus, ha f-

tet er bis zur Höhe seiner Einlage für bis dahin 

begründete Verbindlichkeiten der Emittentin, die 

bis zum Ablauf von fünf Jahren nach der Eintr a-

gung seines Ausscheide ns im Handelsregister fä l-

lig und Ansprüche daraus festgestellt oder in der 

gesetzlich vorgeschriebenen Weise geltend g e-

macht wurden. Eine e ntsprechende Nachhaftung 

besteht im Fall der Auflösung der Emittentin, w o-

bei die fünfjährige Nachhaftung mit Handelsr e-

gistereintragung der Auflösung der Emittentin 

beginnt. Je nach Anspruch kann die Verjährung s-

frist kürzer sein. Die Verjährung beginnt mit Fäl-

ligkeit des Anspruchs, wenn dieser nach Handel s-

registereintragung der Auflösung fällig wird, a n-

dernfalls mit Eintragung der Auflösung . Die 

Nachhaftung kann dazu führen, dass der Anleger  

Zahlungen aus seinen sonstigen Vermögen  er-

bringen muss. Dies kann z u einem Verlust des 

sonstigen Vermögens des Anlegers bis hin zur 

Privatinsolvenz des Anlegers führen.   

Änderungen der Vertrags - oder Anlagebedingu n-

gen 

Nach den Vertragsbedingungen der Vermögen s-

anlage zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

stellt die Emitten tin kein Investment vermögen im 

Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) dar;  

die Errichtung, das Betreiben und Verwalten von 

regenerativen Energieanlagen erfüllt grundsät z-

lich die Voraussetzungen eines operativ tätigen 

Unternehmens. Dies gilt auch, wenn d ie Emitte n-

tin sich im Rahmen ihrer operativen Tätigkeit 

fremder Dienstleister oder gruppeninterner G e-

sellschaften bedient, solange die unternehmer i-

schen Entscheidungen der Emittentin im laufe n-

den Geschäftsbetrieb durch die ausdrückliche 

Vereinbarung von Ge staltungs -, Lenkungs- und 

Weisungsrechten bei der Emittentin selbst ve r-

bleiben. Die in diesem Beteiligungsangebot da r-

gestellte Vermögensanlage  unterliegt deswegen 

nicht dem KAGB  

Es besteht das Risiko, dass die Vertrags - oder An-

lagebedingungen so geändert werden oder sich 

die Tätigkeit der Emittentin so verändert, dass die 

Emittentin ein Investmentvermögen im Sinne des 

KAGB darstellt. Die Emittent in wäre dann ve r-

pflichtet, sich nach § 44 KAGB registrieren zu la s-

sen oder die  erfor derliche Erlaubnis nach §§ 20, 

21 oder 22 KAGB einzuholen. Für diesen Fall 

ergäben sich für die  Emittentin erhöhte Kosten 
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durch die Anwendung der Vorschriften des Kap i-

talanlagegesetzbuches, insbesondere durch die 

Implementierung einer Kapitalverwaltungsges ell-

schaft. In diesem Fall besteht ferner das Risiko, 

dass die Bundesanstalt für Finanzdienstlei s-

tungsaufsicht (BaFin) Maßnahmen nach §  15 

KAGB ergreift und insbesondere die Rückabwic k-

lung der Geschäfte der Emittentin der Verm ö-

gensanlage anordnet.  

Die Eingriffsbefugnisse der BaFin können zu e r-

heblichen Kostenbelastungen führen, die eine 

Verschlechterung der Vermögens, - Finanz- und 

Ertragslage der Emittentin verursacht. Ordnet die 

BaFin die Rückabwicklung der Geschäfte der 

Emittentin an, hat der Anleger bere its geleistete 

Ausschüttungen an die Emittentin zurück zu g e-

währen. Dies kann zu einem Verlust des sonst i-

gen Vermögens des Anlegers bis hin zu r Privati n-

solvenz des Anlegers führen . Hat der Anleger 

Zahlungsverpflichtungen, die er aus den Rüc k-

flüssen der Ver mögensanlage bedienen wollte , 

aber nicht mehr kann und diese zurück zu zahlen 

hat , belastet dies sein sonstiges Vermögen. Dies 

kann zu einem Verlust des sonstigen Vermögens 

des Anlegers bis hin zur Privatinsolvenz des Anl e-

gers führen.   

Steuerliche  Risiken 

Künftige Änderungen im Steuerrecht, der steue r-

rechtlichen Rechtsprechung oder der Anerke n-

nungspraxis der Finanzverwaltung zum Nachteil 

der Emittentin oder der Anleger können nicht 

ausgeschlossen werden. Ebenso wenig kann au s-

geschlossen werden, dass die Fin anzverwaltung 

oder die Rechtsprechung im Rahmen der Vera n-

lagung oder einer späteren Außenprüfung (B e-

triebsprüfung) eine abweichende Auffassung 

über die steuerliche Behandlung einzelner Aspe k-

te des Projektes vertritt, als zur Grundlage der 

Angaben und Progn osen gemacht worden sind. 

Es kann deswegen zu einer insgesamt höheren 

oder frühzeitigeren steuerlichen Belastung  zzgl. 

Nachzahlungszinsen  nach § 233a Abgabenor d-

nung der Emittentin und/oder der Anleger ko m-

men. Dadurch könnte sich die Höhe der Gesam t-

auszahlu ngen an die Anleger nach Steuern min-

dern. Wenn der Anleger zur Zahlung von Steuern 

und Zinsen auf Steuern verpflichtet ist, aber keine 

entsprechenden Ausschüttungen oder Steuere r-

stattungen von der Gesellschaft erhalten hat , 

kann  dies zu einem Verlust des s onstigen Verm ö-

gens des Anlegers bis hin zur Privatinsolvenz des 

Anlegers führen.   

Sind Steuerbescheide im Rahmen einer Betrieb s-

prüfung nachträglich zu ändern, besteht das Ris i-

ko, dass sich die Höhe des zu versteuernden Ei n-

kommens ändert und es deswegen zu Steuer-

nachforderungen kommt. Für diese können z u-

dem Zinsen anfallen.  Dies kann zu einem Verlust 

des sonstigen Vermögens des Anlegers bis hin 

zur Privatinsolvenz des Anlegers führen.   

Der steuerlichen Beurteilung liegt ferner die A n-

nahme zugrunde, dass sich  ausschließlich natürl i-

che, in der Bundesrepublik Deutschland ansäss i-

ge Personen beteiligen, die die Beteiligung im Pr i-

vatvermögen halten und aus eigenen Mitteln f i-

nanzieren. Ist die Beteiligung dem Betriebsve r-

mögen zuzuordnen oder weicht die Situation des  

Anlegers in anderer Form von den hier zugrund e-

liegenden Annahmen ab, kann dies zu einer a b-

weichenden steuerlichen Beurteilung führen. 

Dies kann für den Anleger zu höheren Steuerza h-

lungen oder zu einem früheren Anfall der Steue r-

last führen. Dies kann zu ei nem Verlust des son s-

tigen Vermögens des Anlegers bis hin zur Priva t-

insolvenz des Anlegers führen.  

Die Übertragung von Kommanditanteilen insb e-

sondere in der Anfangsphase birgt ein ertra g-

steuerliches Risiko. Es besteht das Risiko, dass 

eine Übertragung der B eteiligung zu einer Steue r-

last des Veräußerers aufgrund der Aufdeckung 

von stillen Reserven führt. Dies kann zu einem 

Verlust des sonstigen Vermögens des A nlegers 

bis hin zur Privatinsol venz des Anlegers führen.  

Steuerzahlungen, denen keine Steuererstattun g 

oder sonstige Ausschüttungen gegenüberstehen, 

sind aus dem son stigen Vermögen des Anlegers 

zu leisten und können somit das sonstige Verm ö-

gen des Anlegers gefährden bis hin zur Privati n-

solvenz führen.  

Abschließender Hinweis  

Nach Kenntnis der Anbieterin s ind alle wesentl i-

chen, tatsächlichen  und  rechtlichen Risiken auf-

geführt . 
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Die Anbieterin : Wust ɀ Wind & Sonne  GmbH & Co. KG

Erfahrung und Kompetenz in Windkraft  

und PV  

Die Firma Wust - Wind & Sonne GmbH & Co. KG 

wurde im Jahr 2009 von Herrn Erich Wust g e-

gründet. Herr Wust hat seit ca. 20 Jahren im 

Rahmen der steuerlichen Betreuung von Win d- 

und Solar parks  als Bilanzbuchalter und der sel b-

ständigen Projektentwicklung und Betriebsfü h-

rung  von Wind - und Solarparks  intensive  Erfah-

rungen im Bereich der Erneuerbaren Energien . Er 

hat zahlreiche Wind - und Solar parks entwickelt 

und umgesetzt.   

Die Firma Wust ɀ Wind & Sonne GmbH & Co. KG 

entwickel t selbständig Wind - und Solarprojekte. 

Anders als bei reine n Projektentwickler n liegt der  

Fokus aber nicht nur auf d er Projektentwicklung 

und de m Bau der Anlagen . Das Ziel der Wust ɀ 

Wind & Sonne  ist eine langfristige Partnerschaft, 

bei der die Bürger ɀ und zwar die Bürger vor Ort ɀ 

Eigentümer der Anlagen sind und die Wertschö p-

fung vor Ort belassen wird. Auch nach Inbetrie b-

nahme über nimmt deswegen Wust ɀ Wind & 

Sonne die professionelle  kaufmännische und 

technische Betriebsführung der Bürgerwind - und 

Solarparks und steh t dauerhaft als Ansprec h-

partner zur Verfügung. Die vollumfänglichen G e-

staltungs -, Lenkungs - und Weisungsrechte sowie  

die unternehmerischen Entscheidungen im la u-

fenden Geschäftsbetrieb verbleiben aber in j e-

dem Fall bei der Emittentin selbst.   

Mit dieser  Philosophie  hat Wust ɀ Wind & Sonne  

in den vergang enen Jahren selbst oder gemei n-

sam mit ausgewählten Partnern und Anlagenhe r-

stellern eine Vielzahl erfolgreicher Projekte u m-

gesetzt: 
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Unsere  bisherigen  Projekte:  

Bürgerwindrad Markt Erlbach  

  

Anlage: 1 x Vestas V90 

Nabenhöhe:  105 m 

Leistung:  2,0 MW 

Gesellschafter:  33 

Inbetriebnahme:  2005 

Solarpark Markt Erlbach  

Anlage: Freiflächen -Photovoltaikanlage  

Leistung:  320 kWp 

Gesellschafter:  Alle Gesellschafter des Bürge r-

windrads Markt Erlbach  

Inbetriebnahme:  2009 

 

 

 WUW - Windanlage  Unterulsenbach -Wilhermsdorf  

Anlagen: 2 x Enercon E-82 

Nabenhöhe:  138 m (bei Inbetriebnahme die 

höchsten Anlagen in Bayern)  

Leistungen:  2,0 MW je Anlage 

Gesellschafter:  64 

Inbetriebnahme:  2009 
 

 
Bürgerwindenergie Diespeck  

  

Anlagen: 2 x Vestas V90 

Nabenhöhe:  105 m 

Leistungen:  2,0 MW je Anlage 

Gesellschafter:  99 

Inbetriebnahme:  2009 
 

 

 

 

Bürgerwindenergie Gutenstetten  

Anlagen: 2 x Enercon E-82 E2 

Nabenhöhe:  108 m 

Leistung:  2,3 MW je Anlage 

Gesellschafter:  124 

Inbetriebnahme:  2010 
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Solarpark Aurachtal  

  

Anlage: Freiflächen -Photovoltaikanlage  

Leistung:  1.523 kWp 

Gesellschafter:  12 

Inbetriebnahme:  2010 

 

  

Bürgerwindenergie  Wilhermsdorf  

Anlagen: 4 x Enercon E-82 E2 

Nabenhöhe:  138 m 

Leistung:  2,3 MW je Anlage 

Gesellschafter:  180 

Inbetriebnahme:  2011 
 

 

 

 

 

 

  

Bürgerwindenergie Kastl  

Anlage: 1 x Vestas V112 

Nabenhöhe:  140 m 

Leistung:  3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter:  79 

Inbetriebnahme:  2012 
 

 

Bürgerwindenergie Dürrwangen  

  

Anlage: 3 x Enercon E-82 E2 

Nabenhöhe:  138 m 

Leistung:  2,3 MW je Anlage 

Gesellschafter:  118 

Inbetriebnahme:  2012 

  

Bürgerwind Edelsfeld  

  

Anlage: 2 x Enercon E-82 E2 

Nabenhöhe:  138 m 

Leistung:  2,3 MW je Anlage 

Gesellschafter:  128 

Inbetriebnahme:  2011/2012  
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Bürgerwindenergie Mühlhausen  

  

Anlagen: 4 x Vestas V112 

Nabenhöhe:  140 m 

Leistung:  3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter:  228 

Inbetriebnahme:  2012 

 

 

  

Bürgerwind Neudorf -Dietenhofen  

Anlagen: 2 x Vestas V112 

Nabenhöhe:  140 m 

Leistung:  3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter:  120 

Inbetriebnahme: 2012 

 

 

Bürgerwindenergie Kaltenbuch -Bergen 

  

Anlagen: 2 x Enercon E101 

Nabenhöhe:  135 m 

Leistung:  3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter:  83 

Inbetriebnahme:  2014 
 

 

  

Bürgerwindenergie Offenhausen  

Anlagen: 4 x Enercon E101 

Nabenhöhe:  135 m  

Leistung:  3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter:  192 

Inbetriebnahme:  2013 
 

 

Bürgerwindenergie Ursensollen  

  

Anlagen: 1 x Nordex N -117/2400  

Nabenhöhe:  141 m 

Leistung:  2,4 MW 

Gesellschafter:  59 Einzelpersonen und            

Gemeinde Ursensollen  

Inbetriebnahme:  2013 
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Bürgerwindenergie Ernersdorf -Berching  

  

Anlagen: 1 x Vestas V112 

Nabenhöhe:  140 m 

Leistung:  3,0 MW 

Gesellschafter:  46 

Inbetriebnahme:  2013 

 
 

  

Bürgerwindenergie Schnaittenbach  

Anlagen: 1 x Nordex N 117/2400  

Nabenhöhe:  141 m 

Leistung:  2,4 MW 

Gesellschafter:  58 

Inbetriebnahme:   2013 

 
 
Bürgerwindenergie Gebenbach  

  

Anlage: 1 x Vestas V112 

Nabenhöhe:  140 m 

Leistung:  3,0 MW 

Gesellschafter:  80 

Inbetriebnahme:   2014 
 

 
 

  

Bürgerwindenergie Langenzenn  

Anlagen: 6 x Vestas V112 

Nabenhöhe:  140 m 

Leistung:  3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter:  373 

Inbetriebnahme:   2014/2015  

 
 
Bürgerwindenergie Königstein  

 
 

 

Anlage: 2 x Nordex N 117  

Nabenhöhe:  141 m 

Leistung:  2,4 MW je Anlage 

Gesellschafter:  96 

Inbetriebnahme:   2014 
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Bürgerwindenergie Hoher Weg  

Anlagen: 2 x Nordex N 117  

Nabenhöhe:  141 m 

Leistung:  2,4 MW je Anlage 

Gesellschafter:  135 

Inbetriebnahme:   2014 

 

Bürgerwindenergie & Windenergie Retzstadt   

  

Anlagen: 5 x Vestas V112 

Nabenhöhe:  140 m 

Leistung:  3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter:  197 

Inbetriebnahme:   2014/2015  

 

  
 
Bürgerwindenergie Thalmässing  

Anlagen: 5 x Vestas V112 

Nabenhöhe:  140 m 

Leistung:  3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter:  240 

Inbetriebnahme:  2015 

 

Bürgerwindenergie Lonnerstadt   

 

 

Anlage: 5 x Nordex N 117  

Nabenhöhe:  141 m 

Leistung:  2,4 MW je Anlage 

Gesellschafter:  253 

Inbetriebnahme:  2015 

 
 

 

 Bürgerwindenergie Großbardorf -Sulzfeld 

Anlagen: 4 x Vestas V 112 

Nabenhöhe:  140 m 

Leistung:  3,3 MW je Anlage 

Gesellschafter:  250 

Inbetriebnahme:   2016 

  



Verkaufsprospekt    Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -Wilhermsdorf GmbH & Co. KG ƅ 44 

 

 Bürgerwindenergie Neuhof  

Anlagen: 3 x Vestas V 126 

Nabenhöhe:  137 m 

Leistung:  3,3 MW je Anlage 

Gesellschafter:  181 

Inbetriebnahme:   2016 

    

Bürgerwindenergie Kirchfembach   

 

Anlagen: 2 x Vestas V 126 

Nabenhöhe:  137 m 

Leistung:  3,3 MW je Anlage 

Gesellschafter:  6 

Inbetriebnahme:   2016 

    

 

 

 
 
 

 
Bürgerwindenergie Arnstein -Binsfeld  

Anlagen: 2 x Vestas V 126 

Nabenhöhe:  137 m 

Leistung:  3,3 MW je Anlage 

Gesellschafter:  140 

Inbetriebnahme:   2017 

    

Bürgerwindenergie Birkach    

 

Anlage: 2 x Vestas V 126 

Nabenhöhe:  137 m 

Leistung:  3,3 MW je Anlage 

Gesellschafter:  108 

Inbetriebnahme:   2017 

 
  Bürgerwindenergie Morbach Nord & Süd  

Anlagen: 7 x Enercon E-141 EP4  

Nabenhöhe:  149 m 

Leistung:  4,2 MW je Anlage 

Gesellschafter:  348 

Inbetriebnahme:  2019 
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Bürgersonnenenergie Neudorf -Dietenhofen  

 

 

Anlage: Freiflächen -Solaranlage 

Leistung:  10.000 kWp 

Gesellschafter:  13 

Inbetriebnahme:  2019 

 
 

 

 Bürgerwindenergie Erdweg 

Anlagen: 1 x Nordex N 117  

Nabenhöhe:  141 m 

Leistung:  2,4 MW 

Gesellschafter:  23 

Inbetriebnahme:  2019 

    

 

 
Bürgersonnenenergie Großhabersdorf  

  

Anlage: Freiflächen -Solaranlage 

Leistung:  10.000 kWp 

Gesellschafter:  20 

Inbetriebnahme:  2020 

 

 

 

 
 

Bürgerwindenergie Altdorf -Eismannsberg  

Anlagen: 2 x Vestas V 136 

Nabenhöhe:  149 m 

Leistung:  4,2 MW je WEA 

Gesellschafter:  189 

Inbetriebnahme:  2020 (geplant)  

 
 

Bürgersonnenenergie Heilsbronn -Trachenhöfstatt  

  

Anlage: Freiflächen -Solaranlage 

Leistung:  10.000 kWp 

Gesellschafter:  Beteiligungsphase läuft  

Inbetriebnahme:  2020 
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Der Bürgerso larpark  Unterulsenbach -Wilhermsdorf  im Detail

Anlagestrategie , Anlageziel und Anlag e-

politik  der Vermögensanlage  

Anlagestrategie  der Vermögensanlage ist die Er-

richtung und  der  selbständi ge Betrieb einer Ph o-

tovoltaikanlage  auf dem Gebiet der Gemeinde 

Markt  Wilhermsdorf , Landkreis Fürth , Bayern . 

Durch  die Nutzung regenerativer Energie n soll  

zur Umweltentlastung und zum Klima schutz be i-

getragen  werden  sowie einen Gewinn aus dem 

Verkauf von  Strom  erzielt werden . 

Anlageziel  der Vermögensanlage  ist das Erzielen 

eines Überschuss es aus der Einspeisung und 

dem Verkauf der erzeugten elektrischen Energie. 

Aus den Einnahmen  des Betrieb s sollen nach A b-

zug laufender Kosten, Zinsen, Tilgungen und 

Rücklagen für den Abbau der Photovoltaikanlage 

Auszahlungen an die Kommanditis ten erfolgen. 

Die Höhe dieser Ausschüttungen ist abhängig 

vom wirtschaftlichen Erfolg de r Emittentin  und 

wird im Rahmen der ordentlichen Gesellschafte r-

versammlungen jährlich be schlossen. Die Emit-

tentin übernimmt keine Garantien für die Höhe 

der geplanten Ausschüttungen.  

Anlagepolitik  der Vermögensanlage besteht d a-

rin, das Fremd kapital  sowie einzuwerbendes E i-

genkapital für die Errichtung  und den Betrieb ei-

ner  Photovoltaikanlage und den Einrichtungen 

für den Anschluss der Photovoltaikanlage an das 

öffentlich e Stromnetz  einzusetzen . 

Die in der  von der Emittentin betriebenen Photo-

voltaikanlage erzeugte elektrische Energie wird 

über  unmittelbar südlich des Anlagenstandorts in  

eine 20-kV-Freileitung der Main -Donau Netzg e-

sellschaft in das Stromnetz eingespeist.   

Die Emittentin hat  die Fa. WWS Projektbau  GmbH 

& Co. KG als Generalunternehmerin  mit der Pla-

nung und schlüsselfertig en Errichtung  der Photo-

voltaikanlage beauftragt . Für die Betriebsphase 

hat  die Emittentin einen Service-, Wartungs -  und 

Betriebsführungsvertrag  mit der Firma Wust ɀ 

Wind & Sonne GmbH & Co. KG abgeschlossen.  

Nettoeinnahmen der Vermögensanlage  

Die Nettoeinnahmen der Vermögensanlage aus 

diesem Beteiligungsangebot werden für die Rück-

führung der Eigenkapitalzwischenfinanzierung  

verwendet, die die Emittentin für den schlüsse l-

fertigen Erwerb der  Photovoltaikanlage  und den 

Einrichtungen für den Anschluss der Photovolt a-

ikanlage an das öffentliche Stromnetz  aufge-

nommen hat . Die Liquiditätsreserve wird im 

Rahmen der Errichtung der Photovoltaikanlage  

für unvorhergesehene Kosten verwendet. Die 

Nettoeinnahmen  werden nicht für sonstige Zw e-

cke genutzt.   

Für die Gesamtinvestition für den Erwerb der b e-

triebsfertigen Photovoltaikanlage wird ein Betrag 

in Höhe von 6.570.000 Euro angesetzt (Prognose). 

Die Nettoeinnahmen aus diesem Beteiligungsa n-

gebot reichen für die Realisierung der Anlagestr a-

tegie und die Umsetzung der Anlagepolitik nicht 

aus. Daher wird Fremdkapital zur Endfinanzi e-

rung in Höhe von 5.580.000 Euro aufgenommen.  

Die Anlageobje kte im Detail  

Die Anlageobjekte  der Vermögensanlage  beste-

hen aus einer Photovoltaikanlage  und den Ei n-

richtungen für den Anschluss der Photovoltaika n-

lage an das öffentliche Stromnetz ; da die Nett o-

einnahmen aus diesem Beteiligungsangebot auch 

für die Rückfüh rung der Eigenkapitalzwischenf i-

nanzierung verwendet werden, stellt auch diese 

einen Teil der Anlageobjekte dar . Die Photovolt a-

ikanlage hat eine Nennleistung von 10  MWp. Die 

Einrichtungen für den Anschluss der Photovolt a-

ikanlage an das öffentliche Stromnetz umfa ssen 

eine Übergabestation  und die Einspeise- und D a-

tenleitungen , d.h. die Kabeltrassen der parkinte r-

nen Verkabelung der Photovoltaikanlage sowie 

die externe Verkabelung zur Anbindung der  Pho-

tovoltaikanlage an das Stromnetz . Die Liquidität s-

reserve stellt eine Kostenreserve für Unvorherg e-

sehenes dar . 
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Technische Daten der Photovoltaikanlage  (gemäß Herstellerangabe)  

Übersicht

Solarmodule     

Typ Trinasolar TALLMAX 

M-DE17M(II) (440W) 

Trinasolar TALLMAX 

M-DE17M(II) (445W) 

Trinasolar TALLMAX 

M-DE17M(II) (450W) 

Maximale Leistung (STC 
1)

) 440 W 445 W 450 W 

Maximale Leistung (NMOT 
2)

) 333 W 336 W 340 W 

Optimale Spannung (STC) 40,7 V 40,8 V 41,0 V 

Optimale Spannung (NMOT) 38, 4 V 38,5 V 38,7 V 

Optimale Stromstärke (STC)  10, 82 A 10,90 A 10,98 A 

Optimale Stromstärke (NMOT)  8,68 A 8,73 A 8,80 A 

Moduleffizienz (STC) 20,1 % 20,4 % 20,6 % 

Material  Mono kristallines Silizium  

Anzahl Zellen pro Modul  144 

Größe 2,102m * 1,040m * 0,035m  
1) STC = Standard Test Conditions = Idealbedingungen , Sonneneinstrahlung von 1.000 W / m 2, Betriebstemperatur von 

25°C. 

2) NMOT = Nominal Module Operating Temparature  = Realbedingungen, Sonneneinstrahlung von 800 W/m 2, Umgebung s-

tem peratur 20°C, Windgeschwindigkeit 1m/s  

Solarwechselrichter     

Typ Delta M125HV_110 

Bauart  3-phasiger Solar -Wechselrichter  

Maximale Spannung  1600 V (kurzzeitig)  

Spannungsbereich  860 ɀ 1500 V 

Maximale Stromstärke  150 A 

Maximaler Wirkungsgrad  99,2% 

Maximale Strom -Ausgangsleistung  125 kW 

Gehäuse Aluminium  

Unterbau     

Hersteller  Schletter Solar GmbH  

Bauweise Gerammt  

Material  Stahl verzinkt  

 

Technik und Garantien  

In der geplanten Photovoltaikanlage werden  mono kristalline Halbzellenmodule des  chinesischen  Herstellers 

Trinasolar  verbaut. Für die Module besteht eine  beschränkte Herstellergarantie (1 0-jährige Garantie auf 

Verarbeitung und 25 -jährige Garantie auf Leistung ).  

 



Verkaufsprospekt    Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -Wilhermsdorf GmbH &  Co. KG ƅ 49 

Änderung der Anlagestrategie  oder An-

lagepoli tik  

Eine Änderung der Anlagestrategie oder Anlag e-

politik, beispielsweise  eine Investition in andere 

Anlageobjekt e, ist nur mit Zustimmung der G e-

sellschafterversammlung  möglich. Diese erfolgt 

grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abg e-

gebenen Stimmen. Ist für  die Änderung der Anl a-

gestrategie oder Anlagepolitik eine Änderung des 

Gesellschaftsvertrages notwendig , so ist eine 

Mehrheit von drei Vierteln  der abgegebenen 

Stimmen erforderlich. Im Übrigen ist eine Änd e-

rung der Anlagestrategie  oder  Anlagepolitik ni cht 

möglich.  

Es werden keine Derivate oder Termingeschäfte 

eingesetzt.  

Eigentum und d ingliche Berechtigung an 

den Anlageobjekten  

Der Anbieterin und Prospektverantwortlichen  

(Wust ɀ Wind & Sonne GmbH & Co. KG) , den 

Gründungsgesellschafter n und Gesellschaftern 

der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektau f-

stellung (Herr  Erich Wust sowie  WWS Bürger-

energie  Verwaltungs -GmbH) und Mitglied ern  der 

Geschäftsführung der Emittentin (Herr Erich Wust  

und Herr Stefan Paulus ) steht oder stand das E i-

gentum an den Anlageobjekten oder wesentl i-

chen Teilen derselben nicht zu. Diesen Personen 

steht auch aus anderen Gründen keine dingliche  

Berechtigung an den Anlageobjekten zu.   

Dingliche Belastungen der Anlageobje k-

te 

Die Photovoltaikanlage und die  Einrichtungen für 

den Anschluss der Photovoltaikanlage an das ö f-

fentliche Stromnetz wurden  an das finanzierende 

Kreditinstitut sicherungsübereignet.  Dies stellt 

eine nicht nur unerhebliche dingliche Belastung 

der Anlageobjekte dar. Im Übrigen  bestehen zum 

Zeitpunkt der Pros pektaufstellung keine nicht nur 

unerheblichen dinglichen Belastungen der Anl a-

geobjekte.  

Rechtliche Beschränkungen der Ve r-

wendungsmöglichkeiten der Anlageo b-

jekte  

Es bestehen zum Zeitpunkt der Prospektaufste l-

lung keine  rechtlichen Beschränkungen der Ve r-

wendungsmöglichkeiten der Anlageobjekte  ins-

besondere im Hinblick auf das Anlageziel.  

Tatsächliche Beschränkungen der Ve r-

wendungsmöglichkeiten der Anlageo b-

jekte  

Es besteht folgende tatsächliche Beschränkung 

der Verwendungsmöglichkeiten der Anlageobje k-

te: 

Reduzierung der Vergütung auf null bei negativen 

Strompreisen  

Wenn der Wert der Stundenkontrakte für die 

Preiszone für Deutschland am Spotmarkt der 

Strombörse in der vortägigen Auktion in minde s-

tens sechs aufeinanderfolgenden Stunden neg a-

tiv ist, verringert sich der anzulegende Wert  (also 

die Förderung des Stroms aus der  Photovoltai k-

anlage) für den gesamten Zeitraum, in dem die 

Stundenkontrakte ohne Unterbrechung negativ 

sind, auf null  (§ 51 EEG). In diesem Fall ist ein we i-

terer Betrieb zwar rechtlich zulässi g, wirtschaf t-

lich aber voraussichtlich nicht sinnvoll, da der e r-

zeugte Strom nicht vergütet wird.  

Im Übrigen bestehen zum Zeitpunkt der Prospe k-

taufstellung keine tatsächlichen  Beschränkungen 

der Verwendungsmöglichkeiten der Anlageobje k-

te, insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel.  

Lieferungen und Leistungen  durch b e-

stimmte Personen  

Die Anbieterin und Prospe ktverantwortliche Wust 

ɀ Wind & Sonne GmbH & Co. KG hat die Konze p-

tion des Beteiligungsmodells und die  Prospekte r-

stellung übernommen . Ferner übernimm t sie un-

ter den Beschränkungen des § 7.2 des Gesell-

schaftsvertr ags auch die kaufmännische und 

technische Betriebsführung für die Emittentin. 

Darüber hinaus erbringt die Anbieterin und Pro s-

pektverantwortliche zum Zeitpunkt der Prospe k-

taufstellung keine Lieferungen und Leistungen.  
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Die WWS Projektbau GmbH & Co. KG hat Planung 

und schlüsselfertige Errichtung der Photovoltai k-

anlage übernommen.  

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin  

und  der Anbieterin und Prospektverantwortlich en 

Herr Erich Wust, der auch Gründungsgesellscha f-

ter und Gesellschafter der Emittentin zum Zei t-

punkt der Prospektaufstellung ist,  erbringt die 

vorgenannten  Leistungen der Anbieterin und 

Prospektverantwortlichen (Wust ɀ Wind & Sonne 

GmbH & Co. KG) und der W WS Projektbau GmbH 

& Co. KG selbst . Darüber hinaus erbringt Herr 

Erich Wust zum Zeitpunkt der Prospektaufste l-

lung keine Lieferungen und Leistungen.  

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin 

Herr Stefan Paulus , erbringt die vorgenannten 

Leistungen d er WWS Projektbau GmbH & Co. KG 

selbst. Darüber hinaus erbringt Herr Stefan Pa u-

lus zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine 

Lieferungen und Leistungen.  

Die Gründungsgesellschafterin und Gesellscha f-

terin der Emittentin zum Ze itpunkt der Prospe k-

taufstellung WWS Bürgerenergie Verwaltungs -

GmbH erbringt zum Zeitpunkt der Prospektau f-

stellung keine Lieferungen und Leistungen . 
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Realisierungsgrad und Verträge  

Zuschlag im Ausschreibungsverfahren  

Die Emittentin hat im Ausschreibungsverfahren 

für die Förderung von Strom aus Solaranlagen  

am 01.03.2020 eine verbindliche Zusicherung für 

einen Zuschlag erhalten. Der Zuschlagswert b e-

trägt 5,10 ct/kWh. Die Emittentin kalkuliert de s-

wegen für die ersten 20 Betriebsjahre mit einem 

anzulegenden Wert in Höhe von 5,10 ct/kWh.  

Behördliche Genehmigungen  

Die Errichtung der Photovoltaikanlage unterliegt 

dem Verfahren über die  Genehmigungsfreiste l-

lung nach Art. 58 der Bayerischen Bauordnung 

(BayBO). Danach hat der Ba uherr die erforderl i-

chen Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen. 

Mit dem Bauvorhaben darf einen Monat nach 

Vorlage der erforderlichen Unterlagen bei der 

Gemeinde begonnen werden , sofern die G e-

meinde nicht innerhalb dieser Frist erklärt, dass 

ein Genehmig ungsverfahren durchgeführt we r-

den soll. Die Gemeinde kann dem Bauherrn auch 

vor Ablauf der Frist schriftlich mit teilen , dass kein 

Genehmigungsverfahren durchgeführt werden 

soll und sie eine Untersagung nach § 15 Abs. 1 

Satz 2 BauGB nicht beantragen wird . In diesem 

Fall darf der Bauherr mit der Ausführung des 

Bauvorhabens beginnen . Eine entsprechende 

Mitteilung hat der zuständige Markt Wilherm s-

dorf mit Schreiben vom 03.08.2020 getätigt, so 

dass eine Baugenehmigung nicht beantragt we r-

den muss.   

Weitere  behördlich e Genehmigungen sind nicht 

erforderlich.  

Realisierungsgrad der Anlageobjekte  

Die Errichtung der Photovoltaikanlage hat  noch 

nicht  begonnen.   

Verträge  über die Anschaffung oder Herstellung 

der Anlageobjekte  

Die Emittentin hat am 18.02.2020 einen  städt e-

baulichen Vertrag  über die Aufstellung eines vo r-

habenbezogenen Bebauungsplans mit  der Ge-

meinde Markt Wilhermsdorf  geschlossen. 

Die Emittentin hat die Firma WWS Projektbau  

GmbH & Co. KG im Rahmen eines Generalunte r-

nehmervertrags  vom 08.06.2020 mit  der Planung  

und schlüsselfertigen Errichtung einer Freifl ä-

chen-Photovoltaikanlage  und  den Einrichtungen 

für den Anschluss  an das öffentliche Stromnetz 

beauftragt.  

Die WWS Projektbau GmbH & Co. KG hat ihre r-

seits am 08.06.2020/10.06.2020  einen Vertrag 

über die Lieferung und Errichtung der Photovo l-

taikanlage  mit der MaxSolar GmbH geschlossen.   

Die Emittentin hat zur Sicherung der  schuldrech t-

lichen Nutzungsrechte an den  Standortgrundst ü-

cken der  Photovoltaikanlage am 08.08.2019 drei 

Gestattun gsverträge und am 16.08.2019  einen 

weiteren  Gestattungsvertr ag mit Grundstückse i-

gentümer n geschlossen.  

Die Emittentin hat am 08.06.2020 mit der Firma 

Wust ɀ Wind & Sonne GmbH & Co. KG einen Kon-

zeptentwicklungsvertrag  zur Entwicklung des B e-

teiligungskonzepts und der Prospekterstellung 

geschlossen. Ferner hat sie am 08.062020 mit der 

Fa. Wust ɀ Wind & Sonne  GmbH & Co. KG einen 

Service-, Wartungs - und Betriebsführungsvertrag   

für die Photovoltaikanlage  abgeschlossen . 

Die Emittentin hat am 06.07.2020 mit der VR 

meine Bank eG  Neustadt a.d. Aisch die folgenden 

Darlehensverträge  geschlossen.  

¶ Kontokorrentk reditvertrag  über die Frem d-

mittel zur Zwischenfinanzierung der U m-

satzsteuer ; 

¶ Kontokorrentkreditvertrag  über die Frem d-

mittel zur Eigenkapital zwischen finanzie rung  

¶ Kreditvertrag über ein Darlehen zur Endf i-

nanzierung  mit 15 -jähriger Laufzeit ;  

¶ Kreditvertrag über ein Darlehen zur Endf i-

nanzierung  mit 20-jähriger Laufzeit;  

Zu den Fremdmitteln wird auf S. 68 verwiesen.   

Im Übrigen hat die Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung keine Verträge über die A n-

schaffung oder Herstellung de r Anlageob jekte  

oder wesentlicher Teile davon abgeschlossen.  

Gutachten  

Die WWS Projektbau  GmbH & Co. KG hat eine Er-

tragsabschätzung   der MaxSolar GmbH, Traun-

stein  eingeholt . Zu den Ergebnissen wird auf die 

S. 52 f. verwiesen.   
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Ertragsabschätzung  

Allgemein  

Zur Sonneneinstrahlungsverhältnisse  und zu den 

Ertragspotentiale n für den Solarpark  Unterulse n-

bach-Wilhermsdorf  wurde  eine Ertragsabschä t-

zung der MaxSolar GmbH , Traunstein vorg e-

nommen. Die MaxSolar GmbH wurde von der 

Generalunternehmerin (WWS Projektbau GmbH 

& Co. KG) mit der Lieferung und Errichtung der 

Photovoltaikanlage beauftragt.  

Für die Ertragsabschätzung vom 15.07.2020 wur-

den die jahreszeitabhängigen Son neneinstra h-

lungsverhältnisse am Standort der Photovoltai k-

anlage auf Grundlage von Wetterdatensätzen 

herangezogen. Berücksichtigt wurden  ferner die 

Daten des Modultyps,  Ausrichtung der Module , 

mögliche Verschattungen  und Systemverluste in 

Leitungen und Wech selrichtern . Von der abg e-

schätzten Energiemenge, die in das Netz eing e-

speist werden kann, hat die Emittentin einen A b-

schlag von 1,0 % vorgenommen, um Zeiten abz u-

decken, in denen gemäß § 51 EEG 2017 kein Ve r-

gütungsanspruch besteht, weil der Wert der 

Stundenkontrakte für die Preiszone für Deutsc h-

land am Spotmarkt der Strombörse in der vort ä-

gigen Auktion in mindestens sechs aufeinande r-

folgenden Stunden negativ  ist (Ɋsog. 6-Stunden 

RegelɈ für negative Strompreise). Daraus hat die 

Emittentin den Stromertr ag ermittelt, der in die 

Kalkulationen eingeflossen ist.   

Ergebnis der Ertragsabschätzung  

In das Netz einspeisbare  

Energie (p.a.) 

11.010 MWh 

Abschlag wegen Verg ü-

tungsausfall bei neg. Preisen 

(§ 51 EEG) 

1,0 % 

Kalkulierter Stromertrag  

(gerundet, Prognose):  

10.900 MWh  

 

Bei der Ertragsabschätzung handelt es sich nicht 

um ein Bewertungsgutachten. Bewertungsgu t-

achten zur Ertragsberechnung für die Anlageo b-

jekte  existieren nach Kenntnis der Anbieterin und 

Prospektverantwortlichen nicht.  
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Standort der Photovoltaikanlage

Beschreibung des Standorts  

Der Standort der Photovoltaikanlage befindet 

sich im Naturraum des  Mittelfränkischen B e-

ckens. Er erstreckt sich über einen landwirtschaf t-

lich genutzten Höhenrücken, der von den beiden 

Tälern Ulsenbach und Erlenbach umgrenzt wird . 

dabei fällt der Höhenrücken zum Ulsenbach Ric h-

tung Norden. Weiter östlich, am Zusammenfluss 

vom Erlenbach in den Ulsenbach, befindet sich 

die Ortschaft Unterulsenbach.  

Das Plangebiet liegt im nordwestlichen Marktg e-

meindegebiet von Wilhermsdorf im Landkreis 

Fürth, Regierungsbezirk Mittelfranken. Es umfasst 

die Fl.-Nrn. 1413, 1414, 1415, 1971,  1975 sowie 

eine Teilfläche der Fl.-Nr.  1404, jeweils Gema r-

kung Unterulsenbach und weist eine Gesamtfl ä-

che von 19,9 ha auf.  

Grundsätzlich handelt es sich bei der der Fläche 

um ein landwirtschaftlich benachteiligtes Gebiet 

(Stand 2018) welches aufgrund der Strom trasse 

(20 KV ɀ Leitung), die von Wilhermsdorf entlang 

des Zenntales über die beiden Täler Erlenbach 

und Ulsenbach verläuft, zu einem gewissen Grad 

vorbelastet ist. Die Anlage liegt auf einer lan d-

wirtschaftlich genutzten Fläche , auf der Ackerbau 

betrieben wird. Im nordwestlichen Bereich ve r-

läuft eine Windschutzhecke. Entlang der südl i-

chen Grenze des Plangebiets verläuft die Ort s-

verbindungsstraße  Unterulsenbach ɀ Markt Er-

lbach, an der nördlichen und westlichen Grenze 

schließen Feldgehölze an.  

 

Lageplan 

 

Die Lage der Photovoltaikanlage ist rot schraffiert.  
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Anspruch auf Förderung  und Stromabnahme  

Anspruch auf Förd erung

Seit Inkrafttreten des novellierten Erneuerbaren -

Energien Gesetzes zum 01.01. 2017 (EEG 2017) 

erhalten Betreiber von Photovoltaikanlagen  mit 

einer Leistung von mehr als 750 kWp  nur eine 

Förderung nach dem EEG, wenn sie in einem von 

der Bundesnetzagent ur durchgeführten Au s-

schreibungsverfahren einen Zuschlag erhalten 

haben. Die Bundesnetzagentur schreibt in diesen 

Verfahren in begrenztem Umfang Förderrechte 

für Strom aus Photovoltaikanlagen aus. 

Die Emittentin hat am Ausschreibungstermin für 

die Förderun g von Strom aus solarer Strahlung s-

energie  zum 01.03.2020 teilgenommen und  am 

20.04.2020 eine verbindliche Zusicherung eines 

Zuschlages erhalten. Die Zuschlagshöhe (Ɋanzule-

gender WertɈ) beträgt 5,10 ct/kWh.  

 

Die Emittentin ist verpflichtet, den erzeugten 

Strom durch einen sog. Direktvermarkter zu ve r-

kaufen. Sie erhält vom Direktvermarkter den mit 

diesem vereinbarten Verkaufspreis, trägt jedoch 

die Vermarktungskosten. Die Emittentin geht d a-

von aus, dass Verkaufspreis der Monatsm arkt-

wert für Strom aus solare r Strahlungsenergie  an 

der Strombörse European Power Exchange  sein 

wird. Vom Netzbetreiber erhält die Emittentin 

darüber hinaus die sog. Marktprämie als Förd e-

rung. Die Marktprämie errechnet sich aus dem 

anzulegenden Wert ( prognosegemäß 5,10 Cent 

pro kWh) a bzüglich des Monats markt werts  für 

Strom aus solarer Strahlungsenergie  an der 

Strombörse European Power Exchange . Insge-

samt ergibt sich daraus der von der Emittentin 

kalkulierte Wert je verkaufter Kilowattstunde 

Strom, der im Ergebnis dem anzulegenden Wert 

entspricht, abzüglich der Vermarktungskosten.  

Der Förderzeitraum ist auf 20 Jahre begrenzt und 

beginnt mit der Inbetriebnahme der Anlage (§ 25 

EEG 2017).  

Einspeisepunkt  

Der von de r Photovoltaik anlage erzeugte Strom 

wird  unmittelbar südlich des Standortes  der Pho-

tovoltaikanlage in einer von der Emittentin zu e r-

richtenden Übergabestation  in das 20-kV-Netz 

der N-Ergie Netz GmbH  eingespeist . Die Kosten 

der Parkverkabelung sind in den prognostizierten 

Gesamtinvestitionskosten enthalten . 
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Chancen der Beteiligung

Allgemeines

Eine Beteiligung an diesem Angebot eröffnet die 

Chance auf eine  substantielle Rendite auf die Ei n-

lage. Durch die Investition in  eine umweltfreun d-

liche Photovoltaikanlage  zur Stromerzeugung 

wird gleichzeitig ein Beitrag zum Umwelt - und 

Klimaschutz geleistet. Auf diese Weise wird die 

Zukunft für nachfolgende Generatione n aktiv 

mitgestaltet. Der Bogen von ökologischem Eng a-

gement zu ökonomischem Handeln ist damit g e-

schlossen. 

Nachfolgend werden die Renditechancen näher 

beschrieben. Ferner werden Aspekte erläutert, 

die zur Absicherung der Investition und der Re n-

ditechancen dienen. D urch diese Ausführungen 

werden die im Abschnitt über die wesentlichen 

Risiken der Beteiligung (S. 25 - 37) genannten Ri-

siken in keiner Weise relativiert oder eing e-

schränkt.  

Renditechancen  

Die gesamten prognostizierten Ausschüttung en 

an die Kommanditisten betragen innerhalb des 

Prognosezeitraums von 2 5 Jahren 2.970.000 Euro. 

Das entspricht bezogen auf die angebotenen  Ein-

lagen einer Gesamtausschüttung von 300 %.  

Daraus ergibt sich ein  prognostizierte r durc h-

schnittlicher Ausschüttungsgewinn  von 8,0 % be-

zogen auf die prognostizierte Laufzeit von 25 Ja h-

ren.   

Bei positiver Entwicklung besteht die Chance, die 

prognostizier ten Ergebnisse zu übertreffen. Dies 

wäre zum Beispiel bei einer Unterschreitung der 

kalkulierten Investitionskosten, geringeren B e-

triebskosten oder einer positiven steuerrechtl i-

chen Entwicklung mögl ich.  

Sollte der Marktpreis für Strom im Laufe dieser 

Zeit über die gesetzlich garantierten Vergütung s-

sätze steigen, besteht zudem die Chance auf h ö-

here als die prognostizierten Einnahmen .  

Die genannte Rendite wurde auf Basis einer Be-

triebsdauer von 25 Jahren kalkuliert. Es besteht 

die Möglichkeit, dass der  wirtschaftliche Betrieb 

der Photovoltaikanlagen über die Dau er, die  als 

kalkulatorische Grundlage herangezogen wurde, 

hinaus möglich ist. Dies würde zu weiteren Ertr ä-

gen führen . 
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Bürgersonnenenergie  

Neudorf -Dietenhofen  
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Rechtliche Grundlagen  

Allgemeines

Die Emittentin  wird als GmbH & Co. KG geführt. 

Hierbei handelt es sich um eine Sonderform der 

Rechtsform der Kommanditgesellschaft (KG). Die 

Erwerber der Beteiligung werden Gesellschafter 

(Kommanditisten) und verpflichten sich zur E r-

bringung einer Einlage (im Gesellschaftsvertrag 

auch Kommanditeinlage genannt) . Der Einlagebe-

trag wird als Hafteinlage in das Handelsregister 

eingetragen. Die Haft ung der Kommanditisten ist 

auf die Einlage beschränkt.  

Persönlich haftende Gesellschafterin (Kom ple-

mentärin) ist die WWS Bürgerenergie  Verwal-

tungs -GmbH. Die Regelungen zur Geschäftsfü h-

rung und Vertretung  sowie die Rechte der Gesel l-

schafter  ergeben sich au s dem Gesellschaf tsver-

trag  sowie dem Handelsgesetzbuch . 

Hauptmerkmale der Anteile der Anleger  

Die Anteile der Anleger haben folgende Haup t-

merkmale, die Anleger haben also folgende Rec h-

te und Pflichten:  

Pflichten des Anlegers  

Pflicht zur Leistung der Einlage und  Vorlage einer  

Handelsregisterv ollmacht 

Die Anleger sind zur Leistung ihrer Einlage an die 

Gesellschaft verpflichtet  (§ 6.1 des Gesellschaft s-

vertrages). Eine Nachschusspflicht besteht nicht 

(§ 6.4 des Gesellschaftsvertrages).  Jeder Gesell-

schafter hat der Komplementärin für die Dauer 

der Gesellschaft, längstens bis zur Löschung se i-

ner Eintragung als Gesellschafter im Handelsr e-

gister, eine notariell beglaubigte Handelsregiste r-

vollmacht zu seiner Eintragung als Gesellschafter 

im Handelsregister zu erteilen (§  5.3 des Gesell-

schaftsvertrages).  Die Kosten der erstmaligen B e-

glaubigung trägt die Gesellschaft. Sollten später 

weitere Beglaubigungen erforderlich sein, erfo l-

gen diese auf Kosten des Gesellschafters.  

Haftung  

Die Haftung des Kommanditisten  ist auf die in 

das Handelsregister einzutragende Haftsumme 

(100 % der übernommenen Einlage) begrenzt. Bei 

vollständiger Einzahlung der Einlage besteht für 

den Anleger keine weitere Haftung.  

Allerdings kann die persönliche Haftung des A n-

legers bis zur Höhe der übernommenen und in 

das Handelsregister eingetragenen Hafteinlage 

wieder aufleben, wenn durch Entnahmen bzw. 

Ausschüttungen das Kapitalkonto des Anlegers 

unter den Betrag seiner Haftsumme sinkt.  

Scheidet ein Anleger aus  der Emittentin a us, haf-

tet er bis zur Höhe seiner Einlage für bis dahin 

begründete Verbindlichkeiten der Emittentin, die 

bis zum Ablauf von fünf Jahren nach de r Eintr a-

gung seines  Ausscheidens im Handelsregister fäl-

lig und Ansprüche daraus festgestellt oder in der 

gesetzlich vorgeschriebenen Weise geltend g e-

macht wurden . Eine entsprechende Nachhaftung 

besteht im Fall der Auflösung der Emittentin, w o-

bei die fünfjährige Nachhaftung grundsätzlich mit 

Handelsregistereintragung der Auflösung der 

Emittentin beginnt.  Je nach Anspruch kann die 

Verjährungsfrist kürzer sein. Die Verjährung b e-

ginnt mit Fälligkeit des Anspruchs, wenn dieser 

nach Handelsregistereintragung der Auflösung 

fällig wird, andernfalls mit Eintragung der Aufl ö-

sung. 

Steuerfestsetzungsverfahren  

Die Kommanditisten s ind verpflichtet der Ko m-

plementärin nach Aufforderung innerhalb der 

von der Komplementärin gesetzten Frist Sonde r-

betriebsausgaben schriftlich mitzuteilen und mit 

entsprechenden Belegen vorzulegen, damit diese 

berücksichtigt werden können (§  16.2 des Gesell-

schaftsvertrages). Die Gesellschafter bestellen die 

Komplementärin als gemeinsame Empfangsb e-

vollmächtigte i.S. des §  183 der Abgabenordnung 

und verpflichten sich u ntereinander, Rechtsb e-

helfe oder sonstige Rechtsmittel im Rahmen der 

Steuerveranlagung der Gesellschaft nur im Ei n-

vernehmen mit der Komplementärin einzulegen, 

auch soweit sie persönlich betroffen sind 

(§ 16.3des Gesellschaftsvertrages).  
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Pflichten im Erbfall  

Stirbt ein Kommanditist, so wird die Gesellschaft 

mit seinen Erben oder Vermächtnisnehmern 

fortgesetzt. Die Erben haben sich durch Vorlage 

eines Erbscheins oder einer beglaubigten A b-

schrift des Testamentseröffnungsprotokolls oder 

einer beglaubigten Testamentsabschrift zu leg i-

timieren. Ein Vermächtnisnehmer hat des Weit e-

ren die Abtretung des Kommanditanteils durch 

die Erben an ihn nachzuweisen. Mehrere Mite r-

ben ode r Vermächtnisnehmer können ihre G e-

sellschafterrechte nur durch einen gemeinsamen 

Bevollmächtigten, der auch zur Entgegennahme 

von Erklärungen und Zahlungen ermächtigt ist, 

einheitlich und gemeinschaftlich ausüben. Bis zur 

Benennung des gemeinsamen Bevollmä chtigten 

ruhen die Rechte aus der Beteiligung an der G e-

sellschaft mit Ausnahme der Ergebnisbeteiligung. 

Zustellungen und Zahlungen können bis zu di e-

sem Zeitpunkt an jeden Rechtsnachfolger mit 

Wirkung für und gegen alle übrigen Rechtsnac h-

folger vorgenommen werden. Zahlungen können 

bis zu diesem Zeitpunkt durch die Gesellschaft 

auch durch Hinterlegung (§§ 372 ff. BGB) erfüllt 

werden. Die Erben bzw. Vermächtnisnehmer h a-

ben der Komplementärin eine notariell begla u-

bigte, unwiderrufliche und über den Tod hinaus 

wirksame Handelsregistervollmacht zu erteilen, 

die die Komplementärin ermächtigt, in ihrem j e-

weiligen Namen alle erforderlichen Erklärungen 

gegenüber dem Handelsregister abzugeben. Die 

Kosten der Handelsregisteränderung im Falle des 

Erbfalls haben die Erben  zu tragen (§ 18 des Ge-

sellschaftsvertrages).  

Vertraulichkeit  

Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, alle Inform a-

tionen hinsichtlich des Gegenstandes, des Ve r-

mögens , der Geschäftsaktivitäten und der sonst i-

gen Angelegenheiten der Gesellschaft vertraulich 

zu behandeln. Dies gilt auch nach dem Aussche i-

den aus der Gesellschaft ( § 25 des Gesellschaft s-

vertrages).  

Datenverwaltung  

Der Anleger duldet, dass die Komplementärin  die 

in der Beitrittserklärung enthaltenen Daten sowie 

weitere Daten, die im Zusammenhang mit der 

Beteiligung verlangt und mitgeteilt werden, 

schriftlich und elektro nisch speicher t und im 

Rahmen der Verwaltung der Beteiligung verarbe i-

tet und nutz t.  

Informationspflichten  

Jeder Kommanditist hat der Komplementärin die 

Adresse, unter der ihm gegenüber Erklärungen 

aller Art abzu geben sind, und die Kontoverbi n-

dung für Aus zahlung anzugeben (§ 5.4 des Ge-

sellschaftsvertrags). Zudem hat der Kommanditist 

der Komplementärin eine Änderung der Adresse 

oder eine Änderung der Kontoverbindung unv er-

züglich schriftlich oder in Textform mitzu teilen 

(§ 26.3. des Gesellschaftsvertrags). Ferner hat der 

Kommanditist etwaige nach dem Geldwä schege-

setz (GwG) oder anderen gesetzlichen Vorschri f-

ten notwendige Informationen auf Anforderung 

des jeweiligen Berechtigten zu über mitteln (§ 26.4 

des Gesellschaftsvertrages).  

Rechte des Anlegers  

Beteiligung am Ergebnis und am Vermögen  

Die Anleger  sind  als Kommanditisten  am Verm ö-

gen, am handelsrechtlichen Ergebnis ( Gewinn 

und Verlust ) sowie am Auseinandersetzungsgu t-

haben  der Gesellschaft im Verhältnis der Höhe 

ihrer Einlagen beteiligt. Die Höhe der Ausschü t-

tungen wird jährlich durch Besch luss der Gesell-

schafterversammlung festg elegt  (§ 15 des Gesell-

schaftsvertrages).  

Mitsprache - und Stimmrecht  

Die Anleger  wirken über Gesellschafterbeschlü s-

se an der Leitung der Gesellschaft mit. Sie b e-

schließen insbesondere über die in §  8.2 des Ge-

sellschaftsvertrag es aufgezählte n Angelegenhe i-

ten .  

Gesellschafterbeschlüsse können in Gesellscha f-

terversammlungen ( § 9 des Gesellschaftsvertr a-

ges) oder im schriftlichen Verfahren ( § 10 des Ge-

sellschaftsvertrages ) getroffen werden.  Ordentl i-

che Gesellschafterversammlungen finden jährlich 

am Sitz der Gesellschaft statt. Außerordentliche 

Gesellschafterversammlungen werden einber u-

fen, wenn dies von Gesellschaftern, die zusa m-

men mindestens 25 % des Kommanditkapitals 

auf sich vereinigen , verlangt wird . In der Gesel l-

schafterversammlung wird nach Köpfen abg e-

stimmt, außer die Komplementärin oder Ko m-

manditisten, die zusammen mehr als 10  % des 

Gesellschaftskapitals halten, verlangen die A b-

stimmung im Verhältnis der Kapitalanteile.  Bei 
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der Abstimmung nach Köpfen hat jeder Gesel l-

schafter eine Stimme. Bei der Abstimmung im 

Verhältnis der Kapitalanteile ge währt grundsät z-

lich jeweils 1.000,- Euro (in Worten: eintausend  

Euro) der Pflichteinlagen eine Stimme.  Das 

Stimmrecht kann stets nur einheitlich ausgeübt 

werden  (§ 8.5 des Gesellschaftsvertrags ).  

Beirat  

Außerdem wählen die Anleger  einen Beirat, der 

die Geschäftsführung in allen wesentlichen Fr a-

gen, die das Unternehmen betreffen, berät und  

unterstützt ( § 11 des Gesellschaftsvertrages).  

Informations - und Kontrollrechte  

Die Kommanditisten erhalten regelmäßig, mi n-

destens einmal jährlich, Berichte über die G e-

schäftsentwicklung und die Lage der Gesel lschaft. 

Jedem Anleger stehen die gesetzlichen Inform a-

tions - und Kontrollrechte eine s Kommanditisten 

zu. Die gesetzlichen Informationsrechte nach 

§ 166 Abs. 1 HGB bleiben unberührt. Danach 

können die Anleger Informationsrechte selbst 

ausüben oder durch ein en zur Berufsverschwi e-

genheit verpflichteten Dritten auf eigene Kosten 

ausüben lassen. Die Inhalte der Verträge und G e-

schäftsunterlagen sind vertraulich zu behandeln, 

die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet ( § 23 

des Gesellschaftsvertrages ).  

Kündigung und Abfindung  

Die Vermögensanlage kann von jedem Gesel l-

schafter mit einer Frist von 6 Monaten zum K a-

lenderjahresende ordentlich gekündigt werden, 

frühestens  jedoch zum 31.12.2039. Teilkündigu n-

gen sind unzulässig. Daneben besteht das Recht 

zur Kündigung aus wichtigem Grund. Die Künd i-

gung hat durch eingeschrie benen Brief an die  

Komplementär in zu erfolge n (§ 19 des Gesell-

schaftsvertrages).  

Scheidet ein Kommanditist aus der Gesellschaft 

aus, so wird die Gesellschaft von den verbleibe n-

den Gesellschaftern unter der bisherigen Firma 

fortgesetzt . Verbleibt nur ein Gesellschafter, so 

hat der verbleibende Gesellschafter das Recht, 

das Unternehmen mit allen Aktiven und Passiven 

unter Ausschluss der Liquidation mit der bisher i-

gen Firmenbezeichnung zu übernehmen  (§ 20.2 

des Gesellschaftsver trags). 

Der ausscheidende Gesellschafter erhält eine A b-

findung. Dies gilt nicht, wenn die Gesellschaft im 

Zeitpunkt des Ausscheidens aus zwingenden g e-

setzlichen Vorschriften in Liquid ation tritt oder 

wenn die übrigen Gesellschafter bis spätestens 

drei Monate nach dem Ausscheiden beschließen, 

dass die Gesellschaft aufgelöst sein soll. Die Höhe 

des Abfindungsanspruchs wird aufgrund einer 

auf den Tag des Ausscheidens aufzustellenden 

Auseinandersetzungsbilanz berechnet. Der Anteil 

des ausscheidenden Gesellschafters bestimmt 

sich nach dem Verhältnis der Pflichteinlage des 

ausscheidenden Gesellschafters zu der Summe 

der Pflichteinlagen aller Gesellschafter. Nachträ g-

lich festgestellte Gewinne oder Verluste, Steue r-

nachzahlungen oder Steuererstattungen beei n-

flussen die Höhe der Auseinandersetzungsbilanz 

nicht. Ein Anspruch auf Befreiung von Verbin d-

lichkeiten und auf Sicherheitsleistungen steht 

dem ausscheidenden Gesellschafter nicht zu. 

Zahlungen  auf die Pflichteinlage oder auf etwaige 

nicht ausgeglichene Kosten, sind von dem Abfi n-

dungsguthaben abzuziehen, wenn diese zum 

Stichtag des Ausscheidens des Gesellschafters 

anstehen. Das Abfindungsguthaben ist mit 2  %-

Punkten über dem Basiszinssatz p.a. a b dem 

Zeitpunkt des Ausscheidens zu verzinsen und in 

sechs Halbjahresraten auszuzahlen (§ 21 des Ge-

sellschafts vertrages ). 

Übertragung von Gesellschaftsanteilen  

Jeder Anleger kann seinen Gesellschaftsanteil mit 

Wirkung zum 31.12. eines Jahres durch Abtretung 

übertragen, vorausgesetzt die Pflichteinlage wu r-

de vollständig geleistet oder es ist sichergestellt, 

dass der Erwerber die Einzahlung leistet. Mit Zu-

stimmung der Komplementärin ist auch eine u n-

terjährige Übertragung zulässig.  Teilübertragu n-

gen sind nicht zulässig. Die Komplementärin kann 

hiervon Ausnahmen zulassen, wenn jeder Teila n-

teil mindestens eine Höhe von 5.000  Euro hat 

und durch 1.000 ganzzahlig teilbar ist (§ 17.1 des 

Gesellschaftsvertrages) .  

Vor dem Verkauf eines Gesellschaftsanteils an 

einen Erwerber, der nicht Gesellschafter oder A n-

gehöriger des verkaufswilligen  Gesellschafters im 

Sinne von § 15 der Abgabenordnung ist, muss der 

Gesellschaftsanteil  den übrigen Gesellschaftern 

zum Kauf angedient wer den. Dazu hat der Gesel l-

schafter seine Verkaufsabsicht der Kompleme n-

tärin mitzuteilen. Die Komplementärin verpflic h-

tet  sich die übrigen Gesellschafter mit der Einl a-
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dung zur nächsten ordentlichen Gesellschafte r-

versammlung, soweit diese im laufenden Kale n-

derjahr noch stattfindet, im Übrigen innerhalb 

von 4 Wochen nach der Mitteilung  von der Ver-

kaufsabsicht zu informieren. D ie übrigen Gesel l-

schafter haben sodann die Möglichkeit, dem ve r-

kaufswilligen Gesellschafter ein Kaufangebot zu 

unterbreiten. Kommt eine Einigung über den 

Kauf des Anteils innerhalb eines Monats ab der 

Information der übrigen Gesellschafter nicht z u-

stande, kann der verkaufswillige Gesellschafter 

seinen Anteil verkaufen  (§ 17.3 des Gesellschaft s-

vertrages).  

Abweichende Rechte und Pflichten der 

Anteile der Gesellschafter der Emitten-

tin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung 

Bei den im Folgenden benannten Gesellschaf tern 

handelt es sich um die Ge sellschafter der Emi t-

tentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung . 

Komplementärin  

Die Komplementärin der Emittentin (WWS Bürge-

renergie  Verwaltungs -GmbH) hat zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung folgende abweichende 

Rechte: 

¶ Keine Beteiligung am Kapital und Vermögen 

der Gesellschaft  (§ 4.1 des Gesellschaftsve r-

trags). 

¶ Bevollmächtigung zur Aufnahme weiterer 

Kommanditisten  und zur Entscheidung über 

die Annahme des Beitritts  (§ 5.2 des Gesell-

schaftsvertrags).  

¶ Recht zur Aufforderung zur Einzahlung der 

Einlage (§ 6.1 des Gesellschaftsvertrags).  

¶ Berechtigung zum Ausschluss von Ko m-

manditisten oder Herabsetzung der Einlage 

im Falle der Nichtleistung der Einlage durch 

den Kommanditis ten  (§ 6.3 des Gesell-

schaftsvertrags) . 

¶ Alleinige Berechtigung zur Geschäftsführung 

und Vertretung der Emittentin  (§ 7.1 des Ge-

sellschaftsvertrags) . 

¶ Berechtigung, die Geschäftsführungsaufg a-

ben und die kaufmännische und technische 

Betriebsführung  auf Rechnung der Gesel l-

schaft auf einen Dritten zu übertragen und 

diesem Vollmacht zu erteilen, jedoch nur 

soweit die Leitung der Gesellschaft als so l-

che und die unternehmerischen Entsche i-

dungen im laufenden Geschäftsbetrieb in 

jedem Fall bei der Gesellschaft selbst ve r-

bleiben. Die Gesellschaft hat sich Gesta l-

tungs -, Lenkungs- und Weisungsrech te vol l-

umfänglich vorzubehalten (§  7.2 des Gesell-

schaftsvertrags).  

¶ Recht nach eigenem kaufmännischem E r-

messen ohne gesonderte Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung alle Geschäfte 

und Maßnahmen durchzuführen, die zur 

Umsetzung der im Verkaufsprospekt über 

die Kommanditbeteiligungen beschriebenen 

Investitions - und Finanzierungplanu ng er-

forderlich oder zweckdienlich sind, und die 

hierfür erforderlichen Erklärungen abzug e-

ben (§ 7.5 des Gesellschaftsvertrags).  

¶ Recht, nach freiem Ermessen zu entsche i-

den, ob sie eine Gesellschafterversammlung 

einberuft oder eine schriftliche Abstimmung 

durchführt ( § 8 des Gesellschaftsvertrage s). 

¶ Recht, die Abstimmung nach Kapitalanteilen 

zu verlangen  (§ 8.3 des Gesellschaftsve r-

trags). 

¶ Recht zur Einberufung außerordentlicher 

Gesellschafterversammlungen  (§ 9.2 des 

Gesellschaftsvertrags) . 

¶ Recht zum Vorsitz und zur Leitung der G e-

sellschafterversammlung  (§ 9.4 des Gesell-

schaftsvertrags).   

¶ Recht zur Herbeiführung von Gesellscha f-

terbeschlüssen im schriftlichen Umlaufv er-

fahren  (§ 10 des Gesellschaftsvertrags) . 

¶ Recht die Frist zur Stimmabgabe im schriftl i-

chen Verfahren in Eilfällen auf eine Woche 

zu verkürzen (§  10.3 des Gesellschaftsve r-

trags).  

¶ Recht zur Einberufung von Beiratssitzungen 

und zur Teilnahme an Beiratssitzungen  

(§ 11.5 und 11.6 des Gesellschaftsvertrags) . 

¶ Recht zur Errichtung weiterer Konten sowie 

zur Änderung der Kontenstruktur, soweit die 

Komplementärin es für zweckd ienlich hält  (§ 

13 des Gesellschaftsvertrags).  



Verkaufsprospekt    Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -Wilhermsdorf GmbH & Co. KG ƅ 61 

¶ Recht auf eine j ährliche Vergütung für die 

Übernahme der persönlichen Haftung  von 

1.250 Euro sowie eine Unkostenpausc hale 

für Büro -, Porto -, Telefon- und Reisekosten 

in Höhe von jährlich 2.000, - Euro und Ersatz 

sämtlicher für die Gesell schaft oder aus A n-

lass der Geschäftsführung getätigten Au f-

wendungen, die nicht von der Unkostenpa u-

schale umfasst sind  (§ 12.1 des Gesell-

schaftsvertrags) . 

¶ Recht auf die ihr zustehenden Beträge m o-

natlich entsprechende Entnahmen zu tät i-

gen (§ 12.2 des Gesellschaftsvertrags).  

¶ Recht, vor Ausschüttungen ausreichende 

Kapitalreserven und Rücklagen festzulegen  

(§ 15.3 des Gesellschaftsvertrags) . 

¶ Recht, gemeinsame Empfangsbevollmäc h-

tigte i.S.v. § 183 Abgabenordnung bei der 

gesonderten und einheitlichen Feststellung 

der Einkünfte der Gesellschaft  zu sein (§ 16.3 

des Gesellschaftsvertrags) . 

¶ Recht zur Zulassung von Teilübertragungen 

von Kommanditanteilen  (§ 17.1 des Gesell-

schaftsvertrags) .  

¶ Recht, unter Stellung eines neuen Kompl e-

mentärs aus der Gesellschaft auszuscheiden  

(§ 17.4 des Gesellschaftsvertrags).  

¶ Recht zur Datenverwaltung und Datenspe i-

cherung  (§ 26.1 des Gesellschaftsvertrags) . 

Die Komplementärin der Emittentin hat zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung folgende a b-

weichende Pflichten:  

¶ Unbeschränkte Haftung mit dem gesamten 

Vermögen. Vorlie gend ist die Komplement ä-

rin eine Gesellschaft mit beschränkter Ha f-

tung (GmbH). Für ihre Verbindlichkeiten ha f-

tet nur das Gesellschaftsvermögen.  

¶ Keine Verpflichtung zur Leistung einer gel d-

werten Einlage  (§ 4.1 des Gesellschaftsve r-

trags). 

¶ Keine Verpflichtung zur Erteilung einer Han-

delsregistervollmacht  (§ 5.3 des Gesell-

schaftsver trags). 

¶ Pflicht zur Geschäftsführung und Vertretung 

der Emittentin  (§ 7.1 des Gesellschaftsve r-

trags). 

¶ Pflicht zur Einberufung einer jährlichen o r-

dentlichen Gesellschafterversammlung  (§ 9 

des Gesellschaftsvertrags) .  

¶ Pflicht zur Einberufung einer außerordentl i-

chen Gesellschafterversammlung, wenn dies 

von Gesellschaftern, die zusammen minde s-

tens 25  % des Kommanditkapitals auf sich 

vereinigen, oder vom Beirat de r Gesellschaft 

verlangt wird  (§ 9.2 des Gesellschaftsve r-

trags). 

¶ Pflicht den Jahresabschluss und Lagebericht  

für ein abgelaufenes Geschäftsjahr inne r-

halb der gesetzlichen Fristen unter Beac h-

tung der Grundsätze ordnungsgemäßer 

Buchführung und Bilanzierung sowie der 

geltenden steuer - und handelsrechtlichen 

Vorschriften aufzustellen (§  14.1 des Gesell-

schaftsvertrags).  

¶ Pflicht zur Führung von Konten für jeden 

Gesellschafter  (§ 13 des Gesellschaftsve r-

trags). 

¶ Pflicht zur Mitteilung von Verkaufsabsichten 

eines Gesellschafters im Rahmen der Andi e-

nungspflicht des verkaufswilligen Gesel l-

schafters  (§ 17.3 des Gesellschaftsvertrags) .  

¶ Pflicht zur Ermittlung und Mitteilung von A b-

findungsansprüchen  (§ 21.3 des Gesell-

schaftsvertrags) . 

Im Übrigen stimmen die Rechte und Pflichten und 

damit die Hauptmerkmale der Anteile der Kom-

plementärin  der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung mit denen der Anleger übe r-

ein. 

Kommanditist  

Die Rechte und Pflichten und damit die Haup t-

merkmale der Anteile des Kommanditisten  der 

Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufste l-

lung  stimmen  mit denen der Anleger überein.  

Es gibt keine ehemaligen Gesellschafter, denen 

Ansprüche aus ihrer Beteiligung bei  der  Emitte n-

tin zustehen.  

Übertragung der Vermögensanlage  

Der Gesellschaftsanteil  kann durch Abtretung 

übertragen werden. Bei der Gesellschaft entst e-

hende Kosten, z.B. für Registerumschreibungen, 
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tragen der ausscheidende und der neue Gesel l-

schafter gesamtschuldnerisch.  

Die Übertragung ist nur mit Wirkung zum Ende 

eines jeden Geschäftsjahr es der Gesellschaft z u-

lässig, vorausgesetzt die Pflichteinlage wurde 

vollständig einbezahlt oder es wird sichergestellt, 

dass der Übertragungsempfänger die Einzahlung 

leistet . Mit Zustimmung der Komplementärin ist 

auch eine unterjährige Übertragung zulässig.  Tei-

lübertragungen sind unzulässig . Die Kompleme n-

tärin kann hiervon Ausnahmen zulassen, wenn 

jeder Teilanteil mindestens eine Höhe von 5.000 

Euro hat und durch 1.000 ganz teilbar ist  

(§ 17.1des Gesellschaftsvertrags) . 

Vor dem Verkauf eines Gesellschaftsanteils an 

einen Erwerber, der nicht Gesellschafter oder A n-

gehöriger des verkaufswilligen Gesellschafters i. 

S. v. § 15 der Abgabenordnung ist, hat der ve r-

kaufswillige Gesellschafter die Pflicht, seinen A n-

teil den übrigen Gesellschaftern zum Kauf anz u-

dienen (§  17.3 des Gesellschaftsvertrages).  Alle 

der Gesellschaft durch die Übertragung entst e-

henden Steuern bzw. steuerliche Nachteile, Ko s-

ten oder sonstige Nachteile sind vom übertr a-

genden Kommanditisten  und dem Erwerber als 

Gesamtschuldner zu tragen  (§ 17.2 des Gesell-

schaftsvertrages) . 

Einschränkungen der freien Handelba r-

keit der Vermögensanlage  

Die freie Handelbarkeit des Kommanditantei ls ist 

wie folgt eingeschränkt:  

Die Übertragung ist nur mit Wirkung zum Ende 

eines jeden Geschäftsjahr es der Gesellschaft z u-

lässig, vorausgesetzt die Pflichteinlage wurde 

vollständig einbezahlt oder es wird sichergestellt, 

dass der Übertragungsempfänger d ie Einzahlung 

leistet. Mit Zustimmung der Komplementärin ist 

auch eine unterjährige Übertragung zulässig.  Tei-

lübertragungen sind unzulässig. Die Kompleme n-

tärin kann hiervon Ausnahmen zulassen, wenn 

jeder Teilanteil mindestens eine Höhe von 5.000 

Euro hat u nd durch 1.000 ganz teilbar ist  

(§ 17.1des Gesellschaftsvertrags) . 

Vor der Veräußerung eines Anteils an einen E r-

werber, der nicht Gesellschafter oder Angehör i-

ger des verkaufswilligen Gesellschafters i.S.v. § 15 

der Abgabenordnung ist, hat der verkaufswillige 

Gesellschafter die Pflicht, seinen  Anteil den übr i-

gen Gesellschaftern zum Kauf anzudienen . Hier-

über hat er die Komplementärin zu informieren, 

die die übrigen Gesel lschafter über dir Verkauf s-

absicht des verkaufswilligen Gesellschafters in 

Kenntnis setzt  (§ 17.3 des Gesellschaftsvertrags) . 

Faktisch ist die Hand elbarkeit der Kommandita n-

teile dadurch eingeschränkt, dass kein organisie r-

ter Zweitmarkt für Beteiligungen an Photovolt a-

ikprojekten , wie z.B. bei Aktien, besteht. Der A n-

leger kann also nicht sicher sein, dass er jederzeit 

einen Käufer findet oder einen ang emessenen 

Verkaufspreis erzielt. Der Preis berechnet sich im 

Fall des Verkaufs nicht nach der Höhe des u r-

sprünglichen Erwerbspreises, sondern entwickelt 

sich in Form eines Verkehrswertes der Anteile in 

Abhängigkeit vom Erfolg der Gesellschaft sowie 

unter B erücksichtigung von Angebot und Nac h-

frage . 
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Steuerliche Konzeption

Allgemeines  

Die steuerliche Konzeption der Vermögensanlage  

basiert auf der  Rechtslage zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung . Es kann nicht ausgeschlo s-

sen werden, dass sich die Gesetzgebung sowie 

die Auffassung der Finanzverwaltung und die 

Rechtsprechung zu einzelnen Sachverhalten in 

der Zukunft ändert .  

Die nachstehende n Ausführungen  zu den w e-

sentlichen Grundlagen der steuerlichen Konzep-

tion  gelten für natürliche Personen, die ihre B e-

teiligung im sonstigen Vermögen halten. Für B e-

teiligungen , die im Betriebsvermögen gehalten 

werden,  sollten die sich daraus ergebenden a b-

weichenden steuerlichen Auswirkungen im Vo r-

feld der Beteiligung  mit einem steuerlichen Ber a-

ter erörtert werden.  

Einkommensteuer  

Einkunftsart und Mitunternehmerstellung  

Der Anleger beteiligt sich als Kommanditist an 

der  Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -

Wilhermsdorf  GmbH & Co. KG. Durch das Betre i-

ben der Photovoltaikanlage übt die Gesellschaft 

eine gewerbliche Tätigkeit aus. Daher beziehen 

die Kommanditisten als Mitunternehmer Einkün f-

te aus Gewerbebetrieb im Sinne des § 15 Abs. 1 

Nr. 2 EStG. Auch nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG lie-

gen Einkünfte aus Gewerbebetr ieb vor, da durch 

die allein zur Geschäftsführung befugte persö n-

lich haftende Gesellschafterin WWS Bürgerener-

gie Verwaltungs -GmbH als Kapitalgesellschaft e i-

ne gewerblich e Prägung vorliegt.  

Gewinnerzielungsabsicht  

Die Gewinnerzielungsabsicht ist eine wichtige V o-

raussetzung für die Anerkennung von Einkünften 

aus Gewerbebetrieb. Die Gewinnerzielungsa b-

sicht muss sowohl bei der Gesellschaft als auch 

bei den Gesellschaftern vorliegen. Wie in der 

Prognoserechnung dargestellt , erzielt die Gesel l-

schaft im Betrachtungszeitraum  planmäßig  ein 

positives Ergebnis. Nachdem somit im Grü n-

dungsstadium dargelegt wird, dass nach kau f-

männischer Einschätzung mit hoher Wahrschei n-

lichkeit ein Totalgewinn erzielt wird, entspricht 

das Beteiligu ngsangebot den Grundsätzen der 

Rechtsprechung zur Gewinnerzielungsabsicht.  

Eine Einlagenrefinanzierung ist nach dem Ko n-

zept der Beteiligungsgesellschaft  grundsätzlich 

nicht vorgesehen, mit Ausnahme der prognost i-

zierten Ausschüttungen, die nicht fest versp ro-

chen werden. Sofern ein Anleger dennoch eine 

individuelle Fremdfinanzierung wählen s ollte, 

hängt  die Beurteilung der individuellen Gewin n-

erzielungsabsicht davon ab , ob unter Berücksic h-

tigung der Zinsbelastung dennoch die Erzielung 

eines Totalüberschusses  für ihn möglich ist. Im 

Einzelfall ist dies mit dem persönlichen steuerl i-

chen Berater im Vorfeld zu klären. Gleiches gilt, 

wenn eine vorzeitige Veräußerung des Anteils 

vorgesehen ist.  

Besteuerungsverfahren  

Einkünfte  aus Gewerbebetrieb sind nach § 180 

der Abgabenordnung (AO)  auf Gesellschaftseb e-

ne einheitlich und gesondert festzustellen und 

den Kommanditisten anteilig zuzurechnen. Das 

Steuerrecht folgt der im Gesellschaftsvertrag 

festgelegten Ergebnisverteilung, die sich am B e-

teiligungsverhältnis und der ze itlichen Dauer der 

Beteiligung orientiert. In das Feststellungsverfa h-

ren sind auch Sonderbetriebsausgaben der G e-

sellschafter einzubeziehen. Die Gesellschafter 

können entstandene Sonderbetriebsausgaben 

nicht mit der eigenen Steuererklärung geltend 

machen. Sie werden von der Gesellschaft zentral 

in der gesonderten und einheitlichen Feststellung 

erfasst. Die Gesellschaft wird die erforderlichen 

Feststellungserklärungen beim Betriebsfinanzamt 

einreichen, welches den zuständigen Wohnsitzf i-

nanzämtern der Beteilig ten deren Ergebnisanteile 

mitteilt. Das Wohnsitzfinanzamt des Anlegers ist 

an diese Feststellung ge bunden .  

Jeder Gesellschafter erhält jährlich eine voll stän-

dig ausgefüllte Anlage G  über die Beteiligung s-

einkünfte für die Erstellung seiner persönlichen 

Einkommensteuererklärung. Den Beteiligungse r-

trag hat jeder Gesellschafter mit seinem persönl i-

chen Steuersatz zu versteuern.  Die Verluste der 

Gesellschaft führen zu einer Minderung des zu 

versteuernden Einkommens, Gewinne zu einer 

Erhöhung.  Bezogen auf eine ev tl. festgesetzte 
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Einkommensteuer werden die jeweiligen Z u-

schlagssteuern (Solidaritätszuschlag, Kirche n-

steuer) berechnet.  

Kapitalertragsteuer  bei betrieblichen Kapitale r-

trägen  

Grundsätzlich gilt, dass bei betrieblichen Kapita l-

erträgen (z.B. Zinsen) bankseitig Kapitalertra g-

steuer einbehalten wird. Dieser Einbehalt erfolgt 

im Unterschied zu privaten Kapitalerträgen ohne 

Abgeltungswirkung. Es verbleibt bei Personeng e-

sellschaften, bei der Anrechnung auf die persö n-

liche Einkommensteuer der Gesellschafter.  Bei 

betrieblichen Kapitalerträgen handelt es sich 

nicht um Einkünfte aus Kapitalvermögen, so n-

dern um Gewinneinkünfte aus Gewerbebetrieb. 

Deshalb unterliegen sie nicht der sog. Abgeltun g-

steuer.  

Abschreibungsmethode  

Die Photovoltaikanlage wird  von der Emitt entin 

errichtet erworben und langfristig genutzt . Die 

Emittentin ist somit wirtschaftliche und zivilrech t-

liche Eigentümerin der Photovoltaikanlage . Die 

Photovoltaikanlage ist dazu bestimmt, dauerhaft 

dem Geschäftsbetrieb der Emittentin zu dienen 

und werden  daher dem Anlagevermögen zug e-

ordnet . Die Photovoltaikanlage stell t mit den da-

zugehörigen Wechselrichter  und der verbinde n-

den Verkabelung ein einheitliches zusammeng e-

setztes Wirtschaftsgut dar. Daneben ist die Ve r-

kabelung vom Transformator bis zum Stromnet z 

des Energieversorgers zusammen mit der Übe r-

gabestation als weiteres zusammengesetztes 

Wirtschaftsgut zu behan deln.  Alle Wirtschaftsg ü-

ter des Solarparks  sind in Anlehnung  an die b e-

triebsgewöhnliche Nutzungsdauer von Photovo l-

taikanlagen grundsätzlich über denselben Zei t-

raum abzuschreiben. Sie sind mit ihren Anscha f-

fungs - und Anschaffungsnebenkosten zu aktivi e-

ren und über die betriebsgewöhnliche Nutzung s-

dauer abzuschreiben. Diese beträgt 20 Jahre. Da-

raus ergibt sich gem. §  7 Abs. 1 EStG eine lineare 

Abschrei bung i.  H. v. 5 % der abschreibungsfäh i-

gen Anschaffungskosten.  

Verlustbeschränkung nach § 15 a EStG  

Nach § 15 a EStG kann der dem Anleger zuz u-

rechnende Anteil am Verlust der Emittentin nicht 

mit anderen positiven Einkünften des Anlegers 

ausgeglichen werden, soweit durch den Verlust 

ein negatives Kapitalkonto entsteht  oder sich e r-

höht. Diesbezüglich ist auch ein Verlustausgleich, 

Verlustvortrag oder Verlustrücktrag nach § 10 d 

EStG nicht möglich. Ein negatives Kapitalkonto 

entsteht, wenn die Kapitalein lage durch Verluste 

der Gesellschaft sowie Auszahlungen soweit g e-

mindert ist, dass sich ein negativer Saldo ergibt. 

Derartige Verluste können nur mit G ewinnen ve r-

rechnet werden, die dem Anleger aufgrund seiner 

Beteiligung an der Emittentin zuzurechnen sind .  

Verlustbeschränkung nach  § 15 b EStG 

Nach § 15 b EStG gilt im Zusammenhang mit sog. 

Steuerstundungsmodellen eine Beschränkung 

der Verlustverrechnung. Ein Steuerstundung s-

modell im Sinne der Vorschrift liegt vor, wenn 

dem Steuerpflichtigen aufgrund eines vorgefe r-

tigten Beteiligungskonzeptes die Möglichkeit g e-

boten werden soll, in der Anfangsphase einer I n-

vestition entstehende Verluste mit seinen übrigen 

positiven Einkünften zu verrechnen. Nach her r-

schender Meinung ist die Anfangsphase der Zei t-

raum, bis zu dem konzeptionsgemäß keine nac h-

haltigen positiven Einkünfte erzielt werden kö n-

nen. Die Verlustverrechnungsbeschränkung ist 

nur anzuwenden, wenn die prognostizierten Ve r-

luste der Anfangsphase 10  % des konzeptionell 

aufzubringenden Eigenkapitals übersteigen 

(§ 15 b Abs. 3 EStG). Nachdem die prognostizie r-

ten Anfangsverluste diese Grenze nicht erreichen , 

erfüllt das vorliegende Beteiligungskonzept die 

Voraussetzungen für die Anwendung des § 15 b 

EStG nicht . Die beitretenden Kommanditisten 

können die im Investit ionsjahr  entstehenden n e-

gativen Einkünfte aus Gewerbebetrieb  daher  mit 

anderweitigen positiven Einkünften sofort ve r-

rechnen.  

Entnahmen  und steuerliche Gewinnanteile  

Die geplanten Ausschüttungen  (Entnahmen)  stel-

len aus steuerlicher Sicht Entnahmen von Liquid i-

tätsüberschüssen dar und unterliegen damit ke i-

ner Steuerpflicht. Steuerpflichtig sind für den 

Kommanditisten nur die für ihn ermittelten ante i-

ligen steuerlichen Ergebnisse.  

Beendigung /Veräußerung der Beteiligung  

Veräußert ein Kommanditist seine Bete iligung, 

entsteht nach § 16 Abs. 1 Nr.  2 EStG ein einkom-

mensteuerlicher Veräußerungsgewinn, der bei 

natürlichen Personen nicht der Gewerbesteuer 

unterliegt. Der Veräußerungsgewinn definiert 

sich als Differenz zwischen dem Abfindungsgu t-
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haben bzw. dem erziel ten Veräußerungserlös 

und dem Buchwert des Kapitalkontos. Die indiv i-

duellen steuerlichen Auswirkungen beim au s-

scheidenden Gesellschafter sind im Einzelfall zu 

prüfen. Ein steuerbegünstigter Veräußerungsg e-

winn entsteht auch bei Einstellung des G e-

schäftsbetr iebs durch die Gesellschaft mit a n-

schließender Veräußerung von Vermögensgege n-

ständen, soweit die Erlöse über den Restbuc h-

werten liegen. Dies stellt eine Betriebsaufgabe im 

Sinne von § 16 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 1 

EStG dar. Bei Veräußerungs - und Aufga begewi n-

nen handelt es sich um außerordentliche Ei n-

künfte gemäß § 34 EStG. 

Gewerbesteuer  

Die Betreibergesellschaft unterliegt als Gewerb e-

betrieb der Gewerbesteuer. Gewerbebetriebe un-

terliegen gemäß  § 4 GewStG der Gewerbesteuer 

in der Gemeinde, in der eine B etriebsstätte u n-

terhalten wird. Als Betriebsstätte gilt sowohl die 

Stätte der Geschäftsleitung/ Verwaltung als auch 

die Fabrikationsstätte, bei der  Photovoltaikanlage 

also der Standort . Der sog. Gewerbesteuermes s-

betrag ist auf die beteiligten Gemeinden auf zute i-

len, wenn mehrere  Betriebsstätten in verschi e-

denen Gemeinden bestehen. Mit dem Jahres s-

teuergesetz 2009 wurde im Gewerbesteuerrecht 

eine Regelung für die Aufteilung der Gewerb e-

steuer bei Photovoltaikanlagen  eingeführt, die 

einen Aufteilungsmaßstab für die Zerlegung  von 

70:30 zu Gunsten der Standortgemeinde vorsieht. 

Diese Aufteilung soll immer Anwendung finden, 

wenn die Betreibergesellschaft ihren Geschäft s-

führungs - und Verwaltungssitz nicht in der Ko m-

mune des Standorts der Photovoltaikanlage hat. 

Die Gewerbesteuer ist nach derzeitiger Rechtsl a-

ge nicht mehr als Betriebsausgabe abziehbar. 

Dies gilt auch für Nebenleistungen hierzu wie z.B. 

Zinsen auf Gewerbesteuernachzahlungen. Für 

Personenunterne hmen gilt ein Freibetrag von 

24.500 Euro. Die Hinzurechnunge n nach § 8 Ge-

wStG (insbesondere Zinsen für langfristige Darl e-

hen) erfolgen mit 25  % des Finanzierungsau f-

wandes. Diesbezüglich gilt ein Freibetrag von 

100.000 Euro, d.h. nur der übersteigende Betrag 

wäre mit 25  % anzurechnen. Hinsichtlich der G e-

werbesteueranrechnung für Mitunternehmer auf 

deren Einkommensteuer wurde der Anrec h-

nungsfaktor auf das 3,8 -fache des anteiligen G e-

werb esteuermessbetrages erhöht, jedoch be-

grenzt auf  die tatsächlich zu zahlende  Gewerb e-

steuer. Evtl. bei der Gesellschaft ents tehende 

Gewerbeverluste sind, soweit sie nicht auf zw i-

schenzeitlich ausgeschiedene Gesellschafter en t-

fallen, zeitlich unbegrenzt vortragsfähig und mit 

späteren Gewerbeerträgen zu verrechnen. Bei 

Ausscheiden oder Wechsel von Gesellschaftern 

geht der anteili g auf den ausscheidenden Gesel l-

schafter entfallende gewerbesteuerliche Verlus t-

vortrag unter.  

Umsatzsteuer  

Die Betreibergesellschaft ist ein regelbesteuertes 

Unternehmen i.  S. d. Umsatzsteuergesetzes. Die 

Erlöse aus Stromlieferungen  an den Direktve r-

markter  sind umsatzsteuerpflichtige Umsätze, die 

dem Regelsteuersatz unterliegen. Da die Gesel l-

schaft grundsätzlich vorsteuerabzugsberechtigt 

ist, sind die Kosten im Investitionsplan mit Nett o-

beträgen angesetzt.  

Erbschaft - / Schenkungsteuer  

Für erbschafts - und schenkungssteuerliche Zw e-

cke ist der Anteil des jeweiligen Gesellschafters 

am Wert des Betriebsvermögens der Gesellschaft 

maßgebend, der sich nach den Vorschriften des 

Erbschaftsteuer - und Bewertungsgesetzes e r-

rechnet. Übertragungen im Wege der vorwegg e-

nomme nen Erbfolge sollten wegen möglicher 

damit verbundener steuerlicher Folgen in jedem 

Fall im Vorfeld mit dem persönlichen steuerlichen 

Berater besprochen werden.  

Zahlung von Steuern für den Anleger  

Steuerzahlungen für den Anleger  übernimmt w e-

der die Emitten tin noch eine andere Person . 
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Wirtschaftliche Eckdaten des Projektes   

Investitionsplan (Mittelverwendungsrechnung) Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -

Wilhermsdorf  GmbH & Co. KG (Prognose)  

Anschaffungs- und Herstellungskosten EURO %

Generalunternehmervergütung Solarpark 1 6.460.000                      98,33%

Sonstiges, Unvorhergesehenes 2 10.000                            0,15%

Sonstige Kosten

Konzeption und Beteiligungsunterlagen 3 45.000                            0,68%

Eigenkapitalvermittlung 4 10.000                            0,15%

Gründungskosten, Notarkosten 5 5.000                              0,08%

Rechtsberatung 6 10.000                            0,15%

Vorfinanzierungskosten, Bürgschaften 7 30.000                            0,46%

Gesamtinvestition 6.570.000             100,00%

 

Finanzierungsplan (Mittelherkunftsrechnung) der Bürgersonnenenergie Unterulse n-

bach-Wilhermsdorf  GmbH & Co. KG (Prognose) 

Eigenkapital Euro %

Kommanditeinlagen 
1 985.000                          14,99%

Einlage der Gründungskommanditisten 
2 5.000                              0,08%

Summe Eigenkapital 990.000                          15,07%

Fremdkapital (Zwischenfinanzierung)

Eigenkapitalzwischenfinanzierung 985.000                          

Zwischenfinanzierung Umsatzsteuer 1.250.000                       

Summe Fremdkapital (Zwischenfinanzierung) 2.235.000                       

Fremdkapital (Endinanzierung)

Darlehen M (15 J ahre) 
3 985.500                          15,00%

Darlehen L (20 J ahre) 
4 4.594.500                       69,93%

Summe Fremdkapital (Endfinanzierung) 5.580.000                       84,93%

Gesamtfinanzierung Eigenkapital und 

Fremdkapital Endfinanzierung)
6.570.000                       100,00%
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Erläuterung des Investitionsplans :

1 
Die Generalunternehmervergütung  fließt an die 

WWS Projektbau  GmbH & Co. KG und umfasst d ie 

Planung und Projekt entwicklung  einschließlich 

der erforderlichen Gutachten und Gebühren, die 

betriebsfertige Errichtung der Photovoltaikanlage  

und der Nebeneinrichtungen (Einspeiseleitungen 

und Übergabestation ) einschließlich Transport, 

Montage , Netzanschluss, Wegebau und  Abschluss 

von Gestattungsverträgen. Soweit die Generalu n-

ternehmervergütung bereits durch die aufg e-

nommen Eigenkapitalzwischenfinanzierungsmi t-

tel beglichen wurde, werden diese Mittel im Zuge 

der Investitionsmaßnahme zurückgeführt.  

2
 Die Position Sonstiges und Unvorhergesehenes  

dient als Kostenreserve im Rahmen der Erric h-

tung der Anlageobjekte.  Sie wird planmäßig für 

die Errichtung der Photovoltaikanlage  verbraucht . 

3
 Die Position Konzeption und Beteiligungsunte r-

lagen erfasst die Leistungen und Aufwendungen 

der Fa. Wust - Wind & Sonne GmbH & Co. KG für 

die Entwicklung des Bürgerbeteiligungsmodells , 

die Erstellung der Beteiligungsunterlagen  ein-

schließlich des Verkaufsprospekts  und den  Ge-

bühren der Bundesanstalt für Finanzdienstlei s-

tungsaufsicht .  

4
 Für die  erlaubnispflichtige  Eigenkapitalvermit t-

lung  wird als zugelassener Vermittler nach § 34f 

GewO die Fa. BürgerEnergie Anlagevermittlung  

GmbH & Co. KG beauftragt.  

5
 Gründungs - und Notarkosten  fallen für die Ei n-

tragung der Emittentin in das Handelsregister, für 

Grundbucheintragungen un d sonstige Anme l-

dungen an.  

6
 Die Rechtsberatung  umfasst  u.a. die Beratung 

bei der Bauleitplanung, die Erstellung  des Gene-

ralunternehmervertrags,  die Erstellung des Ge-

sellschaftsvertrages  mit den übrigen Vertrag s-

werken und die Beratung bei der  Durchführung 

des Bauvorhabens . 

7 
Die Vorfinanzierungs - und Bürgschafts kosten  

sind für die Darlehenszinsen , Bereitstellungszi n-

sen und  Bürgschaftsavale bis zur geplanten Inbe-

triebnahme kalkuliert .  
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Erläuterung des Finanzierungsplans
1-2 

Das Eigenkapital  soll durch die angebotenen 

Gesellschaftsanteile  in Höhe von 985.000 Euro 

und die Einlagen de r Gründungs gesellschafter  

und Kommanditisten zum Zeitpunkt der Prospe k-

taufstellung  in Höhe von 5.000 Euro gedeckt we r-

den.  Das Eigenkapital ist mit Ausnahme der Ein-

lagen der Gründungs gesellschafter  und Ko m-

manditisten zum Zeitpunkt der Prospektaufste l-

lung noch nicht verbindlich zuge sagt. Das Eigen-

kapital steht der Gesellschaft unbefristet zu Ve r-

fügung. Es ist erstmals kündbar zum 31.12.203 9. 

Durch die Einzahlung des Eigenkapitals erwerben 

die Eigenkapitalgeber Ansprüche auf Beteiligung 

am Gewinn und Verlust sowie am Auseinande r-

setzungsguthaben der Emittentin im Verhältnis 

ihrer Einlagen.  

3-4 
Für die Fremdfinanzierung  wurden zwei von 

der  VR Bank meine Bank eG Neustadt a.d. Aisch  

ausgereichte Bankdarlehen mit gestaffelten Lau f-

zeiten  als Endfinanzierungsmittel  kalkuliert . 

¶ Darlehen 1 (ɊMɈ) über  einen Betrag von 

985.500 Euro mit einer Laufzeit von 15 Jah-

ren. Der Abruf soll im Rahmen der Bauma ß-

nahmen erfolgen. Die Tilgung beginnt ab 

dem 30.06.2022. Die Tilgung des Darlehen s 

soll im Jahr 2035 abgeschlossen sein . Es 

wurde ein Zinssatz in Höhe von  0,85 % no-

minal  bis zum Ende der Vertragslaufzeit  ver-

einbart. Die Mittel aus diesem Darlehen sind 

verbindlich zugesagt.  

¶ Darlehen 2 (ɊLɈ) über einen Betrag von 

4.594.500 Euro mit einer Laufzeit von 20 Jah-

ren.  Der Abruf soll im Rahmen der Bauma ß-

nahmen erfolgen. Die Tilgung beginnt ab 

dem 30.06.2022. Die Tilgung des Darlehens 

soll im Jahr 2039 abgeschlossen sein. Es 

wurde ein Zinssatz in Höhe von 1,05 % no-

minal  vereinba rt . Die Mittel aus diesem Da r-

lehen sind verbindlich zugesagt.   

Die Emittentin h at ferner eine n Kontokorrentkr e-

dit zur Zwischenfinanzierung  des Eigenkapitals  in 

einem Umfang von  in Summe  bis zu 985.000 Euro 

bei der VR Bank meine Bank eG Neustadt a.d. 

Aisch vereinbart . Die Inanspruchnahme erfolgt 

nach Rechnungsnachweis. Das Darlehen ist spä-

testens am 30.03.2021 zurückzuzahlen . Es wurde 

ein Zinssatz von 1,85 % vereinbart . Der Mittel aus 

dem Kontokorrentkredit sind  verbindlich zug e-

sagt.  

Die Emittentin hat ferner einen Kontokorrentkr e-

dit zur Zwischenfinanzierung der abzugsfähigen 

Umsatzsteuer  in einem Umfang von  in Summe  

bis zu 1.250.000 Euro bei der VR Bank meine 

Bank eG Neustadt a.d. Aisch vereinbart. Die Ina n-

spruchnahme erfolgt nach Rechnungsnachweis. 

Der Kredit läuft unbefristet. Es wurde ein Zinssatz 

von 1,50 % vereinbart. Der Mitte l aus dem Kont o-

korrentkredit sind verbindlich zugesagt.  

Zum Zeitpunkt der Pros pektaufstellung bestehen 

Fremdmittel für die Zwischenfinanzierung des 

Eigenkapitals  in Höhe von 900.000 Euro.  Daneben 

bestehen keine Fremdmittel , weder  in Form von 

Zwischenfinan zierungsmitteln  noch in Form von 

Endfinanzierungsmitteln.  

Die angestrebte  Fremdkapitalquote beträgt a n-

fänglich 84,93 % (gerund et). Da das Kommandi t-

kapital der Anleger hinsichtlich seiner Rückza h-

lung gegenüber der Fremdfinanzierung nachra n-

gig zu bedienen ist, wirken sich Wertänderungen 

der Anlageobjekte positiv und negativ vorrangig 

auf den Wert des Kommanditkapitals aus. Durch 

den Einsatz von Fremdmitteln entsteht deswegen 

ein sog. Hebeleffekt auf das Eigenkapital. Dieser 

Hebeleffekt wirkt  sich solange vorteilhaft  auf die 

Eigenkapitalrendite aus, wie der Fremdkapitalzins 

unter der Gesamtkapitalrendite der geplanten 

Investition liegt  (positiver Hebeleffekt) . Steigen 

die Zinsen über die Gesamtrendite der Investit i-

on, wirkt sich dieser Hebelef fekt nachteilig auf die 

Eigenkapitalrendite und damit die Ausschüttu n-

gen für den Anleger aus (negativer Hebeleffekt) . 
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Hinweis : 

Da die Emittentin vor weniger als 18 Monaten gegründet worden ist und  noch keinen Jahre sabschluss und 

Lagebericht nach § 24 des Vermögensanlagengesetzes erstellt hat, enthält dieser Verkaufsprospekt die 

nachfolgenden Angaben nach § 15 Abs. 1 des Vermögensanlagengesetzes.  

Die Emittentin ist nicht zur Aufstellung eines Konzer nabschlusses verpflichtet.  

Eröffnungsbilanz und Zwischenübersicht  der Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -

Wilhermsdorf  GmbH & Co. KG 

(Alle Beträge in Euro)

Eröffnungsbilanz zum

26.08.2019

Zwischenbilanz zum 

01.09.2020

Aktiva

A. Anlagevermögen

Sachanlagen 1 0 906.864

B. Umlaufvermögen

Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 2 5.000 171.754

Bankguthaben 3 0 8.912

Finanzanlagen 4 0 0

C. Nicht durch Vermögenseinlagen 

gedeckter Fehlbetrag

Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter   

Verlustanteil 5 
0 0

Summe Aktiva 5.000 1.087.530

Passiva

A. Eigenkapita l

Gezeichnetes Kommanditkapital 6 5.000 5.000

variables Kapital 7 0 -7.108

B. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen 8 0 26

C. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 9 0 1.086.000

Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 10 0 2.613

sonstige Verbindlichkeiten 11 0 1.000

Summe Passiva 5.000 1.087.530

 

Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz  

1 
Sachanlagen bestanden zum Eröffnungszei t-

punkt nicht .  

2 
Zum Eröffnungszeitpunkt bestanden  Forderu n-

gen gegen den Gründungsgesellschafter der 

Emittentin auf Einzahlung seiner  übernommen 

Einlage.  

3-4 
Bankguthaben und 

 
Finanzanlagen bestanden 

zum Eröffnungszeitpunkt nicht.   

5 
Ein nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte r 

Verlustanteil bestand zum Eröffnungsz eitpunkt 

nicht.  
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6 
Das gezeichnete Kommanditkapital stellt die g e-

zeichneten Anteile des Gründungsgesellschafter s 

dar.  

7 
Ein variables Kapital bestand zum Eröffnung s-

zeitpunkt nich t.  

8
 Rückstellungen bestanden zum Eröffnungszei t-

punkt nicht .  

9-11 
Verbindlichkeiten bestanden zum Eröffnung s-

zeitpunkt nicht . 

 

Erläuterungen zur Zwischenbilanz

1 
Sachanlagen bestehen in Form geleisteter A n-

zahlungen und Technische Anlagen und Masch i-

nen im Bau sowie aus Gründungs - und Notarko s-

ten.  

2 
Es bestehen darüber hinaus Forderungen gegen 

das Finanzamt auf Erstattung geleisteter Umsat z-

steuer. Sonstige Vermögensgegenstände best e-

hen nicht.  

3 
Das Bankguthaben drückt die Barmittel der 

Emittentin  aus.  

4 
Finanzanlagen bestehen nicht.  

5 
Ein nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter 

Verlustanteil drückt die Verluste bis zum Stichtag 

der Zwischenbilanz aus, die nicht durch die g e-

zeichneten Einlagen  gedeckt sind.  

6 
Das gezeichnete Kommanditkapital stellt die g e-

zeichneten Anteile des Kommanditisten  der Emi t-

tentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

dar.  

7 
Beim variablen Kapital sind die zwischen Eröf f-

nung und Bilanzstichtag aufgelaufenen Jahrese r-

gebnisse bis zur Höhe der gezeichneten Anteile 

des Kommanditisten  der Emittentin zum Zei t-

punkt der Prospektaufstellung dargestellt.  

8
 Rückstellungen wurden für Abschluss - und Pr ü-

fungskosten für 2019 vorgenommen.  

9 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitut en 

setzen sich zusammen aus der Zwischenfinanzi e-

rung des Eigenkapitals und der  Umsatzsteuer .
 

10 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistu n-

gen bestehen für Steuerberatung und Buchfü h-

rung  sowie Werbekosten .
  

11 
Sonstige Verbindlichkeiten bestehen für Ausl a-

gen der Generalunternehmerin WWS Projektbau 

GmbH & Co. KG. 
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Zwischen Gewinn - und Verlustrechnung en der Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -

Wilhermsdorf  GmbH & Co. KG  

 

Erläuterungen zur Zwischen Gewinn - und Verlustrechnung

1
 Es sind noch keine betrieblichen Erträge ang e-

fallen.   

2
 Die betrieblichen Aufwendungen ergeben sich 

aus verschiedenen betrieblichen Kosten, insb e-

sondere Abschluss - und Prüfungskosten sowie 

Nebenkosten des Geldverkehrs.  

3
 Zinsen sind für die bereits aufgenommenen F i-

nanzierungsmittel  angefallen . 

 

 

(Alle Beträge in Euro)

26.08.-31.12. 01.01.-01.09.

2019 2020

(+) Summe betrieblicher Erträge 1 0 0

(-) Summe betriebliche Aufwendungen 2 1.563 280

(-) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3 0 266

Ergebnis nach Steuern -1.563 -545

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -1.563 -545



 

Voraussichtliche Vermögenslage der Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -Wilhermsdorf  GmbH & Co. KG (Prognose)   

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Akt iva

A. Anlagevermögen

Sachanlagen 1 6.540.000 6.213.000 5.886.000 5.559.000 5.232.000 4.905.000 4.578.000 4.251.000 3.924.000 3.597.000 3.270.000 2.943.000 2.616.000

B. Umlaufvermögen

Forderungen u. sonst. 

Vermögensgegenstände 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bankguthaben 3 0 326.547 404.908 402.116 399.853 398.093 396.807 395.967 395.543 395.505 385.922 373.074 360.523

Summe Akt iva 6.540.000 6.539.547 6.290.908 5.961.116 5.631.853 5.303.093 4.974.807 4.646.967 4.319.543 3.992.505 3.655.922 3.316.074 2.976.523

Passiva

A. Eigenkapi tal

Gezeichnetes 

Kommanditkapital 4 
990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000

variables Kapital 5 -30.000 -30.453 -34.494 -38.156 -41.287 -43.917 -46.071 -47.781 -49.074 -49.982 -60.434 -74.150 -87.571

B. Verb ind l ichkei ten

Gegenüber Kreditinstituten 6 5.580.000 5.580.000 5.335.402 5.009.271 4.683.140 4.357.010 4.030.879 3.704.748 3.378.617 3.052.486 2.726.356 2.400.225 2.074.094

Summe Passiva 6.540.000 6.539.547 6.290.908 5.961.116 5.631.853 5.303.093 4.974.807 4.646.967 4.319.543 3.992.505 3.655.922 3.316.074 2.976.523

Alle Beträge in Euro

Geschäf tsjahr
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Voraussichtliche Vermögenslage der Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -Wilhermsdorf  GmbH & Co. KG (Prognose) 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

Akt iva

A. Anlagevermögen

Sachanlagen 1 2.289.000 1.962.000 1.635.000 1.308.000 981.000 654.000 327.000 0 0 0 0 0 0

B. Umlaufvermögen

Forderungen u. sonst. 

Vermögensgegenstände 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bankguthaben 3 348.235 336.179 331.773 324.669 317.140 299.249 251.161 308.471 296.087 270.219 220.913 167.917 111.174

Summe Akt iva 2.637.235 2.298.179 1.966.773 1.632.669 1.298.140 953.249 578.161 308.471 296.087 270.219 220.913 167.917 111.174

Passiva

A. Eigenkapi tal

Gezeichnetes 

Kommanditkapital 4 
990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000

variables Kapital 5 -100.728 -113.654 -156.118 -238.468 -321.244 -414.380 -537.715 -681.529 -693.913 -719.781 -769.086 -822.083 -878.826

B. Verb ind l ichkei ten

Gegenüber Kreditinstituten 6 1.747.963 1.421.832 1.132.890 881.137 629.383 377.630 125.876 0 0 0 0 0 0

Summe Passiva 2.637.235 2.298.179 1.966.773 1.632.669 1.298.140 953.249 578.161 308.471 296.087 270.219 220.913 167.917 111.174

Geschäf tsjahr

Alle Beträge in Euro
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Erläuterung der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge der  voraussichtlichen Vermögen s-

lage der Emittentin  

 
1 

Sachanlagen bestehen aus der  Photovoltaika n-

lage und den Nebeneinrichtungen. Es wurde eine 

lineare Abschreibung über einen Zeitraum von 20 

Jahren zugrunde gelegt . 

2 
Forderungen und sonstige Vermögens gegen-

stände  werden nicht angesetzt . 

3
 Das Bankguthaben  entspricht der Liquidität der 

Emittentin zum Jahresende.  

 

4
 Das Kommanditkapital  besteht aus den g e-

zeichneten Einlagen und den Einlagen der Gesell-

schafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung . 

5 
Beim variablen Kapital  sind die zwischen Eröf f-

nung und Bilanzstichtag aufgelaufenen Jah reser-

gebnisse bis zur Höhe der gezeichneten Anteile 

der Kommanditisten  dargestellt  

6
 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  

sind noch nicht getilgte  Darlehen.  
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Planzahlen der Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -Wilhermsdorf  GmbH & Co. KG 

(Prognose) 

(Alle Beträge in Euro, soweit nicht anders angegeben)

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12.

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Investitionen 
1

6.540.000 0 0 0 0 0

Produktion / kWh
 2

0 10.900.000 10.878.200 10.856.400 10.834.600 10.812.800

Umsatzerlöse aus 

Stromeinspeisung 
3

0 555.900 554.788 553.676 552.565 551.453

Steuerliches 

J ahresergebnis 
4

-30.000 39.147 37.154 37.587 38.194 38.769

 

Erläuterung der  wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge der  Planzahlen  der Emittentin  

 
1 

Die Investitionskosten  erfolgen nach Baufor t-

schritt und werden in der Investitionsplanung e r-

läutert (S. 66).  

2 
Die geplante Stromproduktion  der Photovoltai k-

anlage ergibt sich aus der  Ertragsabschätzung  

(S. 52). 

3 
Die Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung  erge-

ben sich aus dem Ertrag der Photovoltaikanlage  

der Emittentin und dem Fördersatz von 5,10 

ct/kWh für die ersten 20 Betriebsjahre bzw. dem 

angesetzten Verkaufspreis für die darüber hi n-

ausgehende Betriebsdauer . Es wird mit einer 

Stromeinspeisung ab dem 01. 01.2021 kalkuliert . 

4
 Die Berechnung des steuerlichen  Jahresergeb-

nisses ergibt sich aus der voraussichtlichen Er-

tragslage (S. 80 - 81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Voraussichtliche Finanzlage  der Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -Wilhermsdorf  GmbH Co. KG (Prognose) 

 
(Alle Beträge in Euro)

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Liquidität zum J ahresanfang 0 0 321.547 394.908 387.116 379.853 373.093 366.807 360.967 355.543 350.505 335.922 318.074 300.523

(+) Abruf von Darlehen
 1 5.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(+) E inzahlung Gesellschaftereinlagen 
2 990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe E igen-  und Fremdkapital 6.570.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(+) E innahmen aus S tromverkauf 
3 0 555.900 554.788 553.676 552.565 551.453 550.341 549.229 548.117 547.006 545.894 544.782 543.670 542.558

(+) Zinserträge 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe E innahmen 0 555.900 554.788 553.676 552.565 551.453 550.341 549.229 548.117 547.006 545.894 544.782 543.670 542.558

(-) Wartung/Technische Betriebsführung/Pflege 
5 0 30.600 31.212 31.836 32.473 33.122 33.785 34.461 35.150 35.853 36.570 37.301 38.047 38.808

(-) Haftpflicht- / Allgefahrenversicherung 
6 0 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936

(-) Telefon 
7 0 1.224 1.248 1.273 1.299 1.325 1.351 1.378 1.406 1.434 1.463 1.492 1.522 1.552

(-) Vergütung Komplementärin 
8 0 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

(-) Kaufmännische Betriebsführung 
9 0 12.240 12.485 12.734 12.989 13.249 13.514 13.784 14.060 14.341 14.628 14.920 15.219 15.523

(-) S teuerberatung, Buchführung, WP 
10 0 7.650 7.803 7.959 8.118 8.281 8.446 8.615 8.787 8.963 9.142 9.325 9.512 9.702

(-) S tromkosten 
11 0 7.650 7.803 7.959 8.118 8.281 8.446 8.615 8.787 8.963 9.142 9.325 9.512 9.702

(-) Direktvermarktung 
12 0 14.170 14.142 14.113 14.085 14.057 14.028 14.000 13.972 13.943 13.915 16.023 15.990 15.958

(-) Pacht 
13 0 41.020 41.020 41.020 41.020 41.020 41.020 41.020 41.020 41.020 41.020 42.990 42.990 42.990

(-) Unvorhergesehenes / Sonstiges 
14 0 6.630 6.763 6.898 7.036 7.177 7.320 7.466 7.616 7.768 7.923 8.082 8.244 8.408

Summe Betriebskosten 0 132.634 134.130 135.656 137.213 138.801 140.423 142.077 143.765 145.487 147.244 153.143 154.968 156.830

(-) Investition Anlagevermögen / Nebenkosten 
15 6.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Zinsaufwendungen und Bürgschaftskosten
16 30.000 57.119 56.505 53.434 50.158 46.883 43.607 40.331 37.056 33.780 30.505 27.229 23.953 20.678

(-) Rückführung von Darlehen 
17 0 0 244.598 326.131 326.131 326.131 326.131 326.131 326.131 326.131 326.131 326.131 326.131 326.131

(-) Gewerbesteuer 
18 0 0 1.594 1.649 1.725 1.798 1.866 1.930 1.990 2.046 2.097 1.627 1.669 1.707

(-) Zu-/Abführung Rücklagen 
19 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Summe Ausgaben 6.570.000 194.753 441.827 521.869 520.227 518.613 517.027 515.469 513.942 512.444 510.977 513.129 511.721 510.346

Schuldendienst-/Rückbaurücklage Gesamt 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000

Verfügbare L iquidität (vor Ausschüttung) 0 361.147 434.508 426.716 419.453 412.693 406.407 400.567 395.143 390.105 385.422 367.574 350.023 332.735

    geplante Ausschüttung (in % der E inlage) 0,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

(-) geplante Ausschüttungen 
20 0 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 49.500 49.500 49.500 49.500

Liquidität zum J ahresende (nach 

Ausschüttung)
0 321.547 394.908 387.116 379.853 373.093 366.807 360.967 355.543 350.505 335.922 318.074 300.523 283.235

Kalender-/ Geschäftsjahr

 Ve
rka

u
fsp

ro
sp

e
kt

                 B
ü

rg
e

rso
n

n
e

n
e

n
e

rg
ie

 
U

n
te

ru
lse

n
b
a

c
h

-W
ilh

e
rm

sd
o
rf

 G
m

b
H

 &
 C

o
. K

G
 ƅ

 7
6

 

 



 

Voraussichtliche Finanzlage  der Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -Wilhermsdorf  GmbH & Co. KG (Prognose) 

(Alle Beträge in Euro)
01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. kumuliert

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2020-2045

Liquidität zum J ahresanfang 283.235 266.179 256.773 244.669 232.140 209.249 156.161 208.471 196.087 170.219 120.913 67.917

(+) Abruf von Darlehen
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.580.000

(+) E inzahlung Gesellschaftereinlagen 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990.000

Summe E igen-  und Fremdkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.570.000

(+) E innahmen aus S tromverkauf 
3 541.447 540.335 539.223 538.111 536.999 535.888 534.776 533.664 532.552 531.440 530.329 529.217 13.563.960

(+) Zinserträge 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe E innahmen 541.447 540.335 539.223 538.111 536.999 535.888 534.776 533.664 532.552 531.440 530.329 529.217 13.563.960

(-) Wartung/Technische Betriebsführung/Pflege 
5 39.584 40.376 41.184 42.007 42.847 43.704 44.578 83.362 85.029 86.729 88.464 90.233 1.177.317

(-) Haftpflicht- / Allgefahrenversicherung 
6 13.195 13.459 13.728 14.002 14.282 14.568 14.859 15.157 15.460 15.769 16.084 16.406 326.709

(-) Telefon 
7 1.583 1.615 1.647 1.680 1.714 1.748 1.783 1.819 1.855 1.892 1.930 1.969 39.205

(-) Vergütung Komplementärin 
8 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 31.250

(-) Kaufmännische Betriebsführung 
9 15.834 16.150 16.473 16.803 17.139 17.482 17.831 18.188 18.552 18.923 19.301 19.687 392.051

(-) S teuerberatung, Buchführung, WP 
10 9.896 10.094 10.296 10.502 10.712 10.926 11.145 11.367 11.595 11.827 12.063 12.305 245.032

(-) S tromkosten 
11 9.896 10.094 10.296 10.502 10.712 10.926 11.145 11.367 11.595 11.827 12.063 12.305 245.032

(-) Direktvermarktung 
12 15.925 15.892 15.860 15.827 15.794 15.761 15.729 15.696 15.663 15.631 15.598 15.565 377.336

(-) Pacht 
13 42.990 42.990 42.990 42.990 42.990 42.990 42.990 42.990 42.990 42.990 42.990 42.990 1.055.050

(-) Unvorhergesehenes / Sonstiges 
14 8.577 8.748 8.923 9.102 9.284 9.469 9.659 9.852 10.049 10.250 10.455 10.664 212.361

Summe Betriebskosten 158.730 160.669 162.647 164.665 166.724 168.825 170.969 211.048 214.037 217.087 220.199 223.374 4.101.343

(-) Investition Anlagevermögen / Nebenkosten 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.540.000

(-) Zinsaufwendungen und Bürgschaftskosten 
16 17.402 14.166 11.404 8.761 6.117 3.474 996 500 500 500 500 500 616.058

(-) Rückführung von Darlehen 
17 326.131 288.942 251.753 251.753 251.753 251.753 125.877 0 0 0 0 0 5.580.000

(-) Gewerbesteuer 
18 1.741 1.764 1.723 1.661 1.595 1.523 1.425 37.500 36.983 36.458 35.926 35.386 215.386

(-) Zu-/Abführung Rücklagen 
19 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 100.000

Summe Ausgaben 509.004 470.541 432.527 431.840 431.190 430.576 304.267 249.048 251.520 254.046 256.625 259.260 17.152.786

Schuldendienst-/Rückbaurücklage Gesamt 70.000 75.000 80.000 85.000 90.000 95.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Verfügbare L iquidität (vor Ausschüttung) 315.679 335.973 363.469 350.940 337.949 314.561 386.671 493.087 477.119 447.613 394.617 337.874 9.638.043

    geplante Ausschüttung (in % der E inlage) 5,00% 8,00% 12,00% 12,00% 13,00% 16,00% 18,00% 30,00% 31,00% 33,00% 33,00% 33,00% 300,00%

(-) geplante Ausschüttungen 
20 49.500 79.200 118.800 118.800 128.700 158.400 178.200 297.000 306.900 326.700 326.700 326.700 2.970.000

Liquidität zum J ahresende (nach 

Ausschüttung)
266.179 256.773 244.669 232.140 209.249 156.161 208.471 196.087 170.219 120.913 67.917 11.174

Kalender-/ Geschäftsjahr

 
   

 V
e

rka
u

fsp
ro

sp
e

kt
                 B

ü
rg

e
rso

n
n

e
n
e

n
e

rg
ie

 
U

n
te

ru
lse

n
b
a

c
h

-W
ilh

e
rm

sd
o
rf

 G
m

b
H

 &
 C

o
. K

G
 ƅ

 7
7

 



 

 
Verkaufsprospekt    Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -Wilhermsdorf  GmbH & Co. KG ƅ 78 

Erläuterung der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge der  voraussichtlichen  Finanzlage 

der Emittentin  
1 

Es wurden zwei Darlehen  über insgesamt  

5.580.000 Euro kalkuliert . (siehe Finanzierung s-

plan auf S. 66). Diese werden  im Zuge der Ba u-

maßnahmen abgerufen . 
 

2 
Die Einzahlung der Gesellschaftereinlagen  er-

folgt vollständig im Zuge der Bauphase.   

3
 Die Einnahmen aus Stromverkauf  ergeben sich 

aus dem  kalkulierten  Ertrag der Photovoltaika n-

lage der Emittentin und dem Fördersatz von 5,10 

ct/kWh für die ersten 20 Betriebsjahre bzw. dem 

angesetzten Verkaufspreis für die darüber hi n-

ausgehende Betriebsdauer. Es wird mit einer  

Stromeinspeisung ab dem 01.01.2020 kalkuliert.   

4 
Zinserträge  werden nicht kalkuliert .  

5 
Die Kosten für Wartung, Technische Betrieb s-

führung und Pflege  ergeben sich aus dem Se r-

vice-, Wartungs - und Betriebsführungsvertrag 

zwischen der Emittentin und der Wu st ɀ Wind & 

Sonne GmbH & Co. KG.  

6 
Die Haftpflichtversicherung  dient zur Absich e-

rung gegen Schäden an Leib und Leben Dritter. 

Die Allgefahrenversicherung  deckt teilweise 

Schäden an den Photovoltaikanlage und den Ne-

beneinrichtungen ab, die vom Vollw artungsve r-

trag nicht gedeckt sind.   

7 
Telefonkosten  fallen insbesondere im Zusa m-

menhang mit der Fernüberwachung der Photo-

voltaikanlage  an (Datenübertragung zwischen der  

Photovoltaikanlage , dem Netzbetreiber sowie D i-

rektvermarkter) .  

8 
Die Komplementärin  erhält für die Übernahme 

der persönlichen Haftung eine jährliche  Vergü-

tung i.H.v. 1.250 Euro zzgl. Aufwandsersatz und 

USt.  

9  
Die Kosten für den Kaufmännische Betriebsfü h-

rung  ergeben sich ebenfalls aus dem Service -, 

Wartungs - und Betriebsführungsvertrag mit  der 

Wust ɀ Wind & Sonne GmbH & Co. KG .
 

10
 Die laufende Buchführung  wird  von der Fa. 

Wust ɀ Wind & Sonne GmbH übernommen. Die 

Steuerberatung  wird  voraussichtlich von der  

Kanzlei Wust  & Mayer PartG mbB Steuerber a-

tungsgesellschaft, Oberasbach übernommen.  Die 

Wirtschaftsprüfung  erfolgt voraussichtlich durch 

die WPH Hofbauer  & Maier GmbH , Schwabach. 

11 
Die Stromkosten  wurden f ür den Eigenstro m-

verbrauch der Photovoltaikanlage kalkuliert.   

12 
Für die Direktvermarktung  nach dem EEG 2017 

sind Kosten von  0,13 ct/kWh bis zum Jahr 2030 

und 0,15 ct/kWh ab dem Jahr 2031 kalkuliert.  

13 
Die kalkulierten Kosten für Pachten ergeben 

sich aus den mit den Grundstückseigentümern  

abgeschlossenen Verträgen.  

14
 Die Liquiditätsplanung enthält einen Puffer für 

Unvorhergesehenes und Sonstiges .  

15 
Bei den Investitionen in das Anlagevermögen  

und alle damit verbundenen Nebenkosten  wurde 

kalkuliert, dass diese vollständig im Jahr 2020 g e-

leistet werden.  Vorfinanzierungskosten und 

Bürgschaften sind nicht hier, sondern unter der 

Positio n Zinsen (Nr. 1 6) erfasst.   

16 
Zu den Zinsen für die in Anspruch genomm e-

nen Darlehen w ird auf die Ausfüh rungen auf 

S. 68 verwiesen.  Ferner sind hier  Bürgschaftsko s-

ten  für die Rückbaubürgschaft  angegeben.   

17 
Die Rückführung der Darlehen  beginnt nach  

zwei tilgungsfreien Jahren. 

18
 Bei der Gewerbesteuer  wurde der derzeitige 

Hebesatz der Gemeinde Markt  Wilhermsdorf  kal-

kuliert.  

19
 Rücklagen werden für den Rückbau der Photo-

voltaikanlage nach Ende der B etriebszeit ab dem 

ersten  Betriebsjahr aufgebaut.   

20 
Die erste Ausschüttung für das Jahr 2021 ist in 

2022 vorgesehen . Die Ausschüttungen sind je-

weils in dem Jahr als Abflüsse ver merkt , für das 

sie anfallen. Tatsächlich werden die Ausschüttu n-

gen, abweichend von der Darstellung der vorau s-

sichtlichen Finanzlage,  jeweils im Folgejahr nach 

einem  entsprechenden Beschluss der Gesel l-

schafterversammlung  an die Anleger  ausgezahlt. 

Die gesamten p rognostizierten Ausschüttungen 

an die Kommanditisten betragen innerhalb des 

Prognosezeitraums von 2 5 vollen Betriebsjahren 

2.970.000 Euro. Dies entspricht bezogen auf die 

Einlage 300 %.  
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Bürgersonnenenergie Wachenroth  



 

 
 

Voraussichtliche Ertragslage  der Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -Wilhermsdorf  GmbH & Co. KG (Prognose) 

(Alle Beträge in Euro)

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

(+) E rlöse aus S tromeinspeisung 
1 0 555.900 554.788 553.676 552.565 551.453 550.341 549.229 548.117 547.006 545.894 544.782 543.670 542.558

(-) Sonstige betriebliche Aufwendungen 
2 0 132.634 135.724 137.305 138.938 140.599 142.289 144.007 145.755 147.533 149.341 154.770 156.637 158.537

(-) Abschreibungen auf Sachanlagen (5% linear) 
3 0 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000

Betriebsergebnis 0 96.266 92.064 89.372 86.627 83.853 81.052 78.222 75.362 72.473 69.553 63.012 60.033 57.021

(+) Zinserträge 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Zinsaufwendungen 
5 30.000 57.119 56.505 53.434 50.158 46.883 43.607 40.331 37.056 33.780 30.505 27.229 23.953 20.678

Finanzergebnis -30.000 -57.119 -56.505 -53.434 -50.158 -46.883 -43.607 -40.331 -37.056 -33.780 -30.505 -27.229 -23.953 -20.678

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -30.000 39.147 35.559 35.938 36.468 36.971 37.445 37.891 38.307 38.693 39.048 35.783 36.080 36.343

(+) Gewerbesteuer 
6 0 0 1.594 1.649 1.725 1.798 1.866 1.930 1.990 2.046 2.097 1.627 1.669 1.707

S teuerliches J ahresergebnis -30.000 39.147 37.154 37.587 38.194 38.769 39.311 39.821 40.297 40.739 41.145 37.410 37.749 38.051

E inkünfte aus Gewerbebetrieb bei einer Beteiligung von 
ɚ 10.000,- (entspricht einem Anteil von 1,04% an der 

Gesellschaft) 
7

-303 395 375 380 386 392 397 402 407 412 416 378 381 384

Kalender-/ Geschäftsjahr

V
e

rka
u

fsp
ro

sp
e

kt
                 B

ü
rg

e
rso

n
n

e
n
e

n
e

rg
ie

 
U

n
te

ru
lse

n
b
a

c
h

-W
ilh

e
rm

sd
o
rf

 G
m

b
H

 &
 C

o
. K

G
 ƅ

 8
0

 

 



 

Voraussichtliche Ertragslage  der Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -Wilhermsdorf  GmbH & Co. KG (Prognose)  

(Alle Beträge in Euro)

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. kumuliert

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2020-2045

(+) E rlöse aus S tromeinspeisung 
1 541.447 540.335 539.223 538.111 536.999 535.888 534.776 533.664 532.552 531.440 530.329 529.217 13.563.960

(-) Sonstige betriebliche Aufwendungen 
2 160.471 162.433 164.369 166.326 168.319 170.348 172.394 248.548 251.020 253.546 256.125 258.760 4.316.729

(-) Abschreibungen auf Sachanlagen (5% linear) 
3 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 0 0 0 0 0 6.540.000

Betriebsergebnis 53.976 50.902 47.854 44.785 41.680 38.539 35.382 285.116 281.532 277.894 274.203 270.457 2.707.231

(+) Zinserträge 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Zinsaufwendungen 
5 17.402 14.166 11.404 8.761 6.117 3.474 996 500 500 500 500 500 616.058

Finanzergebnis -17.402 -14.166 -11.404 -8.761 -6.117 -3.474 -996 -500 -500 -500 -500 -500 -616.058

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 36.574 36.736 36.450 36.024 35.563 35.065 34.386 284.616 281.032 277.394 273.703 269.957 2.091.174

(+) Gewerbesteuer 
6 1.741 1.764 1.723 1.661 1.595 1.523 1.425 37.500 36.983 36.458 35.926 35.386 215.386

S teuerliches J ahresergebnis 38.315 38.500 38.172 37.686 37.158 36.589 35.811 322.116 318.015 313.853 309.630 305.343 2.306.560

E inkünfte aus Gewerbebetrieb bei einer Beteiligung von 
ɚ 10.000,- (entspricht einem Anteil von 1,04% an der 

Gesellschaft) 
7

387 389 386 381 375 370 362 3.254 3.212 3.170 3.128 3.084 23.299

Kalender-/ Geschäftsjahr
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Erläuterung der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge der voraussichtlichen Ertragslage  

der Emittentin  

 
1 

Die kalkulierten Erlöse aus Strom einspeisung  

ergeben sich aus dem  kalkulierten  Ertrag der 

Photovoltaikanlage der Emittentin und dem Fö r-

dersatz von 5,10 ct/kWh für die ersten 20 B e-

triebsjahre bzw. dem angesetzten  Verkaufspreis 

für die darüber hinausgehende Betriebsdauer. Es 

wird mit einer  Stromeinspeisung ab dem 

01.01.2021 kalkuliert.   

2 
Die Zusammensetzung der sonstigen betriebl i-

chen Aufwendungen  ergibt sich aus der Summe 

der Betriebskosten ohne Zins und Tilgung,  wie sie 

in der voraussichtlichen Finanzlage  abgebildet 

sind , und der Gewerbesteuer.  

3 
Die angesetzten Abschreibungen  errechnen sich 

aus der Bemessungsgrundlage (aktivierung s-

pflichtige und abschreibungsfähige Anscha f-

fungskosten und Anschaffungsnebenkosten der 

Anlagen) und einem  linearen AfA -Satz von 5,0 %. 

Sonderabschreibungen sind nicht berücksichtigt.  

4 
Die Zinserträge  werden nicht angesetzt . 

5 
Die Zinsaufwendungen  wurden im Zusamme n-

hang mit der voraussichtlichen Finanzlage  erläu-

tert ( S. 78).  

6 
Die Gewerbesteuer  wurde ebenfalls im  Zusam-

menhang mit der voraussichtlichen Finanzlage  

erläutert ( S. 78). 

7 
Die Einkünfte aus Gewerbebetrieb  sind die B e-

träge, die der Anleger bei der Ermittlung seines 

zu versteuernden Einkommens im Rahmen se i-

ner persönlichen Steuerpflicht je gezeichnetem 

Anteil  von 10.000  Euro berück sichtigen muss.  
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Angaben über die  Emittentin, ihr Kapital und ihre Geschäftstätigkeit  

Angaben über die Emittentin  

Firma der Emittentin:   Bürgersonnenenergie Unterulsenbach -Wilhermsdorf  GmbH & Co. KG 

Sitz: Wilhermsdorf  

Geschäftsanschrift:  Unteru lsenbach 1, 91452 Wilhermsdorf  

Rechtsform:  Sonderform der Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG)  

Gründungsdatum:  26.08.2019. Die Emittentin ist auf unbestimmte Zeit gegründet.   

Maßgebliche Rechtsordnung:  Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland  

Registergericht  u. -nummer : Amtsgericht Fürth , HRA 11359  

Unternehmensgegenstand : Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung  und der Betrieb von 

Bürger -Photovoltaikanlagen, um durch die Nutzung regenerativer 

Energien zur Umweltentlastung und zum Klimaschutz beizutragen 

sowie einen Gewinn aus dem Verkauf von elektrischer Energie zu e r-

zielen. Die Photovoltaikanlagen werden von de r Gesellschaft selbst 

betrieben . 

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben sowie 

Rechtsgeschäfte, Rechtshandlungen und Maßnahmen vorzunehmen, 

die zulässig und geeignet sind, um die Zwecke der Gesellschaft unmi t-

telbar oder mittelbar zu fördern. Die G esellschaft darf sich nicht an 

anderen Gesellschaften beteiligen, solange dies nicht lediglich eine 

untergeordnete Neben - oder Hilf stätigkeit darstellt.  

Persönlich haftende Gesell schaf-

terin  (Komplementärin) : 

WWS Bürgerenergie  Verwaltungs -GmbH, Sitz in Markt Erlbach . 

Grundsätzlich haftet d ie Komplementär in einer Kommanditgesel l-

schaft unbeschränkt. Da es sich vorliegend bei der Komplementär in 

der Emittentin um eine Kapitalgesellschaft in der Rechtsform der 

GmbH handelt, ist die Haftung der Komplementärin auf deren Gesel l-

schaftsvermögen beschränkt.   

Das gezeichnete  Kapital  der Komplementärin  beträgt 25.000 Euro. Das 

Kapital ist bereits vollständig eingezahlt. Gesellschafter  der Kompl e-

mentärin sind  Herr Stefan Paulus und Herr Erich Wust.  Geschäftsfü h-

rer  der Komplementärin sind ebenfalls Herr Stefan Paulus und  Herr 

Erich Wust.   

Konzernhinweis:  Die Emittentin ist kein Konzernunternehmen.  

Angaben über das Kapital der Emittentin

Höhe des gezeichneten Kapitals 

und Art der Anteile:  

Die Höhe des gezeichneten Kapitals zum Zeitpunkt der Prospektau f-

stellung beträgt 5.000 Euro. Es handelt  sich dabei um Kommandita n-

teile . 

Höhe der ausstehenden Einlagen 

auf das Kapital:  

Die Einlagen auf das Kapital  sind  noch nicht  einbezahlt.   
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Hauptmerkmale der Anteile der 

Gesellschafter der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufste l-

lung:  

Die Hauptmerkmale der Anteile der Gesellschafter der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung ergeben sich aus den im Ab schnitt 

ɊRechtliche Grundlagen Ɉ auf S. 57 bis 61 erläuterten Hauptmerkmalen 

der Anteile der Anleger und den abweichenden Hauptmerkmalen der 

Anteile der Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospe k-

taufstellung.  

Bisher ausgegebene  Wertpapiere 

oder Vermögensanlagen:  

Bisher wurden keine Wertpapiere oder Vermögensanlagen im Sinne 

des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes in Bezug auf die Emi t-

tentin ausgegeben.  

Sonstige Angaben:  Da die Emittentin keine Aktiengesellschaft oder Kommanditgesel l-

schaft auf Aktien ist, existieren keine umlaufenden Wertpapiere, die 

den Gläubigern Umtausch - oder Bezugsrechte einräumen können.  

Angaben über die Geschäftstätigkeit der Emittentin

Wichtigste Tätigkeitsbereiche:  Einziger Tätigkeitsbereich der Emittentin ist die Errichtung  und der B e-

trieb einer  Photovoltaikanlage im Landkreis Fürth  zur Erzeugung und 

Lieferung von elektrischer Energie .  

Abhängigkeit von Patenten, Lize n-

zen, Verträgen oder neuen He r-

stellungsverfahren, soweit sie von 

wesentlicher Bedeutung für die 

Geschäftstätigkeit oder Ertragsl a-

ge der Emittentin sind:  

Nachfolgende Verträge sind für die Geschäftstätigkeit oder Ertragslage 

der Emittentin von wesentlicher Bedeutung:  

¶ Generalunternehmervertrag  mit der Fa. WWS Projektbau GmbH 

& Co. KG vom 08.06.2020:  

Wird dieser Vertrag nicht ordnungsgemäß erfüllt, kann die Emi t-

tentin die Stromproduktion nicht rechtzeitig aufnehmen. Die w e-

sentlichen damit zusammenhängenden Risiken sind auf S. 26 f. 

(Inbetriebnahmezeitpunkt) und S. 30 f. (Vertragsrisiken ) be-

schrieben.  

¶ Konzeptentwicklungs vertrag  mit der Fa. Wust ɀ Wind & Sonne 

GmbH & Co. KG vom 08.06.2020: 

Wird dieser Vertrag nicht ordnungsgemäß erfüllt,  kann die Emi t-

tentin die Stromproduktion nicht rechtzeitig aufnehmen  und es 

kann zu höheren Investitionskosten kommen.  Die wesentlichen 

damit zusammenhängenden Risiken sind auf S.  26 f. 

(Inbetriebnahmezeitpunkt  sowie Investitionskosten ) und S. 30 f. 

(Vertragsrisiken ) beschrieben.  

¶ Service-, Wartungs - und Betriebsführungsvertrag  mit  der Fa. 

Wust ɀ Wind & Sonne GmbH & Co. KG vom 08.06.2020: 

Der Vertrag ist für die Geschäftstätigkeit und die Ertragslage der 

Emittentin von wesentlicher Bedeutung, da sich die nicht or d-

nungsgemäße Betriebsführung  negativ auf den Betrieb der Pho-

tovoltaikanlage auswirken kann. Die wesentlichen damit z u-

sammenhängenden Risiken sind auf S. 27 (Reparatur, Wartung 

und Instandhaltung) und S . 30 f. (Vertragsrisiken ) beschrieben.  

¶ Gestattungsverträge für Grundstücke  mit den  Eigentümer n der  

Standortgrundstück e vom  08.06.2019 und 16.06.2019:  

Die Gestattungsvert räge sind  für die Geschäftstätigkeit und E r-

tragslage der Emittentin von wesentlicher Bedeutung , da die An-

lageobjekte bei Beendigung der Gestattungsverträge nicht  wei-
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ter am Standort betrieben werden könnten. Die wesentlichen 

damit zusammenhängenden Risiken  sind auf  S. 30 f. (Vertragsr i-

siken) beschrieben.  

¶ Städtebauliche r Vertrag  zwischen der Gemeinde Markt  Wilher-

msdorf  und der Emittentin vom 18.02.2019: 

Der städtebauliche Vertrag ist für die Geschäftstätigkeit und E r-

tragslage der Emittentin von wesentlicher Bedeutung , da die An-

lageobjekte bei Beendigung des städtebaulichen  Vertrages nicht 

weiter am Standort betrieben werden könnten. Die wesentlichen 

damit zusammenhängenden Risiken  sind auf  S. 30 f. (Vertragsr i-

siken) beschrieben  

¶ Darlehensverträge  zur Zwischenfinanzierung des Eigenkapitals  

sowie der Umsatzsteuer  und  Darlehensverträge zur Endfinanzi e-

rung  mit der VR meine Bank eG, Neustadt a.d. Aisch vom 

06.07.2020: 

Die Emittentin ist auf die Darlehensverträge angewiesen, da a n-

sonsten die Finanzierung des Projekts nicht vollzogen werden 

kann und es zu Verzögerungen im Bauablauf kommen kann o-

der das gesamte Projekt scheitert. Die wesentlichen damit z u-

sammenhängenden Risiken werden auf Seite 32 (Einsatz von 

Fremdkapital ) beschrieben. Nähere Angaben zu den Darlehen s-

verträgen sind auf S . 68 zu finden .  

Im Übrigen ist die Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

nicht von Verträgen abhängig, die von wesentlicher Bedeutung für i h-

re Geschäftstätigkeit oder Ertragslage sind.  

Die Emittentin ist vom Bestand des Zuschlags der Bundesnetzagentur 

abhängig. Dieser wurde mit Schreiben vom 20.04.2020 zugesichert. 

Der Zuschlag lässt sich als Lizenz im weiteren Sinne beschreiben. O h-

ne den Zuschlag hat die Emittentin keinen Anspruch auf Förderung 

des erzeugten Stroms nach dem Erneuerbare -Energien-Gesetz (EEG 

2017). Im Übrigen ist die Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektau f-

stellung nicht von Lizenzen abhängig, die von wesentlicher Bedeutung 

für ihre Geschäftstätigkeit oder Ertragslage sind . 

Die Emittentin  ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht von  Pa-

tenten  oder neuen Herstellungsverfahren abhängig, die von wesentl i-

cher Bedeutung für ihre Geschäftstätigkeit oder Ertragslage sind.  

Gerichts -, Schieds-, und Verwa l-

tungsverfahren, die einen Einfluss 

auf die wirtschaftliche Lage der 

Emittentin und die Vermögensa n-

lage haben können:  

Es existieren keine Gerichts -, Schieds-, und Verwaltungsverfahren, die 

einen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Emittentin und die 

Vermögensanlage haben können . 

Laufende Investitionen:  Die Emittentin hat bereits Anzahl ungen an die Generalunternehmerin  

für die Errichtung der Photovoltaikanlage  in Höhe von 900.000 Euro 

geleistet.  Sie hat weitere 113 Euro für  sonsti ge Kosten (Gründungs - 

und Notarkosten) geleistet . Im Übrigen tätigt die Emittentin zum Zei t-

punkt der Prospektaufstellung keine laufenden Investitionen.  

Außergewöhnliche Ereignisse:  Die Tätigkeit  der Emittentin  ist nicht durch außergewöhnliche  Ereig-

nisse beeinflusst worden . 
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